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Dr. Peter Schink
Geschäftsführer des 

Kölner Studentenwerks

Vorwort

Mit dem 94. Jahresbericht über die 
Geschäfte des Kölner Studentenwerks 
möchten wir die interessierte Öffentlich
keit über unsere diesjährigen sozialen,  
sozialwirtschaftlichen, kulturellen und 
verwaltungstechnischen Tätigkeitsbe
rei che sowie über besondere Ereig
nisse informieren.

Im ersten Teil dieses Berichts wird der 
Verlauf des Jahres 2012 in den einzelnen 
Geschäftsfeldern und für die internen  
Arbeitsbereiche wiedergegeben. Der 
zweite Teil enthält den Jahresabschluss 
des Kölner Studentenwerks und den 
Lagebericht gemäß § 264 ff. Handels
gesetzbuch (HGB). 

Im Zentrum der Aktivitäten stand 
zum einen das verstärkte Bestreben,  
zusätzlichen studentischen Wohn
raum zu schaffen. Noch vor den ersten  
doppelten Abiturjahrgängen in Nord
rheinWestfalen (NRW) stiegen bereits  
im vergangenen Jahr wie auch im Be
richtsjahr die Studierendenzahlen an 
den staatlichen Kölner Hochschulen 
ungleichmäßig, jedoch stark an. Das 
führte bei traditionell knappen Wohn
raumkapazitäten zwangsläufig zu einer  
Verschärfung des Unterkunftsproblems 
für die Erstsemester. In den Jahren  
2009 bis 2012 stieg die Wohnplatz
nachfrage von 7.900 auf 10.280  
Bewerbungen (+30,1 %). Das Studen
tenwerk ist leider nur in der Lage, rd. 
3.200 Plätze pro Jahr neu zu belegen.
Das Land NRW, die Stadt Köln, die  
Kölner Hochschulen und das Studenten
werk sind gemeinsam darauf ausgerich

tet, dieses Problem kurz, aber auch mit
telfristig zu lösen. Mit der Bereitstellung 
hochschulnah gelegener Grundstücke 
oder Umbauobjekte, günstigeren Finan
zierungsmodellen und neuen Kooperati
onsformen mit privaten Investoren wird 
in den nächsten Jahren weiterer studen
tischer Wohnraum entstehen können. 
Darüber hinaus werden alsbald, wie 
auch in anderen Hochschulstädten, die 
Bürger gebeten, Studierenden Wohn
raum zu vermieten. Dies geschieht in ge
meinsamen Aufrufen von Hochschulen,  
Kommune, kirchlichen Hochschulge
meinden, Studierendenorganisationen 
und Kölner Studentenwerk.
Ein anderes Zentrum des Handelns  
bestand in der Neugestaltung und Neu
konzeptionierung der UniMensa. Die 
Kölner UniMensa ist eine der größten 
gastronomischen Einrichtungen für Stu
dierende in der Bundesrepublik. Mit 
der Notwendigkeit einer aufwendigen 
brandschutztechnischen Sanierung des 
großen Hauses aus den 1970er Jah
ren wurde die Zielsetzung verbunden,  
eine zeitgemäße Gestaltung, flüssigere  
Serviceabläufe, Gastraumerweiterun gen 
und moderne Verpflegungsangebote 
zu realisieren. 2012 wurden die dazu 
erforder lichen Planungsdetails abge
schlossen und bereits mit den Umbau
maßnahmen begonnen. Das Gesamt
projekt, dessen Kosten rd. 4,6 Mio. EUR 
betragen, wird finanziell ohne fremde 
Hilfe umgesetzt. Die Fertigstellung ist 
für Mitte April des kommenden Jahres 
vorgesehen. Für die Studierenden ist 
die mehr als neunmonatige Umbauzeit, 
die mit einem stark eingeschränkten 

Angebot einhergeht, eine zumutungs
volle Zeit. Desgleichen werden auch die  
Beschäftigten der UniMensa in ih
ren vielfältigen Tätigkeiten durch die  
Baustelle behindert und belastet. Die 
Studierenden wie auch die betroffe
nen Mitarbeiter/innen bitte ich deswe
gen ausdrücklich um Nachsicht. Damit 
verbinde ich die Hoffnung, dass ab dem 
Sommersemester 2013 jedwede Ein
schränkung und zusätzliche Arbeitsbelas
tung ein Ende finden werden. Zugleich bin 
ich mir sicher, dass sowohl die Gäste als 
auch das Personal sich an ihrer sodann 
fast neuen Mensa erfreuen werden.

Es sei darauf hingewiesen, dass die  
geschäftspolitischen Leitlinien und die 
wesentlichen Entscheidungsprozesse 
des Unternehmens mit dem Kollegi
alorgan Verwaltungsrat laufend ab
gestimmt wurden. Das geschah in  
vertrauensvoller Zusammenarbeit. Nur 
auf einer solchen Basis des Zusam
men wir kens auf gemeinsame unterneh
merische Ziele hin können die gemein
wirtschaftlichen Herausforderungen 
der Zukunft gemeistert werden. Diese 
zielführende Orientierung war auch  
jederzeit mit dem Personalrat, den or
ganisierten Studierenden und den 
Hochschulen gegeben. Dafür danke ich  
allen Beteiligten herzlich, besonders 
auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern des Studentenwerks für ihren enga
gierten Einsatz. 

Die Erfüllung des vielfältigen gesetzli
chen und satzungsgemäßen Auftrags 
des Kölner Studentenwerks war über
dies nur möglich, indem die Stadt und 
das Land in besonderer Weise unter
stützend zur Seite standen. Auch dafür 
bin ich zu Dank verpflichtet.

Köln, Juli 2013

Dr. Peter Schink
Geschäftsführer
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Leitgedanke

Das Kölner Studentenwerk hat sich zum Ziel gesetzt, die Studieren
den optimal zu betreuen und zu versorgen sowie verlässlich und auf 
Dauer sozialwirtschaftliche Dienstleistungen nach kauf männischen 
Grundsätzen im Lebensraum Hochschule zu erbringen. Das erreichen 
wir durch unsere fachliche Kompetenz und den Willen, uns den 
Herausforderungen von morgen zu stellen.
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Kennzahlen

30|Zehn Wochen Pausenexpress

Der Campussport der Universität zu Köln bot für acht  
Betriebseinheiten ein 15minütiges Sportprogramm an.

7|Mein Zuhause in Köln

Die Initiative Mein Zuhause in Köln startete mit Foto
shootings für ein Werbeplakat. 870 zusätzliche Privatzimmer 
konnten in den ersten sechs Monaten angeboten werden.

2012 2011 2010 2009 2008

Immatrikulierte Studierende (WS) Anzahl 77.761 71.813 65.490 64.559 63.740

Sozialbeiträge TEUR 8.422 7.601 7.339 7.247 7.215

Sozialbeitrag je Studierende / r EUR 59 59 59 59 59

Festbetragszuschuss des Landes NRW TEUR 5.102 4.898 4.302 4.242 4.326

Erlöse Hochschulgastronomie TEUR 11.744 12.007 11.608 11.809 11.224

Ausgegebene Essen (in Tausend) Anzahl 2.434 2.610 2.482 2.514 2.404

Mieterlöse Wohnanlagen TEUR 13.247 13.169 12.710 13.076 12.958

Wohnplätze im Eigentum 
(Jahresdurchschnitt)

Anzahl 4.551 4.547 4.417 4.546 4.533

Mieterlöse / Wohnplatz EUR 236 236 233 232 231

Zuschuss Förderungsabteilung (BAföG) TEUR 2.361 2.383 2.378 2.258 2.081

Bearbeitete BAföGAnträge Anzahl 19.400 18.440 17.180 16.499 15.415

Personalaufwand TEUR 18.275 17.119 16.292 16.567 15.614

Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) Anzahl 570 558 552 539 531

Sachanlagen TEUR 89.147 91.400 92.889 95.524 98.458

Investitionen Sachanlagen TEUR 2.087 2.833 1.469 970 1.275

Abschreibungen Sachanlagen TEUR 4.313 4.204 4.157 3.896 3.692

Eigenkapital TEUR 54.112 50.408 47130 44.804 40.921

Jahresergebnis TEUR 3.705 3.278 2.304 3.883 1.106

Bilanzsumme TEUR 123.408 122.245 125.824 126.134 125.040
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Eine von 4.700, die  
im StudierendenWohnheim leben
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(Vorjahr: 71.813) standen 4.667 Plätze 
in 85 Wohnheimen zur Verfügung. Da
von sind 83 Wohnanlagen im Eigen
tum des Kölner Studentenwerks. Das 
Wohnheim DeutzKalkerStraße 118 
mit 165 Plätzen gehörte bis Ende 2012 
dem Bau und Liegenschaftsbetrieb 
des Landes NordrheinWestfalen (BLB 
NRW) und wurde vom Kölner Studen
tenwerk betrieben. 2013 hat das Stu
dentenwerk das Wohnheim vom BLB er

worben. Das Wohnheim am Suderman
platz gehört je zur Hälfte der Harald und 
Hilde Neven DuMont Stiftung und dem 
Kölner Studentenwerk. Die 112 Plätze 
verwaltet und vermietet das Kölner 
Studentenwerk. 

Insgesamt gibt es auf dem Kölner 
Wohnungsmarkt über 6.400 sozial ge
förderte Wohnheimplätze für Studie
rende. Die Zahl ist gegenüber den Vor
jahren unverändert und bleibt damit 

Studentisches Wohnen

Säulen für mehr Wohnraum
Köln ist ein sehr beliebter Studien
standort, obwohl es seit jeher schwie
rig ist, einen Wohnplatz zu finden. 
2012 hat sich die Wohnungssitua
tion für die Studierenden weiter zuge
spitzt. Mit einer WohnheimplatzVer
sorgungsquote von unter 6 % wurde 
im Jahr 2012 ein historischer Tief
stand erreicht. Für ein historisches 
Hoch hingegen sorgten über 10.000 
WohnheimplatzBewerbungen und 
ein erneuter Zuwachs an Studieren
den von 8,3 % auf ca. 78.000. Zum 
WS 2013/14 wird ein weiterer An
stieg der Bewerberzahlen erwartet. 
Der Grund: Nach Niedersachsen und 
Bayern klopft 2013 auch der dop
pelte AbiturJahrgang in NRW an die 
Hochschulpforten.

Das Kölner Studentenwerk hat 
deshalb im Berichtsjahr den Aus
bau des WohnheimAngebots inten
siviert. Mit den Aktivitäten rund um 
das Kölner 4SäulenModell sollen 
mehr Wohnplatzangebote für Studie
rende geschaffen werden.

Zum 4SäulenModell gehören: 
Neubau, Akquise von leerstehenden 
Objekten, Kooperationsverträge mit 
Großvermietern wie Wohnungsbau
gesellschaften und Einwerben von 
Privatzimmerangeboten. Zu diesem 
Zweck wurde die Initiative Mein Zu
hause in Köln gegründet. Mit über 600 
Privatzimmerangeboten (Stand: Mai 
2013) ist die Initiative für viele Erstse
mester zum Studienstart der „Sechser 
im Lotto“.

Dringend gesucht
Die Wohnungssuche spitzt sich zu: Für 
die 77.761 Studierenden im WS 2012 

Zahl der Studierenden gegenüber der Versorgungsquote

Bewerberzahl auf Wohnheimplätze
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deutlich hinter der Nachfrage zurück. 
Das Kölner Studentenwerk stellte da
von 73 % zur Verfügung, die übrigen 
Wohnheimplätze verteilen sich auf pri
vate und kirchliche Träger.

Run auf Wintersemester 
Im Berichtsjahr gingen 10.280 Be
werbungen (Vorjahr: 9.809) auf ei
nen Wohnplatz ein – ein Zuwachs von 
8,3 %. Die Versorgungsquote sank im 
Wintersemester auf 5.997, also rund 
6,0 % (Vorjahr: 6,34 %), und liegt 1,3 % 
unterhalb des Landesdurchschnitts. 
Der NRWDurchschnitt ist um 0,5 % auf 
7,3 % (Vorjahr: 7,8 %) gesunken. 

Diskrepanz zwischen Winter 
und Sommersemester. Zum Start 
des Wintersemesters war die Woh
nungsnot besonders hoch, denn 60 % 
aller Bewerber/innen wollten in den 
Monaten September und Oktober ein
ziehen. Als bevorzugte Einzugstermine 
nannten 6.012 Bewerber/innen (Vor
jahr: 5.848) den 1. September oder 
1. Oktober, den 1. März und 1. April 
dagegen nur 1.993 (25 %). In den bei
den WintersemesterMonaten konnte 
nur an 17,1 % der Bewerber/innen 
ein Wohnheimplatz vermittelt werden 
(Vorjahr: 18,2 %). 

Mit 3.175 Neueinzügen wurde an 31 % 
der Bewerber/innen ein Wohnheim
platz vermietet (Vorjahr: 33 %).

Jeder Dritte ist international
Da für internationale Studierende die 
Wohnungssuche auf dem privaten 
Markt besonders schwierig ist, stellt 
das Kölner Studentenwerk für einen 
Teil der Austausch und Programmstu
dierenden ein Zimmerkontingent bereit. 
Im Berichtsjahr wurden 1.579 Wohn
heimplätze (33,8 %) an internationale 
Studierende vermietet. Im Vorjahr wa
ren es 1.654 Plätze (35,5 %).

Konstante 236 im Schnitt
Seit 2007 sind die Mieten mit 236 EUR 
trotz gestiegener Nebenkosten kons
tant geblieben. Die Durchschnittsmiete 
der Studentenwerke NRW betrug wie 
im Vorjahr 216 EUR.

Wie Studierende wohnen 
Die rund 4.700 Plätze des Kölner Studen
tenwerks verteilen sich hinsichtlich der 
Wohnform wie folgt: 3.379 Studierende 
leben in Wohngemeinschaften, 737 in 
Apartments und 551 in Einzelzimmern 
am Flur. Einzelzimmerbewohner teilen 
sich eingerichtete Küchen und Bäder.

Manche Studierende benötigen be
sondere Wohnformen. Studierende 
mit Kind bekommen familiengerechten 
Wohnraum angeboten, z. B. größere 
Apartments und 2 oder 3Zimmer
Wohnungen. Für Studierende mit Be
hinderung gibt es 57 Zimmer (Gesamt
anteil: 1,2 %). Davon sind 19 Plätze (Ge
samtanteil: 0,4 %) behindertengerecht 
ausgestattet, also an die Bedürfnisse 
von Rollstuhlfahrern angepasst.

Wohnformen im Kölner  
Studentenwerk
Wohnraum angebot Anzahl in %

Einzelzimmer in  
Wohngemein
schaften  
(2er – 7er WGs)

3.379 72 %

Einzelzimmer  
am Flur 551 12 %

Apartments 737 16 %

Gesamt 4.667 100 %

Privat wohnen 
Privatzimmer kosten in Köln im Durch
schnitt 325 EUR, also 100 EUR mehr 
als die Zimmer in Wohnheimen des 
Studentenwerks. Im Jahr 2012 nahm 
die kostenlose Privatzimmervermittlung 
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des Kölner Studentenwerks 520 Ange
bote entgegen – 34 % mehr als im Vor
jahr (388). Diese Angebote veröffent
lichten die Mitarbeiter des InfoPoints 
kostenlos im Internet.

Von Privaten vermietete möblierte 
und unmöblierte Zimmer bis 50 qm 
kosteten je nach Größe inklusive Ne
benkosten zwischen 247 EUR und 
381 EUR, Apartments bis 401 EUR, 
Wohnungen über 50 qm zwischen 
635 EUR und 884 EUR. 

Mein Zuhause in Köln 
In Abstimmung mit der Stadt Köln und 
sechs Kölner Hochschulen wurde im 
Oktober 2012 die Initiative Mein Zu
hause in Köln gegründet. 

Ziel war es, mit dem Aufruf „Vermie
ten Sie an Studierende!“ Kölner Bürger/
innen zu animieren, Zimmer oder Woh
nungen für Studierende anzubieten.

Als erste Maßnahme wurde ge
meinsam mit der Universität zu Köln 
ein Werbeplakat entwickelt und die Pri
vatzimmerOnlineBörse www.mein
zuhauseinkoeln.de ins Leben gerufen. 
Vermieter können dort selbst Ange
bote einstellen und Interessenten nach 
Wohnmöglichkeiten in den verschiede
nen Stadtteilen suchen. 

Die Plakate wurden ab Karnevals
dienstag 2013 an 230 Werbetafeln 
der Stadt ausgehängt. Zum Start der 
Kampagne am Aschermittwoch sorg
ten eine Pressekonferenz und die Ak
tion Ab in den Karton auf dem Alber
tusMagnusPlatz für die nötige medi
ale Aufmerksamkeit. 

Kooperationspartner
Um das Wohnungsangebot für die Stu
dierenden weiter zu erhöhen, schloss 
das Kölner Studentenwerk Koopera
tionsvereinbarungen mit fünf Woh
nungsbaugesellschaften. Diese bieten 
über das Studentenwerk Wohnraum 
für die Studierenden an. Interessenten 
werden direkt an die Wohnungsgesell
schaften weitergeleitet.
Zu den Kooperationspartnern gehören: 
•  GAG Immobilien AG; Sitz: Köln
•  WSK Wohnungsgesellschaft der 

Stadtwerke Köln mbH; Sitz: Köln
•  Gebausie GmbH – Gesellschaft für 

Bauen und Wohnen der Stadt Brühl; 
Sitz: Brühl

•  DIE EHRENFELDER – gemeinnützige 
Wohnungsgenossenschaft eG; Sitz: 
Köln

•  WGL Wohnungsgesellschaft; Sitz: 
Leverkusen

Mediator wurde zur festen Größe
Seit drei Jahren vermittelt ein psycho
logischer Mediator zwischen Konflikt
parteien in Wohnheimen des Kölner 
Studentenwerks. Dieser Service hat 
sich so gut etabliert, dass er nicht mehr 
wegzudenken ist. Durch eine erfolgrei
che Schlichtung kann ein Auszug einer 
der beiden Konfliktparteien häufig ver
hindert werden. 

5 Tutoren für 1 Dorf
Ein weiterer Schwerpunkt bleibt die In
tensivierung der Betreuung und Inte 
gration neuer Mieterinnen und Mieter 
durch den Ausbau des WohnheimTuto
renkonzepts. Im Studentendorf Hürth
Efferen sorgt jetzt ein fünfköpfiges Tu
torenteam dafür, dass unter den 1.200 
Bewohnerinnen und Bewohnern das 
Einleben internationaler Studierender, 
Erstsemester und Neukölner gelingt.
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Ausblick
Für den Bau eines Passivhauses mit 
65 Wohnheimplätzen am Standort Le
verkusenOpladen wurde ein Archi
tektenwettbewerb durchgeführt. Der 
erste Preisträger wird das Wohnheim 
bauen. Der Baubeginn ist 2013 vorge
sehen, die Fertigstellung für Ende 2014 
geplant.

Am Campus der Fachhochschule in 
Gummersbach wurde für den Bau ei
nes neuen Wohnheims mit 59 Wohn
heimplätzen und einer Tiefgarage mit 
25 Stellplätzen Anfang 2013 ein Grund
stück zum Preis von 361.570 EUR er
worben. Der Baubeginn ist Mitte 2013 
vorgesehen. Nach Fertigstellung soll das 
Wohnheim Ende 2014 bezogen werden.

Im Jahr 2013 wird sich die Ver
sorgungsquote der Studierenden mit 
Wohnraum weiter verschlechtern. 
Durch die Generalmodernisierung ein
schließlich Brandschutzsanierung bei 
vollständiger Entmietung entfallen 
im Wohnheim DeutzKalkerStr. 118 
bis Ende 2013 insgesamt 165 Wohn
heimplätze. Ca. 70 % der Mieter/innen 
konnten in anderen Studentenwerks
Wohnheimen untergebracht werden. 
Weiterhin soll das Wohnheim Bernkas
teler Straße 52a 2013 vollständig sa
niert werden. Durch die auch an die
sem Standort erforderliche Entmietung 
entfallen bis Ende 2013 insgesamt 29 
Wohnheimplätze. Im Zuge der Sanie
rung wird für die Schaffung zusätzli
cher Wohnheimplätze das Dach aufge
stockt und das Wohnheim durch einen 
Anbau erweitert. Nach Abschluss der 
Maßnahmen Anfang 2014 werden 59 
Wohnheimplätze zur Verfügung stehen.

Aus den genannten Gründen wird 
sich die WohnheimVersorgungsquote 
erst 2014 nach Abschluss der Bau
maßnahmen wieder verbessern.

 Service rund ums Studium | www.kstw.de

Studierendenwohnhaus „neue bahnstadt opladen“
Erstes Passivhaus des Kölner Studentenwerk für 65 Studierende  
des Campus Leverkusen der Fachhochschule Köln 

Verwaltungsgebäude Goetheplatz 1 – 4 
Foyer (1.Obergeschoss), Leverkusen 
Eröffnung am 4. Oktober 2012 um 15 Uhr

Ausstellungsdauer vom  

4. bis 12. Oktober 2012
Mo - Do 8:30 –15:30 Uhr, Fr 8:30 – 12 Uhr

Sondertermine mit Erläuterung  
Dipl. Ing. Monika Steppat, Kölner Studentenwerk 
Di  09. Oktober 2012, 15 –17 Uhr 
Do 11. Oktober 2012, 11 –13 Uhr

AUSStELLUnG DEr WettbeWerbSarbeiten

www.kstw.de

Neubauten 2012–2015

Maßnahme Zeitraum EUR

Wohnheim  
LeverkusenOpladen
  65 Wohnplätze, Neubau Passivhaus

2012–2015 4.600.000

Wohnheim
Gummersbach
 59 Wohnplätze und 25 Tief garagen plätze, Grund

stücks  erwerb und Neubau

2012–2014 4.600.000

Wohnheim
Bernkasteler Str. 52a
 Anbau und Generalsanierung mit Dach auf stockung

2013–2014 2.680.000

Gesamt 11.880.000

Wesentliche Sanierungs- und Instandhaltungs maßnahmen 2012–2013

Maßnahme Zeitraum EUR

Wohnheim
DeutzKalkerStr. 118
 Generalmodernisierung einschließlich Brandschutz

sanierung und Einbau elektronischer Schließanlage

2012–2013 6.400.000

Wohnheim
Deutzer Ring 5
 Brandschutzmaßnahmen im Treppenhaus

2012–2013 550.000

Gesamt 6.950.000
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1,2,3,4: Architektenwettbewerb mit Auslosung für Wohnheim Leverkusen-Opladen, 5,6: Bernkasteler Str. 52a , 7,8: Deutz-Kalker-Str. 118
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Eine von 30.000 Gästen  
der Mensen, Cafeterien und Kaffeebars



Hochschulgastronomie | 11

Hochschulgastronomie

Obwohl die Studierendenzahl 2012 
um 8,3 % gestiegen ist, ist die Zahl 
der verkauften Essen mit 6,7 % stark 
zurückgegangen. Hier spiegelt sich 
vor allem der eingeschränkte Betrieb 
während des großen Umbaus der 
UniMensa wider, denn ihr Anteil am 
Gesamtumsatz betrug 21,9 %. 

Der Umsatz
Die Hochschulgastronomie des Kölner 
Studentenwerks erzielte 2012 mit dem 
Kern und Veranstaltungsgeschäft einen 
Gesamtumsatz von 11.744 TEUR. Im 
Vergleich zum Vorjahr (12.007 TEUR) ist 
damit ein Umsatzrückgang von 2,21 % 
(263 TEUR) zu verzeichnen. Diese Ab
nahme ist hauptsächlich auf den Um
bau und die damit verbundene Teil
schließung der UniMensa ab Juli 2012 
zurückzuführen. 

Der Gesamtumsatz aller Men
sen verringerte sich durch den Um
bau um 7 % auf 6.097 TEUR (Vorjahr: 
6.556 TEUR). In zwei Mensen stiegen 
jedoch die Umsätze. In der Mensa Ro
bertKochStraße um 90 TEUR und in 
der Mensa in der Deutschen Sport
hochschule um 43 TEUR. Dennoch 
konnte der Umsatzrückgang in der Uni
Mensa von 20,1 % auf 2.571 TEUR 
nicht kompensiert werden. 

Insgesamt wurden mit 2.434.340 
verkauften Essen 6,71 % weniger Es
sen verkauft als im Vorjahr (2.609.548). 
Lediglich in der Mensa RobertKoch
Straße kam es zu einem nennenswer
ten Anstieg der verkauften Essen um 
6,3 % (24.976) auf 423.511. 

Die Umsätze in den Cafeterien 
und Kaffeebars stiegen um 1,5 % auf 
4.912 TEUR (Vorjahr: 4.842 TEUR). In 
der Cafeteria UniBibliothek betrug er 
257 TEUR (Vorjahr inklusive Umbau
phase: 85 TEUR), da diese neue Kaf
feebar erstmals das ganze Jahr ge
öffnet hatte. Die anderen Cafeterien 

konnten 2012 ebenfalls ihre Umsätze 
erhöhen. Lediglich in zwei Cafeterien 
waren Rückgänge wegen Umbauar
beiten zu verzeichnen: In der Cafeteria 
der UniMensa um 30,6 % auf 431 TEUR 
(Vorjahr: 621 TEUR) und in der Cafete
ria Philosophikum um 13,0 % auf 389 
TEUR (Vorjahr: 447 TEUR). 

Christmas in the Bronx
Am Nikolaustag feierte das Internatio
nal Office zusammen mit 200 internatio
nalen Studierenden der Fachhochschule 
eine außergewöhnliche Weihnachts
party im Freien: Christmas in the Bronx. 
In Ölfässern entfachte Feuer und heiße 
Getränke sorgten für die nötige Wärme 
und eine gemütliche Stimmung. 

Wie entwickelt sich die Hochschulgastronomie?

   Mensen   Veranstaltungen   Umsatz (gesamt)    Cafeterien

Umsatz 
(gesamt)

11.224.000 11.809.000 11.608.000 12.007.000 11.744.000

prozentuale Differenz  
zum Vorjahr

6,7 % 5,2 % 1,7 % 3,4 % 2,2 %

•  Mensen 6.018.000 6.334.000 6.287.000 6.556.000 6.097.000
     prozentuale Differenz  

zum Vorjahr
6,34 % 5,25 % 0,74 % 4,28 % 7 %

• Cafeterien 4.766.000 4.890.000 4.751.000 4.842.000 4.911.000
     prozentuale Differenz  

zum Vorjahr
10,71 % 2,6 % 2,84 % 1,92 % 1,43 %

• Veranstaltungen 441.000 585.000 570.000 609.000 734.000
     prozentuale Differenz  

zum Vorjahr
20,54 % 32,65 % 2,56 % 6,84 % 20,53 %
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Das Veranstaltungsgeschäft hat 
sich 2012 erneut positiv entwickelt, 
denn es wurden mehr Veranstaltungen 
gebucht als im Vorjahr. Dadurch stieg 
der Umsatz um 20 % auf 735 TEUR 
(Vorjahr: 609 TEUR).

Der Wareneinsatz ist 2012 entspre
chend der Entwicklung der Umsatzer
löse um 4,3 % (339 TEUR) zurückge
gangen. Er betrug 7.564 TEUR (Vorjahr: 
7.903 TEUR). Der wesentliche An
teil der Abnahme um 7,6 % auf 4.375 
TEUR entfiel auf den Wareneinsatz der 
Mensen (Vorjahr: 4.736 TEUR). Bezo
gen auf den Gesamtumsatz betrug er 
64,4 % (Vorjahr: 65,8 %). 

Zwei Neue für die Fachhochschule 
Das Kölner Studentenwerk gehört zu 
den ersten, die das KaffeebarKonzept 
für sich entdeckt haben. Das Angebot 
wurde so gut angenommen, dass das 
Kölner Studentenwerk inzwischen an 
jeder Hochschule – außer der Deut
schen Sporthochschule – mindestens 
eine Kaffeebar betreibt. 

Aufgrund der extrem positiven Re
sonanz wurden am Standort in der Süd
stadt zu den bereits bestehenden zwei 
zusätzliche Kaffeebars eröffnet.

Die Kaffeebar in der Mainzer Straße 
wurde im Zuge der Umbauarbeiten des 
Haupteingangs gebaut. Unter Berück
sichtigung des Denkmalschutzes ent
stand hier eine moderne, dennoch zeit

lose Kaffeebar. Im Foyer halten sich 
stets viele Studierende und Hochschul
beschäftigte auf. Bisher gab es hier kein 
adäquates gastronomisches Angebot. 

Auf der Empore im Foyer der Fach
hochschule in der Claudiusstraße gibt 
es seit einigen Jahren eine Kaffeebar, 
die sehr gut angenommen wird. Um 
diese besonders während der Stoßzei
ten zu entlasten, ist auf der gegenüber
liegenden Seite eine baugleiche Kaffee
bar entstanden. Da alle Studierenden 
der Fachhochschule eine multifunktio
nale Chipkarte mit Bezahlfunktion be
sitzen, wurde die Kaffeebar ausschließ
lich mit einem bargeldlosen Kassensys
tem ausgestattet. 

Count Down beim Jahresempfang des Rektors der Universität zu Köln
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I like MensaBattle 
Für den Dreh eines TVSenders fand 
in der Mensa der Sporthochschule ein 
MensaBattle statt. Vier Studierende 
wählten aus dem Tagesangebot je
weils ein Gericht aus und legten damit 
ein „Gemälde“. Zum Schluss wurde via 
Facebook abgestimmt und der Battle
König gekürt. 

Von Fingerfood bis Fischkreation
Während des Sommerfests der Sport
hochschule konnten die Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter der Sporthoch
schule die Mensa besichtigen und 
gemeinsam mit den Köchen kochen. 
15 Beschäftigte der Hochschule berei
teten ein vielfältiges Menü unter An
leitung der Köche zu: Es bestand aus 
Fingerfood als Vorspeise, Fischkreatio
nen als Hauptgang und einer Auswahl 
verschiedener Desserts. 

Kölns „InLokalKüche“ auf Mensateller
Die Aktion CampusCooking fand in den 
vergangenen Jahren in der UniMensa 

statt. Diesmal wurde die Mensa Sport
hochschule ausgewählt. TVKoch Ste
fan Wiertz kochte 5 Tage in Folge ein 
Gericht unter dem Motto „Die besten 
Gerichte aus Deutschlands InLokalen“. 
Nicht nur die Gerichte, sondern auch 
der Koch selbst kam gut bei den Gäs
ten an. 

Kräuterküche Asiens in Deutzer 
Mensa
Die Ausstellung der Fachhochschule 
zum ChinaJahr konnten die Gäste der 
Deutzer Mensa während der Mittags
pausen bewundern. Um die Ausstel
lung besonders hervorzuheben, wurde 
eine AsienAktionswoche Aus der 
Kräuterküche Asiens von dem Küchen
chef durchgeführt.

Halbe Portion – halber Preis
Dem Kölner Studentenwerk ist es 
wichtig, studierende Eltern zu un
terstützen. Seit 2012 wird daher für 
Kinder von studierenden Eltern in al
len Mensen ein Kinderteller angebo

ten. D.h. Kinder unter 6 Jahren kön
nen sich ein Essen aus dem täglichen 
Angebot der jeweiligen Mensa aus
wählen und die Eltern bezahlen dafür 
nur den halben Preis. Offensichtlich ist 
das Angebot noch nicht so bekannt, 
daher soll es 2013 stärker beworben 
werden.

Kein Thunfisch
Im Jahr 2012 hat sich das Kölner Stu
dentenwerk entschieden, Thunfisch aus 
seinem Fischangebot zu nehmen. Die 
Entscheidung hat zwei Gründe: Zum ei
nen gehört Thunfisch zu den Fischsor
ten, die trotz Fangquote und internatio
naler Regelungen überfischt sind. Zum 
anderen sterben als Beifang Seevögel, 
Wale, Schildkröten, Rochen und viele 
andere Fischarten. 

Die Entscheidung, auf Thunfisch zu 
verzichten, stieß bei den täglich rund 
30.000 Gästen auf großen Zuspruch. 
Auch das spricht dafür, weiterhin ver
stärkt umweltbewusst und umwelt
schonend zu handeln.

Halbe Portion Halber Preis 
Mit meiner Kinderkarte ... 
... kann ich in allen Mensen eine Kinderportion essen. 
Mama und Papa zahlen dafür nur die Hälfte.

 
•  Kinder bis 6 Jahre
• immer gültig für ein Semester
• bitte an der Kasse vorzeigen

KinderKarte

Service rund ums Studium | www.kstw.de

Name ________________________________

Geb. am  ________________________________

ist berechtigt, ein Teller gericht in den Mensen des  
Kölner Studentenwerks zum halben Preis zu essen.

Diese Karte ist gültig bis  ______________________

Meine Mensa

Detailarbeit beim Mensa-Battle
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Ausblick

UniMensa
Nach zehnmonatiger Bauzeit wird die 
UniMensa im April 2013 wieder er
öffnet. Ziel ist, die Ausgaben im Erd 
und Mittelgeschoss z. B. durch Front 
cookingElemente zeitgemäßer zu gestal
ten. Außerdem sollen die Kapazitäten der 
Ausgaben erhöht werden. In die Umbau
maßnahmen hat das Kölner Studenten
werk insgesamt 4,5 Mio. EUR investiert.

Mit der Wiedereröffnung der 
Mensa wird das Kölner Studentenwerk 
die bargeldlose Zahlungsweise mittels 
einer speziellen MensaChipkarte auch 
im Universitätsbereich einführen. Die 
Chipkarte soll 2014 oder 2015 durch 
die multifunktionale Chipkarte der Uni
versität zu Köln abgelöst werden, die 
zugleich Studierendenausweis sein 
wird und für alle hochschulbezogenen 
Funktionen genutzt werden kann.

Menü-Boxenstopp
Bisher konnten ausschließlich Salate 
mitgenommen werden. Dies soll zu
künftig auch mit warmen Gerichten 
möglich sein. Mit der Wiedereröffnung 
der UniMensa sollen in allen Mensen 
umweltfreundliche, biologisch abbau
bare Menüboxen eingesetzt werden. 
Die Gäste sollen auf diese neue Mög
lichkeit mit der Aktion Menü to go auf
merksam gemacht werden. 

WiSo-Kaffeebar
Nachdem der bereits 2011 vorgese
hene Bau mehrmals verschoben wurde, 
wird das Kölner Studentenwerk 2013 in 
der WiSoFakultät eine neue Kaffeebar 
eröffnen. Hierfür werden Investitionen 
von 300 TEUR veranschlagt. Die Kosten 
enthalten Brandschutzmaßnahmen, die 
Installation der Lüftungstechnik sowie 
Möblierung und Beleuchtung. Es wird 
besonders aufgrund der gestiegenen 
Studierendenzahl mit einer hohen Aus
lastung der Kaffeebar gerechnet.Fotos aus der Reportage über die Beschäftigten der Mensa IWZ Deutz im Fachhochschul-Magazin „Inside out“
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Einer von 16.600  
BAföGEmpfängern
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 geförderte Studierende

Studienfinanzierung

2012 hielt in der Studienfinanzierung 
der AufwärtsTrend der BAföGVer
gabe weiter an. Die Vorjahreshöchst
werte bei den Antragszahlen, Erstan
trägen und der Auszahlungssumme 
wurden erneut übertroffen. Das 
hängt sicherlich mit der um 8,3 % ge
stiegenen Studierendenzahl (77.761) 
in Köln zusammen (NRW: 7,8 %). 

Mehr gefördert
2012 stieg die Zahl der bearbeiteten 
BAföGAnträge um 5,2 % auf 19.400 an. 
Im Vorjahr waren es 18.440 Anträge.

Insgesamt wurden 16.615 Studie
rende gefördert. Das ist ein Zuwachs 
von 12,8 %, denn 2011 erhielten 14.729 
Kölner Studierende BAföG.

Mehr Erstanträge
2012 stellten 6.782 (Vorjahr: 6.518) Stu
dentinnen und Studenten ihren ersten 
BAföGAntrag. Das ist gegenüber dem 
Vorjahr eine Steigerung von 4,1 %.

Mehr Rede und Antwort
Im Berichtsjahr wurden erneut Bera
tungen für Schüler, Eltern und Studie
rende angeboten. Die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der Abteilung Studi
enfinanzierung nahmen an insgesamt 
61 Informationsveranstaltungen au
ßerhalb des Hauses teil. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist das eine Steigerung von 
25 %. 2010 waren es 14 Veranstaltun
gen, 2011 bereits 42.

KfWKredit knackt 100Marke
Im Jahr 2012 wurden erstmals über 
100 Studienkredite (Zuwachs: 19 %) 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
vermittelt. Im Vorjahr war lediglich 
ein leichter Anstieg auf 84 Anträge zu 
verzeichnen.

Der KfWStudienkredit wird über
wiegend von Studierenden an privaten 
Fachhochschulen in Anspruch genom
men, die mit den Krediten ihre Studien
gebühren bezahlen. 

Entwicklung der BAföG-Antragszahlen

 bearbeitete BAföGAnträge  Anzahl der Erstanträge
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Immer dabei: Abteilungsleiter Peter Becker bei der Messe „einstieg“
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In NRW ging die monatliche Förder
summe um 3,64 % auf 424 EUR zurück.

Mehr Personal macht’s möglich 
2013 wird, aufgrund des doppelten 
Abi turjahrgangs in NRW, eine weitere 
Zunahme der Antragszahlen erwar
tet. Die Abteilung Studienfinanzierung 
stellte rechtzeitig zusätzliches Personal 
ein, um die Antragsflut zeitnah bearbei
ten zu können. Darüber hinaus erhält 
die Abteilung neue Büroräume. 

Entwicklung der ausgezahlten BAföG-Mittel an Kölner Studierende

2008 2009 2010 2011 2012

Auszahlungssumme Mio. EUR Steigerung zum Vorjahr in %
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Mehr ausgezahlt 
Die Auszahlungssumme der BAföG
Mittel stieg in Köln und insbesondere 
in NRW im Vergleich zum Vorjahr deut
lich an. An die Studierenden der Köl
ner Hochschulen wurden insgesamt 75 
Mio. EUR ausgezahlt. Gegenüber dem 
Vorjahr bedeutet das einen Zuwachs von 
weiteren 3,5 Mio. EUR (4,9 %), nach
dem bereits im Jahr 2011 ein Anstieg 
der Auszahlungen um 5,5 Mio. EUR (Zu
wachs: 7,8 %) zu verzeichnen war. 

In NRW stiegen die ausgezahlten För
dermittel sogar um 9,2 % an – näm
lich auf 487 Mio. EUR (Vorjahr: rund 
446 Mio. EUR).

Mehr im Schnitt
Die höchste prozentuale Zunahme 
(14,6 %) wurde in Köln bei der durch
schnittlichen monatlichen Fördersumme 
erzielt. Sie stieg auf 502 EUR (Vorjahr: 
438 EUR) an. 

 Auszahlungssumme Köln  Auszahlungssumme NRW

2008 2009 2010 2011 2012

Euro
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Durchstarten zum 
Studienabschluss
Mit einem zinsfreien Darlehen der Daka
Der Abschluss des Studiums steht bevor. Die Darlehenskasse der Studentenwerke 

unterstützt Sie fi nanziell in dieser wichtigen Phase. Zinsfrei und zu günstigen 

Bedingungen. So können Sie sich ganz auf den Abschluss konzentrieren. 

Informieren Sie sich bei Ihrem Studentenwerk. Es lohnt sich.

Weitere Infos und Ansprechpartner 
fi nden Sie unter www.daka-nrw.de Daka DARLEHENSKASSE 

der Studentenwerke im 
Land Nordrhein-Westfalen e.V.
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Mit einem zinsfreien Darlehen der Daka
Der Abschluss des Studiums steht bevor. Die Darlehenskasse der Studentenwerke 
unterstützt Sie fi nanziell in dieser wichtigen Phase. Zinsfrei und zu günstigen 
Bedingungen. So können Sie sich ganz auf den Abschluss konzentrieren.
Informieren Sie sich bei Ihrem Studentenwerk. Es lohnt sich.

Informationen und Ansprechpartner unter www.daka-nrw.de

Durchstarten zum 
Studienabschluss

Daka DARLEHENSKASSE 
der Studentenwerke im 
Land Nordrhein-Westfalen e.V.

Neu:
Jetzt auch für

Bachelor/Master-

Studierende!
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DakaDarlehen in der Spitzenklasse
Zur Überbrückung finanzieller Engpässe 
bietet die Darlehenskasse der Studen
tenwerke im Land NordrheinWestfa
len e. V. (Daka) zinslose Darlehen für 
Studierende an. Bereits 2011 wurden 
die Vergaberichtlinien an die aktuellen 
Studienstrukturen angepasst. Vor al
lem wurde dabei die durch Bachelor 
und Masterstudiengänge verkürzte 
Studienzeit berücksichtigt. Aufgrund 
der dadurch veränderten Studien
abläufe hat sich die Nachfrage nach 
DakaDarlehen im Berichtsjahr erneut 
deutlich erhöht.

In NRW wurde das Gesamtbudget 
für die Darlehensvergabe wegen der 

gestiegenen Nachfrage auf den Re
kordwert von 5,4 Mio. EUR (Vorjahr: 5 
Mio. EUR) erhöht. Ebenso ist die Ver
gabesumme (der tatsächlich bewilligte 
Gesamtbetrag) deutlich auf 5,3 Mio. 
EUR (Vorjahr: 4,8 Mio. EUR) gestiegen. 
Somit wurde das Gesamtbudget na
hezu ausgeschöpft. 

Dabei stiegen sowohl die Zahl der 
vergebenen Darlehen auf 976 (Vor
jahr: 947) als auch die durchschnitt
liche Darlehenshöhe auf 5.457 EUR 
(Vorjahr: 5.072 EUR). Dies ist auf den 
erhöhten Durchschnittsbedarf zurück
zuführen, der wiederum mit den wei
ter gestiegenen Lebenshaltungskosten 
zusammenhängt.

In Köln bewilligte das Kölner Studen
tenwerk Darlehen aus dem Vergabe
budget in Höhe von 892 TEUR (Vorjahr: 
907 TEUR). Das ist ein geringfügiger 
Rückgang um 1,7 %. Im Landesdurch
schnitt hingegen war ein Anstieg der 
Darlehensvergabe um 10,9 % (Vorjahr: 
19,3 %) zu verzeichnen. Insgesamt 
wurden durch das Kölner Studenten
werk 140 Studierende (Vorjahr: 156) 
mit durchschnittlich 6.371 EUR (Vorjahr: 
5.813 EUR) im Monat gefördert. Das 
sind im Mittel 16,8 % (Vorjahr: 14,6 %) 
mehr als im Landesdurchschnitt, da die 
Lebenshaltungskosten in einer Groß
stadt wie Köln besonders hoch sind. 

Die seit fast 60 Jahren bestehende 
Daka ist als Selbsthilfeeinrichtung für 
bedürftige Studierende gegründet wor
den. Das angebotene Darlehen ist eine 
faire, unbürokratische und schnell ver
fügbare Förderung während des Studi
ums. Es zeichnet sich besonders durch 
die äußerst günstigen Konditionen aus. 
Eine Bestätigung hierfür war auch der 
StudienkreditTest des Centrums für 
Hochschulentwicklung (CHE). Dort er
reichte das DakaDarlehen Spitzener
gebnisse in 3 von 5 Kategorien. 

Ausblick
Nachdem das Vergabebudget in den 
vergangenen Jahren bis auf 5,3 Mio. 
EUR gestiegen ist, wird es 2013 wegen 
geplanter Investitionen zu einer Kür
zung um 300 TEUR kommen. Bis 2015 
soll das Vergabebudget allerdings er
neut auf 5,7 Mio. steigen, um der er
höhten Nachfrage zu entsprechen.

Zum 1. Juli 2013 wird das Daka
Darlehen noch attraktiver, denn die Dar
lehensrichtlinien sollen nochmals ver
bessert werden. Zum Beispiel: Bei vor
zeitiger Rückzahlung des Darlehens 
verringert sich die Rückzahlungssumme. 



PsychoSoziale Beratung | 19

2.900 Mal beriet die PSB  
Studierende – anonym und diskret.
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PsychoSoziale Beratung (PSB)

Im Berichtsjahr wurde die Psy
choSoziale Beratung so häufig in 
Anspruch genommen wie nie zu
vor. Besonders in den Außenstel
len stieg die Zahl der Beratungen 
rasant an. Mit der OnlineBeratung 
wurde ein besonders niederschwel
liges Angebot geschaffen. Psycho
logische, Lern und Sozialberatung 
können nun über ein anonymes 
Webportal kontaktiert werden. Seit 
Jahren gibt es vielfältige Gruppen 
und Kursangebote zu verschiedenen 
Themen. Zum Ende des Geschäfts
jahres 2012 wurde eine erste Evalu
ation der Zufriedenheit der Kursteil
nehmer mit den Angeboten durch
geführt. Im Ergebnis zeigte sich ein 
ausgesprochen hoher Zuspruch. Da
rüber hinaus wurde der Kurs „Gelas
sen in die Prüfung“ von drei großen 
Krankenkassen als Präventionskurs 
anerkannt. 

Anfragen steigen
2012 erreichten die Beratungszahlen 
über alle Bereiche hinweg Höchstwerte: 
2.893 persönliche, telefonische oder 
OnlineBeratungen – ein Zuwachs von 
12 % gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl 
der psychologischpsychoedukativen 
Beratungen stieg um 7,6 %, die der So
zialberatung sogar um die Hälfte. 

Themen bleiben
Die häufigsten Themen der Beratungs
anliegen haben sich gegenüber den Vor
jahren kaum verändert. Auffallend ist 
allerdings der Anstieg der Nennung von 
Problemen mit der sozialen und berufli
chen Zukunft um 2,5 %. Weitere 3,5 % 
klagten über finanzielle Probleme. 

Beratungskontakte je Person sinken
Wegen der großen Nachfrage muss
ten sich, wie bereits im Jahr zuvor, 
78 % der Ratsuchenden mit einem bis 
maximal zwei Beratungskontakten zu
frieden geben. Lediglich Studierende 
in besonders schwierigen Lebens
umständen (7,5 %) erhielten fünf und 
mehr Beratungen (Vorjahr: 9 %). Dar
über hinaus wurden 323 Personen an 
externe Therapeuten weiterverwiesen 
(Vorjahr: 284).

Um die Qualität der persönlichen  
Einzelberatungen zu sichern, gilt eine 
StandardBeratungsdauer von 50 Mi
nuten. Diesem Anspruch konnte die 
PSB in 85 % aller Beratungen gerecht 
werden. Der Anteil der Beratungen bis 
maximal 30 Minuten erhöhte sich auf 
14,5 % (Vorjahr: 12,5 %). Das ist haupt
sächlich auf die Zunahme an Kurzbera
tungen in der Akutsprechstunde und die 
Einführung der OnlineBeratung mit ei
ner durchschnittlichen Beratungsdauer 
von ca. 30 Minuten zurückzuführen.

Verteilung der persönlichen Beratungen
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prozentuale Differenz  
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 2,95 % 26,65 % 10,03 % 12,04 %

•  psychologisch- 
psychoeduktive 
Beratungen

1.904 2.011 2.487 2.303 2.478

    prozentuale Differenz  
zum Vorjahr

 5,62 % 23,67 % 7,40 % 7,60 %

• Sozialberatung 297 255 383 279 415
    prozentuale Differenz  

zum Vorjahr
 14,14 % 50,19 % 33,94 % 48,74 %

Beratungen

Ursache für die Rückgänge 2011 waren personelle Engpässe in dem Jahr.
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Gefragter denn je
Dank der geänderten Beratungskapazi
täten in der Sozialberatung wurden 415 
Studierende ausführlich persönlich bera
ten – 49 % mehr als im Vorjahr. Hinzu ka
men ca. 250 Beratungskontakte, die te
lefonisch, per EMail oder als klassischer 
Schriftverkehr abgewickelt wurden. 

Die Zahl der bewilligten Überbrü
ckungsdarlehen stieg auf 70 an (Vor
jahr: 52). Fälle, in denen Freitischmar

ken an besonders bedürftige Studie
rende vergeben wurden, erhöhten sich 
auf 54 (Vorjahr: 34).

Vormarsch der Außenstellen
An den Standorten Fachhochschule 
KölnSüdstadt (FH), Ingenieurwissen
schaftliches Zentrum Deutz (IWZ) der 
FH und Hochschule für Musik und Tanz 
Köln (HfMT) werden während des Se
mesters regelmäßig offene Sprech

stunden und psychologische Beratun
gen angeboten. Im Berichtsjahr stieg 
die Zahl der Beratungen insgesamt auf 
237, eine Zunahme von 38 % gegen
über dem Vorjahr (172). Auffällig ist, 
dass sich am Campus Deutz, an dem 
überwiegend Männer studieren, die 
Beratungszahl verdoppelte. Denn tra
ditionell sind die Studenten unter den 
Ratsuchenden mit ca. einem Drittel in 
der Minderheit.

Beratungsanliegen Studium

Lern und Arbeits 
störungen/Leistungs
probleme

Arbeits organisation/
Zeitmanagement

Studienwahl/ 
abbruch

Studien ab 
schluss  
probleme

Schreibblockaden

Redehemmungen 

Prüfungsangst

andere Nennungen

4 %
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11,5 %

10,5 % 19,5 %

15,5 %

25 %

depressive Verstimmung/
Traurigkeit

Beratungsanliegen persönliches Umfeld

mangelndes  
Selbstwert 
gefühl

Stress bewältigung

Probleme mit Eltern/
familiäres Umfeld

Ablöse themen/ 
Identitätskrise

ÄngstePartnerschafts probleme

andere Nennungen

finanzielle 
Probleme

16,5 %

11 %

11,5 %

10,5 %8,5 %

7,5 %

5 %

7,5 %

18,5 %

3,5 
%

Probleme mit  
der sozialen/ 
beruflichen  
Zukunft

MIT EINEM PLAN AUF NUMMER SICHER

 .
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 psb-sekretariat@kstw.de  Kölner Studentenwerk
 Tel. 0221 16 88 15-0  Psycho-Soziale Beratung
 Mo bis Do 9 – 12 Uhr, 13 – 16:30 Uhr  Schreibzentrum
 Freitag 8:30 – 14 Uhr  www.schreibzentrum.com
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Spezialisiert auf Probleme von Studierenden
REDEN IM STUDIUM – ein Training für mehr  
Sicherheit bei Vorträgen und Wortmeldungen
Leitung: Dipl.-Psych. Annika Doll,
Dipl.-Pädagogin Silke Frank | 35,- Euro

Fr, 9. November 2012
11:15 –17 Uhr
Sa, 10. November 2012
9:30 –16 Uhr

STRESS LASS NACH
Stressbewältigung im Studium
Leitung: Dipl.-Psych. Annika Doll | 30,- Euro

Fr, 19. Oktober 2012
15 –18:30 Uhr
Sa, 20. Oktober 2012
10 –14 Uhr

KEINE ZEIT FÜR NIX?
Zeitmanagement + Arbeitstechniken
Leitung: Dipl.-Pädagogin Silke Frank | 35,- Euro

Mi – Fr
26. bis 28. September 2012
9 –13:15 Uhr

GELASSEN IN DIE PRÜFUNG – ein Training zur  
Bewältigung von Prüfungsängsten
Leitung: Dipl.-Psych. Arthur Letzel,  
Dipl.-Psych. Markus Fochler | 70,- Euro

Mi und Do,
5./6. Dezember 2012 &
Di und Mi, 8./9. Januar 2013
jeweils 10 –16:45 Uhr

Darüber hinaus bieten wir kurzfristige Informations- und Beratungsgespräche  
zu psychologischen und sozialen Fragen an.

Online-Beratung

SchreibkurSe im Wintersemester 2012 / 2013

 individuelle Schreibberatung und Prüfungscoaching 	 •	Kostenlose, persönliche Schreibberatung
 	 	 •	Hilfe beim Schreiben von Abschlussarbeiten
 	 	 •	Tipps zum effektiven Lesen von Forschungsliteratur 

 Anmeldung
 psb-sekretariat@kstw.de  Kölner Studentenwerk
 Tel. 0221 16 88 15-0  Psycho-Soziale Beratung
 Mo bis Do 9 – 12 Uhr, 13 – 16:30 Uhr  Schreibzentrum
 Freitag 8:30 – 14 Uhr  www.schreibzentrum.com

 Service rund ums Studium | www.kstw.de

WiSSenScHafTlicH arBeiTen¹
Leitung: Dr. Helga Esselborn | 30,- Euro Pfand

freitags,
12. Oktober 2012 bis
30. November 2012
jeweils 9 –12:15 Uhr

neUe DeUTScHe recHTScHreiBUnG  
Leitung: Steffi Staaden | 33,- Euro 
plus 8,- Euro Trainingsbroschüre 
Anmeldung: steffi.staaden@arcor.de

Mo – Mi
4. bis 6. Februar 2013
13 –17 Uhr

SPeZialTraininG ZUr ZeicHenSeTZUnG 
Leitung: Steffi Staaden | 20,- Euro
inklusive Trainingsbroschüre
Anmeldung: steffi.staaden@arcor.de

Mo, 17. Dezember 2012
Mi, 20. Februar 2013
Mi, 20. März 2013
jeweils 12:30 –17 Uhr

¹Studierende der Philosophischen und der Humanwissenschaftlichen Fakultät können in  
diesem Semester drei credit Points erwerben.

Online-Beratung

Plakatausschnitte für Kursangebote
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2.545 Einzelberatungen

Wie sind die Beratungsarten verteilt?

160 OnlineBeratungen
(seit August 2012)

43 Paarberatungen (1,5 %)

92 telefonische  
Beratungen (3,2 %)

53 Akutsprechstunden
Beratungen (1,8 %)

5,5 %

88 %

2.893 Beratungen

Generation Online
Seit Jahren wächst die Zahl der Kon
taktaufnahmen via EMail durch die Stu
dierenden. Allein im Berichtszeitraum 
nahm sie um 43 % auf 1.864 (Vorjahr: 
1.303) zu. Der überwiegende Teil die
ser Mails enthielt Terminanfragen, be
stätigungen oder Kursanmeldungen. 
Jedoch wurden immer häufiger auch 
sehr persönliche Inhalte preisgegeben, 
und das schon oft im Erstkontakt. Das 
ist nicht datenschutzkonform. 

Aufgrund dessen war seit längerem 
geplant, eine OnlineBeratung einzu
richten. Das Projekt wurde im Sommer 
2012 umgesetzt. Die Berater und Be
raterinnen des OnlinePortals wurden 
in speziellen Schulungen auf diese Auf
gabe vorbereitet. 

Seit der Einführung wurde die On
lineBeratung von 70 Personen genutzt, 
die insgesamt 160 Beratungen erhiel
ten. Bereits nach der ersten Anfrage 
konnte jeder dritte Nutzer zeitnah zu ei
ner persönlichen Beratung eingeladen 
werden.

Von Krankenkassen anerkannt
Zeitmanagement, Stressbewältigung, 
Redehemmung und Prüfungsangst sind 
die Themen der Workshops. Seit Mitte 
2011 erhalten die Teilnehmer einen ver
einheitlichten Nachbefragungsbogen. 
Über diesen können sie sich zu inhalt
lichen, didaktischen und atmosphäri
schen Aspekten der Gestaltung des 
Workshops äußern. Bis Ende 2012 la
gen 74 ausgefüllte Fragebogen vor, von 
denen 69 ausgewertet werden konn
ten. In 66 Fällen wurde durchschnitt
lich die Note gut bis sehr gut vergeben. 
Vor allem in den Punkten „Verständlich
keit der Kursinhalte“, „Möglichkeit zur 
aktiven Beteiligung“ und „Arbeitsat
mosphäre“ wurde den Referenten ein 
großes Lob ausgesprochen. Kritische 
Hinweise bezogen sich häufig auf die 
Terminierung der Kurse. Denn durch die 
Bachelor und Masterstudiengänge ver
fügen die Studierenden meistens nicht 
über große zeitliche Flexibilität und ha
ben in der Regel in den Veranstaltun
gen Anwesenheitspflicht. Außerdem 
wurde mehrfach vorgeschlagen, Feed

backTermine in zeitlichem Abstand an
zubieten. Das würde die Möglichkeit 
bieten, über die praktische Umsetzung 
der im Kurs erworbenen Kompetenzen 
im Alltag zu reflektieren. Die Konzepte 
sollen anhand der Rückmeldungen an
gepasst werden.

Darüber hinaus wurde der Kurs 
„Gelassen in die Prüfung“ – ein Training 
zur Bewältigung von Prüfungsängsten 
– von den Krankenkassen AOK, DAK 
und TK als Präventionskurs i. S. d. § 20 
SGB V anerkannt. 

Ausblick
Als Konsequenz aus den gestiegenen 
Beratungszahlen und um die Quali
tät der Beratungsleistungen sicherzu
stellen, wird die Psychologische Bera
tung ab 2013 um 10 Wochenstunden 
aufgestockt. 

Außerdem wird eine Zufrieden
heitsUmfrage hinsichtlich Infrastruktur 
der Beratungsstelle und Qualität der er
haltenen Beratungsleistung unter den 
Ratsuchenden online gestellt werden. 

 Manfred Hinrich *1926, deutscher Philosoph

Dieses Motto haben wir uns mit Blick auf unsere  
Beratungsstelle auf die Fahne geschrieben.
Deshalb haben Sie die Möglichkeit, uns nach Abschluss Ihrer Beratung 
eine Rückmeldung über Ihre Zufriedenheit mit uns zu geben sowie Anre-
gungen oder Kritik zu äußern.

Die Befragung findet in einem Online-Portal auf unserer Homepage statt, 
ist absolut anonym und wird Sie weniger als 5 Minuten Ihrer Zeit kosten.

Uns helfen Sie damit, die Qualität unserer Beratung und 
die dafür zur Verfügung stehende Infrastruktur zu reflek-
tieren und stetig zu verbessern.

Mit ihren Wiederholungen  
langweilen wir die Fehler.

 Service rund ums Studium | www.kstw.de
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Zufriedenheits- 
befragung

PSB|Psycho-Soziale Beratung

KStW_G13_24_F_PSB_Umfrage_RZ.indd   1 26.03.2013   9:39:25 Uhr

Titelbild für die Zufriedenheitsbefragung
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 Anmeldung
 psb-sekretariat@kstw.de Kölner Studentenwerk
 Tel. 0221 16 88 15-0 Psycho-Soziale Beratung
 Mo bis Do 9 – 13 Uhr, 14 – 16:30 Uhr Luxemburger Straße 181-183
 Freitag 8:30 – 14 Uhr 50939 Köln

 Service rund ums Studium | www.kstw.de

PSB | Psycho-Soziale-Beratung

Beratung, Einzelbetreuung, Kurse
Spezialisiert auf Probleme von Studierenden
 •   Kurzfristige Informations- und Beratungsgespräche zu 

psychologischen und sozialen Fragen – jetzt auch online!
 •   Vermittlung von individuellen Angeboten bei 

therapeutischen Behandlungen
 •   Vermittlung von Ansprechpartnern für Studierende

mit Behinderungen
 •  Lernberatung und Prüfungscoaching
 •   Workshops zu verschiedenen Themen
 •  Internetbörse Hochschulkids (www.hochschulkids.de) Online-Beratung

G13_92_A_PSB_Angebote_SiK_WS_2013-14_RZ.indd   1 01.08.2013   15:13:20 Uhr
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Eine von 1.400, die Freikarten  
für das Erstsemesterkonzert bekamen
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Kultur & Internationales

Das Referat Kultur & Internationa
les fördert in Zusammenarbeit mit 
den Akademischen Auslandsämtern, 
den ASten und den internationa
len Hochschulgruppen die internati
onale Kultur und die Integration aus
ländischer Studierender am Kölner 
Hochschulstandort. 

Bannerausstellung des Historischen 
Archivs in der UniMensa und der 
Fachhochschule Köln (FH)

Im Sommersemester 2012 zeigte 
das Kölner Studentenwerk in Koope
ration mit der Fachhochschule Köln 
zum 3. Jahrestag des Einsturzes des 
Historischen Archivs der Stadt Köln 
die Bannerpräsentation des Archivs 
in der UniMensa und im Ingenieur
wissenschaftlichen Zentrum (IWZ) 
der FH Deutz. Parallel zur Ausstellung 
wurde ein Rahmenprogramm ange
boten. Die Auftaktveranstaltung fand 
am 26. März in der FH Claudiusstraße 
statt und wurde von Prof. Dr. Sylvia 
Heuchemer, Vizepräsidentin der FH, 
und Dr. Bettina SchmidtCzaia, Lei
terin des Historischen Archivs der 
Stadt Köln, mit einem Grußwort er
öffnet. Danach veranschaulichte Prof. 
Dr. Robert Fuchs, Leiter des Instituts 
für Restaurierungs und Konservie
rungswissenschaft der FH, durch sei
nen Vortrag und einen Filmbeitrag die 
Restaurierung der beschädigten Ar
chivalien nach dem Einsturz des Ar
chivs im März 2009. Im Namen von 
Oberbürgermeister Jürgen Roters ver
lieh Frau SchmidtCzaia für diese Ver
anstaltungsreihe der Fachhochschule 
und dem Kölner Studentenwerk den 
Kölner Pfennig.

Weitere Veranstaltungen dazu:
•  Freitag, 4. Mai 2012, 12 bis 13:30 Uhr 

im Rahmen der Career Week der 
Universität zu Köln

  Thema: Berufsbilder für Geisteswis
senschaftler im Archivwesen

  Vortrag von Dr. Max Plassmann, His
torisches Archiv der Stadt Köln

  Ort: Universität zu Köln, Hörsaal
gebäude

•  Donnerstag, 24. Mai 2012, 17 Uhr
  Thema: Erstellung und Nutzung von 

Digitalisaten im Historischen Archiv 
der Stadt Köln

  Vortrag von Dr. Andreas Berger, His
torisches Archiv der Stadt Köln

  Ort: ICI (InfoCaféInternational) 

Café Babylon: Sprachenstammtisch 
in LoungeAtmosphäre
Jeden Mittwoch während des Semes
ters wurden in der Campuslounge der 
UniMensa zwischen 18 und 21 Uhr 
Sprachenstammtische mit Modera
tion von Studierenden in ihrer Mutter
sprache angeboten. Hier kommunizier
ten Sprachbegeisterte in netter Kaffee
hausatmosphäre und verbesserten so 
ihre Kenntnisse der Fremdsprache. Die 
angebotenen Sprachen waren: Eng
lisch, Portugiesisch, Spanisch, Franzö
sisch, Italienisch und für unsere inter
nationalen Studierenden Deutsch.

Forró – Brasilianische Tanzabende in 
der UniMensa
Forró, der meistgetanzte Paartanz Bra
siliens, wird seit 2010 während des Se
mesters einmal monatlich im ICI in der 
UniMensa getanzt. Aufgrund der Um
bauarbeiten in der UniMensa setzte 
die Veranstaltung im Wintersemes
ter 2012/2013 aus, startete aber im 

Sommersemester wieder durch. Forró 
bedeutet Musik, Tanz und Tanzfest zu
gleich. Die Tanzabende begannen je
weils mit einer ForróEinführung der 
brasilianischen Tanzlehrerin Maria de 
Bahia. 

Studierendenaustausch KölnLille: 
Das CROUS Lille zu Gast im Kölner 
Studentenwerk
Vom 23. bis 27. April besuchte eine 
zehnköpfige Delegation aus Lille, drei 
Mitarbeiter des CROUS und sieben 
Studierende, das Kölner Studenten
werk. Die Themen des Treffens waren 
„Studentisches Wohnen“ und „stu
dentische Gremien“. Hierzu gab es 
verschiedene Workshops, in denen 
die Studierenden und die Mitarbeiter 
der Studentenwerke aus beiden Städ
ten die jeweiligen Angebote und Gre
mien vorstellten. Die Workshops bo
ten einen Einblick in die Gegebenhei
ten des jeweils anderen Standortes. 
Ein kulturelles Rahmenprogramm er
gänzte den Studierendenaustausch. 
Ein Besuch der Zeche Zollverein in Es
sen und der Studiobühne Köln standen 
auf dem Programm. Außerdem gab es 
eine ausführliche Stadtführung mit Bus 
und zu Fuß. Zudem schlossen die Teil
nehmer sich einer Party der internati
onalen Hochschulgruppen (ISAC) und 

Bannerpräsentation  
des HistoriscHen ArcHivs der stAdt Köln in der FAcHHocHscHule Köln

eröFFnungsverAnstAltung 

Montag, 26. März 2012, 16 uhr   
Fachhochschule Köln, claudiusstraße, Mevissensaal (campus südstadt)

grußworte von 
Prof. dr. sylvia Heuchemer, Vizepräsidentin für Lehre und Studium der Fachhochschule Köln  
dr. Bettina schmidt-czaia, Leiterin des Historischen Archivs Köln 

vortrag und Filmbeitrag von Prof. dr. robert Fuchs, Fachhochschule Köln, Institut für Restaurierungs-  
und Konservierungswissenschaft, über die Restaurierung der beschädigten Archivalien

im Anschluss an den offiziellen teil: Ausstellungseröffnung und Sektempfang.  
Wir danken dem Förderverein „Freunde des historischen Archivs der Stadt Köln e.V.“  
(www.freunde-des-historischen-archivs.de)

Weitere veranstaltungen im Kölner Hochschulraum:

Freitag, 4. Mai 2012, 12 bis 13:30 uhr im rahmen der career Week der universität zu Köln 
Thema: Berufsbilder für Geisteswissenschaftler im Archivwesen  
Vortrag von Dr. Max Plassmann, Historisches Archiv der Stadt Köln 
Ort: Universität zu Köln, Hörsaalgebäude in Hörsaal D  

donnerstag, 24. Mai 2012, 17 uhr 
Thema: Erstellung und Nutzung von Digitalisaten im Historischen Archiv der Stadt Köln 
Vortrag von Dr. Andreas Berger, Historisches Archiv der Stadt Köln 
Ort: ICI (Info-Café-International) in der UniMensa des Kölner Studentenwerks, Zülpicher Straße 70, 50739 Köln

 inFo  www.fh-koeln.de 
  www.stiftung-stadtgedaechtnis.de  
  www.stadt-koeln.de/historisches-archiv 

 Service rund ums Studium | www.kstw.de
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des AStA der Universität zu Köln an. 
Ein Höhepunkt und Abschluss der Be
gegnung war der deutschfranzösische 
Abend im Café Himmelsblick des Kölner 
Studentenwerks. Hier trat die deutsch
französische Theatergruppe Projets & 
Projecteurs auf und die Band Thorsten 
Powers sorgte für musikalische Unter
haltung und gute Stimmung.

Theater en français im ICI
Im Juni zeigte die deutschfranzösische 
Theatergruppe Projets & Projecteurs an 
drei Terminen im ICI ihr aktuelles The
aterstück „Petits crimes conjugaux“ 
(Kleine Eheverbrechen) von EricEm
manuel Schmitt. Der Eintritt war frei 
und wie auch im Jahr zuvor waren alle 
Aufführungen bis auf den letzten Platz 
besetzt.

Gemeinsam Fastenbrechen 
Mehr als 350 Gäste folgten der Ein
ladung der Islamischen Hochschul
gruppe, des Kölner Studentenwerks, 
der International Offices der Universi
tät und der Fachhochschule Köln. Am 
6. August wurde das gemeinsame Fas
tenbrechen während des Ramadan in 
der Mensa auf dem Campus der Fach
hochschule Deutz gefeiert. Für musika

lische Unterhaltung auf Deutsch und 
Arabisch sorgte die Band Nasheeds. 
Das Spenden hat im Islam und wäh
rend des Ramadan einen besonderen 
Stellenwert. 2012 wurden über Islamic 
Relief während des Fastenbrechens für 
eine bessere humanitäre Versorgung in 
Syrien 3.333,33 EUR gesammelt. Das 
Essen kam von zwei Sponsoren: dem 
KilimRestaurant und dem AlSalam 
Restaurant. Das Fastenbrechen wird 
seit 2003 jedes Jahr in einer der Men
sen angeboten.

Empfang für internationale Studie
rende und Gastwissenschaftler im 
Kölner Rathaus
Jedes Jahr zu Beginn des Winterse
mesters lädt der Oberbürgermeister 
die neu immatrikulierten internationa
len Studierenden und die Gastwissen
schaftler/innen zu einem Empfang ins 
Historische Rathaus ein. Am 5. Okto
ber 2012 folgten ca. 350 internatio
nale Gäste der Einladung. Bürgermeis
terin Angela Spizig empfing die Neu
ankömmlinge im Namen der Stadt. 
Der JazzChor des Collegium musi
cum der Universität zu Köln präsen
tierte das kulturelle Rahmenprogramm. 
Vor dem Empfang im Historischen Rat

haus boten die Kölner Hochschulen und 
das Kölner Studentenwerk Führungen 
durch die Kölner Altstadt an. Die Ver
anstaltung wurde vom Referat Kultur & 
Internationales in Zusammenarbeit mit 
den Akademischen Auslandsämtern al
ler Kölner Hochschulen und dem Büro 
des Oberbürgermeisters der Stadt Köln 
geplant und organisiert.

Philharmonie für Erstsemester 
Im Oktober luden KölnMusik und das 
Kölner Studentenwerk die Erstsemes
ter mit insgesamt 1.400 Freikarten in 
die Kölner Philharmonie zu vier unter
schiedlichen Musikevents ein. So ka
men Liebhaber der klassischen Musik 
mit dem Mahler Chamber Orchestra 
und dem Estnischen Philharmonischen 
Kammerchor auf ihre Kosten. Auch 
moderner Jazz stand mit auf dem Pro
gramm: Barbara Dennerlein an der Or
gel. Außerdem sorgten das Ensemble 
Modern mit „Eisler Material“, die So
listin und Schauspielerin Sunnyi Melles 
und Schauspieler Josef Bierbichler für 
Unterhaltung. Den Abschluss bildete 
die international bekannte portugiesi
sche Band Madredeus.

EINLADUNG FÜR DIE KÖLNER ERSTSEMESTER 
IN DIE KÖLNER PHILHARMONIE

KölnMusik, der Spezialchemie-Konzern LANXESS und das Kölner 
Studentenwerk laden die Erstsemester der Kölner Hochschulen zu 
mehreren Musikevents in die Kölner Philharmonie ein. Von Kammer-
chor und Kammerorchester über modernen Jazz, einem Konzert mit 
den Werken von Hans Eisler und der portugiesischen Folklore-Pop-
Band „Madredeus“, dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Sa. 06.10.2012, 20 Uhr: Mahler Chamber Orchestra
Mi, 10.10.2012, 20 Uhr: B. Dennerlein „Orgel & Jazz“
Sa. 13.10.2012, 20 Uhr: Eislermaterial
Sa. 20.10.2012, 20 Uhr: Madredeus

Weitere Konzertinfos: www.koelner-philharmonie.de 

Freikarten erhalten Sie am Infopoint I des Kölner Studentenwerks 
gegen Vorlage Ihres Studentenausweises. 

Infopoint I
Universitätsstraße 16
50937 Köln
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Rathausempfang und Studierendenaustausch Köln-Lille
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Eine von 570 Beschäftigten –  
hier beim Pausenexpress
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Personal

Beschäftigte 2012 
in %

Anzahl  
2012

Anzahl  
2011

Anzahl  
2010

Vollzeitbeschäftigte 51 % 291 282 270

Teilzeitbeschäftige 49 % 282 301 292

Gesamt 100 % 573 583 562

davon befristete Arbeitsverträge 14 % 81 93 104

davon unbefristete Arbeitsverträge 76 % 436 420 446

davon Saisonarbeitsverträge 4,5 % 25 32 31

davon Altersteilzeitverträge 3,5 % 19 25 29

davon Auszubildende 2 % 12 13 12

Die Personalabteilung hat im Be
richtsjahr schwerpunktmäßig das Be
triebliche Gesundheitsmanagement 
(BGM) weiterentwickelt. Vom „Pau-
senexpress“ und den Sport und Ent
spannungsangeboten haben die Be
schäftigten profitiert. Um die psychi
schen Belastungen am Arbeitsplatz 
zu reduzieren, wurde ein Mitarbeiter 
zum „Stressberater“ ausgebildet und 
bereits erfolgreich eingesetzt.

Im Jahr 2012 beschäftigte das Kölner 
Studentenwerk 573 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Davon arbeiteten 51 % 
in Vollzeit (Vorjahr: 48 %) und 49 % in 
Teilzeit (Vorjahr: 52 %). In der Umbau
phase der UniMensa sank der Anteil 
der Teilzeitbeschäftigten in 2012, da 
die Produktionskapazitäten verringert 
wurden. Fast die Hälfte (47 %) der Mit
arbeiter und Mitarbeiterinnen sind 50 
Jahre und älter.

Reden ist Gold
Ein Mitarbeiter wurde 2011 von der Un
fallkasse NRW zum „Stressberater“ aus
gebildet. 2012 hat er mit mehreren Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern Gesprä
che über Belastungen am Arbeitsplatz 
und Strategien zur Stressbewältigung 
geführt. Ziel ist die Reduzierung psychi
scher Belastungen am Arbeitsplatz, die 
u.a. durch zwischenmenschliche Kom
munikationsprobleme entstanden sind. 
Im Rahmen der „Stressberatung“ wur
den unterschiedliche Interventionen 
angeboten: Vom einzelnen Beratungs
gespräch über moderierte Problemlö
segruppen und Mediationen bis hin zu 
kleineren Trainingsmaßnahmen. Ab Fe
bruar 2013 soll der „Stressberater“ mit 
einem zusätzlichen Zeitkontingent für 
diese Aufgabe ausgestattet werden.

Die Beschäftigten der Mensa Robert
KochStraße tauschten sich in jeweils 
zweistündigen moderierten Workshops 
darüber aus, wo sie der Schuh drückt, 
welche Verbesserungsideen sie für ihre 
Arbeitsplätze und die Zusammenarbeit 
im Team haben und was ihnen an ihrer 
Arbeit gefällt. Die Ergebnisse dieser in 
drei Gruppen durchgeführten „Arbeitssi
tuationsanalysen“ wurden dokumentiert 
und allen Beteiligten zur Verfügung ge
stellt. Einige Verbesserungsvorschläge 
konnten unmittelbar umgesetzt werden. 
Bezogen auf andere Vorschläge wurde 
mit den Vorgesetzten überlegt, wann 
und wie gegebenenfalls eine Umsetzung 
in Angriff genommen werden kann.

Die Maßnahmen zum BGM wurden 
im Steuerkreis und im Arbeitskreis Ge
sundheit diskutiert. Hier wurde auch 
überlegt, mit welchen Schwerpunkten 
die Maßnahmen zukünftig weiterge
führt werden können. 

Analyse der Altersstruktur 2012
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Mach mal Pause!
Zur Förderung der Gesundheit konn
ten erstmalig in Zusammenarbeit mit 
Campussport der Universität aktive 
Bewegungspausen, der sogenannte 
„Pausenexpress“, angeboten wer
den. Unter fachkundiger Anleitung 
waren die Kolleginnen und Kollegen 
von insgesamt acht Betriebseinhei
ten während der Arbeitszeit eingela

den, zehn Wochen lang gemeinsam 
an einem 15minütigen Sportpro
gramm teilzunehmen. 

Relax statt Stress
Zusätzlich gab es im Frühjahr und 
Herbst für alle Beschäftigten in den 
Räumen von Campussport je zwei Prä
ventionsangebote zu Fitness und Ent
spannung. Insgesamt nahmen 57 Kol

leginnen und Kollegen an den Kursen 
zum Stressabbau teil.

Weniger Dampf ablassen
Für die Beschäftigten wurden kosten
lose Raucherentwöhnungskurse vom 
Institut für Betriebliche Gesundheits
förderung der AOK Rheinland angebo
ten. Daran nahmen acht Personen er
folgreich teil.

Beschäftigtenstruktur des Kölner Studentenwerks Gesamt Ausländische Beschäftigte Frauen VZ Frauen TZ Männer VZ Männer TZ

 2012 in % 2012 2011 2010 2012 in % 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Hochschulgastronomie 54 % 312 327 318 85 % 138 141 139 67 65 71 156 168 162 82 85 76 7 9 9

Studentisches Wohnen 11 % 62 67 66 6 % 10 11 11 7 8 8 22 27 27 9 9 9 24 23 22

Allgemeine Verwaltung 9 % 52 55 56 1 % 2 2 2 20 22 21 18 17 20 12 12 12 2 2 3

PsychoSoziale Beratung 2 % 13 10 16 0 % 0 0  –  2 0 1 9 8 13 0 0 0 2 2 2

Kindertagesstätten 3 % 19 15  1 % 1 0  9 4  10 10  0 1  0 0 

Studienfinanzierung 12 % 67 62 58 3 % 5 3 3 25 19 17 23 26 25 14 12 11 5 5 5

Gebäudemanagement 6 % 36 34 36 1 % 2 2 2 4 4 4 2 2 2 29 29 29 1 1 1

Auszubildende 2 % 12 13 12 2 % 4 4 1 9 9 7 1 1 1 2 3 4 0 0 0

Gesamt 100 % 573 583 562 100 % 162 163 158 143 131 129 241 259 250 148 151 141 41 42 42
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Gesamt Ausländische Beschäftigte Frauen VZ Frauen TZ Männer VZ Männer TZ

 2012 in % 2012 2011 2010 2012 in % 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Hochschulgastronomie 54 % 312 327 318 85 % 138 141 139 67 65 71 156 168 162 82 85 76 7 9 9

Studentisches Wohnen 11 % 62 67 66 6 % 10 11 11 7 8 8 22 27 27 9 9 9 24 23 22

Allgemeine Verwaltung 9 % 52 55 56 1 % 2 2 2 20 22 21 18 17 20 12 12 12 2 2 3

PsychoSoziale Beratung 2 % 13 10 16 0 % 0 0  –  2 0 1 9 8 13 0 0 0 2 2 2

Kindertagesstätten 3 % 19 15  1 % 1 0  9 4  10 10  0 1  0 0 

Studienfinanzierung 12 % 67 62 58 3 % 5 3 3 25 19 17 23 26 25 14 12 11 5 5 5

Gebäudemanagement 6 % 36 34 36 1 % 2 2 2 4 4 4 2 2 2 29 29 29 1 1 1

Auszubildende 2 % 12 13 12 2 % 4 4 1 9 9 7 1 1 1 2 3 4 0 0 0

Gesamt 100 % 573 583 562 100 % 162 163 158 143 131 129 241 259 250 148 151 141 41 42 42

Ausblick
Für den Bereich der Kindertagesstät
ten beabsichtigt das Kölner Studen
tenwerk, den Ausbildungsberuf der 
Erzieherin zu implementieren. Die Per
sonalentwicklungsinstrumente, u.a. 
Personalauswahlinstrumente, Beurtei
lungskonzepte sowie Personalbedarfs
management und controlling, sollen 
2013 weiterentwickelt werden.

Gleichstellung

Die Gleichstellungsbeauftragte ver
tritt die Interessen und Belange der 
Beschäftigten. Sie unterstützt und 
berät diese bei der Vereinbarung 
von Beruf und Familie und bei Prob
lemen im beruflichen Alltag. Außer
dem ist sie für die berufliche Förde
rung zuständig und wirkt aktiv bei der 

Stellenbesetzung mit. Insbesondere 
sorgt die Gleichstellungsbeauftragte 
dafür, dass frauenrelevante Themen 
berücksichtigt werden.

Von den 573 Beschäftigten sind 
384 Frauen (67 %), davon arbeiten 
85 % (241) in Teilzeit, allerdings über

Zwischen den Bürotüren: Entspannung und Spaß beim Pausenexpress
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wiegend in Bereichen, die keine be
ruflichen Qualifikationen voraussetzen, 
z.B. Großküchen. Diese „Frauenberufe“ 
sind tariflich so niedrig bewertet, dass 
das NettoMonatsgehalt für diese Kol
leginnen keine existentielle Sicherheit 
bedeutet.

Frauen in Führung
Ausgeglichener sieht die Verteilung in
zwischen in der Führungsebene aus. 
Seit 2010 rückten vier Frauen in die 
Führungsebene auf. Damit stieg der 
Frauenanteil auf 43 % – eine Zunahme 
von 10 % innerhalb der letzten zwei 
Jahre (2010: 33 %). 

Von diesen 13 Frauen haben drei 
einen TeilzeitVertrag. Acht arbeiten 
als Abteilungs/Bereichsleiterinnen 
und fünf als Stellvertreterinnen. 

Von den 384 Mitarbeiterinnen des 
Kölner Studentenwerks arbeiten 3 % 
in der Führung. Der Anteil der Männer 
liegt mit 9 % deutlich höher.

Damit ist die Gleichstellungsbe
auftragte ihrem Ziel, den Anteil der 
Frauen in Führung und Leitung nach
haltig zu erhöhen, zwar näher ge
kommen, aber von der angestrebten 
Gleichstellung immer noch ein Stück 
entfernt. Durch eine höhere Frauen
quote können unterschiedliche Lebens
erfahrungen und Sichtweisen beider 
Geschlechter in die Gestaltungs und 
Entscheidungsprozesse des Kölner Stu
dentenwerks einfließen. 

Wesentliche Instrumente zur Ver
wirklichung der Chancengleichheit be
stehen bereits in der Stellenausschrei
bung und dem individuellen Auswahl
verfahren. Hierfür wurde im Zuge des 
Frauenförderplans eine Textpassage 
entworfen. Diese Textpassage wird bei 
Neubesetzung von Berufsbereichen, in 
denen Frauen unterrepräsentiert sind, 
in die Stellenausschreibung eingefügt. 
Außerdem sollen vermehrt auch inner
halb des Unternehmens qualifizierte 
Frauen angesprochen und motiviert 

werden, sich auf entsprechende Stellen 
zu bewerben. 

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist 
es, bei Neueinstellungen auf Befristung 
zu verzichten, denn Befristung bedeutet 
Unsicherheit, nimmt Lebensqualität und 
erschwert Familienplanung.

Familie weiter Frauensache
Für die Beschäftigten wurden verschie
dene Maßnahmen entwickelt, die zur 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie beitragen sollen. Das Kölner Stu
dentenwerk ist ein familienfreundlicher 
Arbeitgeber und bietet die Möglichkeit, 
sich aus familiären Gründen beurlauben 
zu lassen. Ist es betrieblich vertretbar, 
werden zudem familienbewusste Ar
beitszeiten und bedingungen mit dem 
jeweiligen Beschäftigten vereinbart. 

Familiäre Aufgaben liegen bei den 
Beschäftigten des Kölner Studenten
werks bis auf eine Ausnahme in der Ver
antwortung der Frauen. Damit gehen 
berufliche und finanzielle Nachteile über
wiegend zu ihren Lasten.

Interne Gremienarbeit
Der Arbeitskreis Gesundheit und der 
Steuerkreis haben die Aufgabe, die 
Ausgestaltung des betrieblichen Ge
sundheitsmanagements voranzutrei

ben. Die Gleichstellungsbeauftragte ist 
Mitglied dieser Gremien, begleitet die 
Projektschritte und unterstützt die Um
setzung von Gesundheitsangeboten.

Vernetzung
Die Ziele des Kölner Arbeitskreises 
der kommunalen Frauen und Gleich
stellungsbeauftragten sind Erfahrungs
austausch, voneinander Lernen und 
gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit für 
frauenpolitische Themen. Außerdem 
beschäftigt er sich mit dem Arbeitsauf
trag der Gleichstellungsbeauftragten 
und der Ausweitung des Netzwerkes. 
Die Mitglieder treffen sich mehrmals 
im Jahr. Regelmäßig werden Aktio
nen zum Internationalen Frauentag or
ganisiert. Im Berichtsjahr lautete das 
Thema „Frauen beREICHern – Mehr 
Cash in Frauentäsch“. Die Aktion wurde 
zusammen mit dem Amt für Gleichstel
lung von Männern und Frauen der Stadt 
Köln und Kölner Frauenorganisationen 
in der Piazzetta des Historischen Rat
hauses umgesetzt.

Ausblick
Nah bei Mama und Papa
Um die Vereinbarkeit von Beruf und Fa
milie sicherzustellen, wäre eine betrieb
liche Kinderbetreuung von zentraler Be

FüHRUNGSEBENE
2012: 13 Frauen (43%) 
2012: 17 Männer (57%)

2010: 9 Frauen (33%) 
2010: 18 Männer (67%)

GESAMTBELEGSCHAFT
384 Frauen (67%)
189 Männer (33%)



2010: 9 Frauen (33%) 
2010: 18 Männer (67%)
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deutung. Durch ein solches Angbot wür
den zum einen die Attraktivität und das 
Ansehen des Kölner Studentenwerks 
gesteigert. Denn auf diese Weise sig
nalisierte das Unternehmen die Bereit
schaft, gesellschaftliche Verantwortung 
zu übernehmen. Zum anderen würde 
die Verbundenheit der Beschäftigten 
mit ihrem Arbeitgeber gefördert. 

Beschäftigten, die aus der Elternzeit 
zurückkehren, könnte ein konkretes Be

Vergütungsgruppe Beschäftigte MännerVZ MännerTZ FrauenVZ FrauenTZ FrauenAnteil %

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

14 – 15Ü 7 7 4 4 1 1 0 0 2 2 29 29

13 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 50 50

12 6 7 2 2 1 1 2 3 1 1 50 57

11 13 12 5 5 2 1 2 2 4 4 46 50

10 7 6 4  4 0 0 2 1 1 1 43 33

9 65 65 28 28 5 4 13 14 19 19 49 50

8 28 31 4  5 0 0 20 24 4  2 86 84

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 48 48 10 10 0 0 25 24 13 14 79 79

5 76 71 46 44 2 2 15 16 13 9 37 35

4 3 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0

3 210 223 30 31 22 27 32 33 126  132 75 74

2 73 63 8 11 4 3 5 6 56 43 84 78

1 15 1 4 0 3 0 0 0 8 1 53  100

S13 – S18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S10 – S12Ü 3 4 0 0 0 0 2 2 1 2 100  100

S8 – S9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S6 – S7 11 13 1 0 0 0 3 8 7 5 91  100

S4 – S5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S3 1 4 0 0 0 0 0 1 1 3 100  100

S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TVAöD 13 12 3 2 0 0 9 9 1 1 77 83

Gesamt 583 573 151 148 42 41 131 143 259 241 67  67

Vergütungsgruppen aufgeteilt nach Männern, frauen, Vollzeit- und teilzeitbeschäftigung 

treuungsangebot gemacht werden. So
mit wäre auch ein früherer Wiederein
stieg in den Beruf möglich. Die Gleich
stellungsbeauftragte unterstützt die 
Suche nach passenden Angeboten, Fi
nanzierungsmöglichkeiten und staatli
chen Förderprogrammen. 

Für das kommende Jahr ist eine Be
schäftigtenbefragung geplant, um den 
Bedarf an Kinderbetreuung im Kölner 
Studentenwerk zu ermitteln.

VZ = Vollzeit, TZ = Teilzeit
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Marietta Slomka beim ZEIT CAMPUS TALK in der UniMensa
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VERANSTALTUNGEN DES KÖLNER 
STUDENTENWERKS AB APRIL 2012

Service rund ums Studium | www.kstw.de

4. April 2012 Sprachencafé Babylon
10. April 2012 Forró-Tanzabend
11. April 2012 Sprachencafé Babylon
11., 12.+13. April 2012 Crashkurs für Examenskandidaten
18. April 2012 Sprachencafé Babylon
25. April 2012 Soul food: Psychosen (Kooperation)
25. April 2012 Sprachencafé Babylon
26.+27. April 2012 Kurs: Gelassen in die Prüfung
2. Mai 2012 Sprachencafé Babylon
4. Mai 2012 Kurs: Reden im Studium
5. Mai 2012 Kurs: Reden im Studium
8. Mai 2012 Forró-Tanzabend
9. Mai 2012 Sprachencafé Babylon
11.+12. Mai 2012 Kurs: Effektiv lesen
16. Mai 2012 Sprachencafé Babylon
23. Mai 2012 Soul food: Aus dem Leben gehen (Kooperation)
23. Mai 2012 Sprachencafé Babylon
24.+25. Mai 2012 Kurs: Gelassen in die Prüfung
30. Mai 2012 Sprachencafé Babylon
6. Juni 2012 Kurs: Spezialtraining zur Zeichensetzung
6. Juni 2012 Sprachencafé Babylon
12. Juni 2012 Forró-Tanzabend
13. Juni 2012 Sprachencafé Babylon

14. Juni 2012 Vortrag: Wege aus der Prüfungsangst
20. Juni2012 Soul food: Angst und Panik (Kooperation)
20. Juni 2012 Sprachencafé Babylon
21. Juni 2012 Vortrag: Wege aus der Prüfungsangst
22.+23. Juni 2012 Kurs: Verständlich und sicher schreiben
27. Juni 2012 Sprachencafé Babylon
28. Juni 2012 Vortrag: Wege aus der Prüfungsangst
4. Juli 2012 Soul food: Essstörungen (Kooperation)
4. Juli 2012 Sprachencafé Babylon
5. Juli 2012 Vortrag: Wege aus der Prüfungsangst
10. Juli 2012 Forró-Tanzabend
11. Juli 2012 Sprachencafé Babylon
23. Juli 2012 Kurs: Spezialtraining zur Zeichensetzung
17. – 20. September 2012 Workshop: Neue deutsche Rechtschreibung
24. September 2012 Kurs: Spezialtraining zur Zeichensetzung
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Mein Speiseplan unter
http://meine-mensa.kstw.de

Studieren 
in Köln Sommer 2012

  Finanzen
  Psycho-Soziale Beratung
  Kultur & Internationales
  Gastronomie
  Wohnen
  Kitas

Die 580 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Kölner 
Studentenwerks wünschen 
Ihnen einen schwungvollen 
Start ins Studium.

KStW_G12_33 Anzeige-Termine SoSe 2012_RZ.indd   1 16.03.2012   11:21:41 Uhr
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Verwaltungsrat

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2012 
hat der Verwaltungsrat insgesamt acht 
Mal getagt und sich mit vielen ver
schiedenen Aufgaben und Themen  
befasst. Hierzu zählten die Suche nach 
einer neuen Geschäftsführung, der Um
bau der UniMensa sowie der Beschluss 
des Wirtschaftsplans und der dazuge
hörenden Änderungen. Neben der Fest
stellung des Jahresabschlusses und  
regelmäßiger SollIstVergleiche wurden 
die Berichte der Geschäftsführung über 
ihre Arbeit entgegengenommen und  
Beschlüsse bezüglich neuer Baumaß
nahmen gefasst. 

Zu Beginn des Berichtsjahres trat 
der Verwaltungsrat turnusgemäß mit ei
ner personellen Neubesetzung zusam
men: Frau Inge Vogt verließ den Verwal
tungsrat und an ihrer Stelle wurde Frau 
Nicola Schliermann vom Studierenden
parlament als studentische Vertreterin 
in den Verwaltungsrat entsandt. 

Ein wichtiges Thema im Berichtsjahr 
2012 stellte die Suche nach einer neuen 
Geschäftsführung dar. Nach intensiven 
Beratungen innerhalb des Verwaltungs
rates wurde zuletzt eine kompetente 
Beraterfirma beauftragt, welche ständig 
im engen Kontakt und Informationsaus
tausch mit dem Verwaltungsrat steht.

Kontinuierliches Thema in den Sit
zungen des Verwaltungsrates war der 
bevorstehende Umbau der UniMensa. 
Die umfangreichen Planungen wurden 

abschließend mit dem Verwaltungsrat 
abgestimmt. Schließlich konnte durch 
die gute Vorbereitung der Umbau plan
mäßig Mitte Juli 2012 beginnen.

Im gastronomischen Bereich positiv 
hervorzuheben ist die AG „Qualitätskon
zept Mensa“, welcher die Mensaleiter, 
Herr Leppi als Abteilungsleiter und die 
studentischen Vertreter sowie der Per
sonalvertreter Herr Arslan angehören. 
Gemeinsam wurde ein Konzept erstellt, 
welches von der Mensaleitung ausgear
beitet wurde und in den nächsten Mo
naten umgesetzt werden soll. An die
ser Stelle möchte ich mich für die kon
struktive Zusammenarbeit in der AG 
bedanken. 

Im Verlauf des Geschäftsjahrs 2012 
wurden dem Kölner Studentenwerk ver
schiedene Baugrundstücke zum Kauf 
angeboten, womit sich auch der Verwal
tungsrat ausführlich beschäftigte. Der 
Baubeginn der Wohnheime in Leverku
senOpladen und Gummersbach steht 
kurz bevor.

Schwerpunktmäßig auseinanderset
zen musste sich der Verwaltungsrat wei
terhin mit der großen Herausforderung 
durch die doppelten Abiturjahrgänge, 
welche durch die oben genannten Ent
wicklungen mit viel Engagement ange
nommen wurde. Leider wurden dem 
Studentenwerk verschiedene Anbau
möglichkeiten und Neubaumöglichkeiten 
versagt, sodass sich der Fokus nun auf 
eine Anwerbung von Wohnungen aus 
privater Hand richtet. Außerdem steht 
das Studentenwerk in enger Zusam
menarbeit mit der GAG, um den Studie
renden weiteren Wohnraum zusätzlich 
zu den Studentenwohnheimen zur Verfü
gung zu stellen.

Der als Beirat des Kölner Stu
dentenwerks eingerichtete „Rat der 

Hochschulen“, dem alle Rektoren 
und AStAVorsitzenden der Kölner 
Hochschulen angehören und dessen  
Sitzungen auch die Verwaltungsrats
mitglieder beiwohnen, hat im Be
richtsjahr einmal getagt. Für die Ar
beit des Verwaltungsrates ergeben 
sich hier stets wichtige Hinweise, da 
es keine andere Stelle gibt, an der die 
Interessen und Ansprüche aller invol
vierten Gruppen und Institutionen auf 
eine solch produktive Art und Weise 
ausgetauscht werden können.

Das Studentenwerk bietet den Stu
dierenden Dienstleistungen auf sozia
lem und finanziellem Gebiet. Damit ist 
das Kölner Studentenwerk ein wichti
ger Faktor bei der Gestaltung des Hoch
schulstandorts Köln. Gerade mit der 
Umstrukturierung der Studiengänge und 
der damit einhergehenden Mehrbelas
tung für Studierende gewinnt das Stu
dentenwerk als Hilfs und Servicedienst
leister immer mehr an Bedeutung. Die 
langfristige Profilierung und Ausweitung 
des Kölner Studentenwerks wird in Zu
kunft eine der Hauptaufgaben des Ver
waltungsrates sein.

An dieser Stelle noch ein ganz herz
liches Dankeschön an Herrn Dr. Schink 
für sein jahrelanges grenzenloses Enga
gement im und für das Kölner Studen
tenwerk und seine konstruktive Zusam
menarbeit mit dem Verwaltungsrat. Für 
die Zukunft wünsche ich ihm, im Na
men aller Verwaltungsratsmitglieder, 
alles Gute! 

Abschließend sei auch den Mitglie
dern des Verwaltungsrates für ihr gro
ßes Engagement und ihre Arbeit herzlich 
gedankt.

Jana Jesper
Vorsitzende des Verwaltungsrates

Untere Reihe (v. l.): Ina Gabriel, Jana Jesper, Erdinc Arslan

Mittlere Reihe (v. l.): Nicola Schliermann, Prof. Dr. Sylvia Heuchemer,  
Dr. Peter Schink (Geschäftsführer)

Obere Reihe (v. l.): Julia Diehl (Sekretariat der Geschäftsführung),  
Christoph Ripp, Saeed Mohajer, Frank Leppi (stellvertretender  

Geschäftsführer)
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Eine mit viel Erfahrung
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Jahresabschluss 2012

Die Vermögenslage
Die Bilanzsumme erhöhte sich im 
Berichtsjahr um 1.163 TEUR auf 
123 Mio. EUR. Dominierend sind die 
Sachanlagen mit einem Anteil von 
89,1 Mio. EUR (72,2 %) am Gesamtver
mögen, im Wesentlichen zurückzuführen 
auf den vorhandenen Wohnungsbestand 
des Kölner Studentenwerks. Unter den 
Finanzanlagen werden mit 1.534 TEUR 
die 50 %ige Beteiligung an der „Studen
tenwohnungen Sudermanplatz GbR“, mit 
2.508 TEUR die der GbR zur Verfügung 
gestellten Darlehen sowie mit 55 TEUR 
an die Darlehenskasse der Studenten
werke im Land NordrheinWestfalen e.V. 
(Daka) gewährte Treuhandmittel aus
gewiesen. Gegenüber dem Vorjahr ha
ben sich die in mittel und langfristigen 
Wertpapieren und sonstigen Ausleihun
gen angelegten Mittel um 4.266 TEUR 
auf insgesamt 24.105 TEUR erhöht. Die 
liquiden Mittel haben sich um 797 TEUR 
auf 4.178 TEUR erhöht. 

Das Studentenwerk verfügt wei
terhin über eine angemessene Eigen
kapitalausstattung. Die Eigenkapital
quote beträgt einschließlich der Son
derposten für Zuschüsse des Landes 

68,9 % nach 67,8 % im Vorjahr. Wer
den die mittel und langfristigen Bau
erhaltungsrückstellungen in Höhe von 
16.449 TEUR eingerechnet, so erhöht 
sich die Quote auf 82,3 %. Als mittel 
und langfristige Verbindlichkeiten wer
den mit 4.775 TEUR die Verbindlichkei
ten gegenüber Kreditinstituten und mit 
883 TEUR Kautionen und Pfandgutha
ben ausgewiesen. Von Studierenden 
für das Wintersemester 2012 / 2013 
vorausbezahlte Sozialbeiträge in Höhe 
von 1.907 TEUR wurden abgegrenzt.

Die Ertragslage
Das Jahresergebnis 2012 des Kölner 
Studentenwerks hat sich nach einem Ge
winn im Vorjahr in Höhe von 3.278 TEUR 
auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 
3.705 TEUR erhöht. Das positive Jahres
ergebnis resultiert nach Verrechnung der 
Erträge aus Zuschüssen von 8.022 TEUR 
(Vorjahr: 7.575 TEUR) aus einem posi
tiven Betriebsergebnis von 2.334 TEUR 
(Vorjahr: 2.331 TEUR), einem positiven 
Finanzergebnis von 837 TEUR (Vorjahr: 
836 TEUR) und einem positiven neu
tralen Ergebnis von 534 TEUR (Vorjahr: 
111 TEUR).

Betrieblichen Erträgen einschließlich der 
Erträge aus Zuschüssen in Höhe von ins
gesamt 42.070 TEUR standen betriebli
che Aufwendungen von 39.736 TEUR 
gegenüber. Dabei sind die Umsatzer
löse um 185 TEUR und die sonstigen 
betrieblichen Erträge um 1.847 TEUR 
gesunken, während die vereinnahmten 
Sozialbeiträge um 822 TEUR und die 
Erträge aus Zuschüssen um 447 TEUR 
gestiegen sind. Der Rückgang der Um
satzerlöse entfällt mit 263 TEUR auf Er
löse aus den Gastronomiebetrieben bei 
einem Anstieg der Vermietungserlöse 
um 78 TEUR, während der Rückgang 
der sonstigen Erträge überwiegend aus 
dem Fortfall der Zuschüsse aus dem 
Konjunkturpaket II (Vorjahr: 1.837 TEUR) 
resultiert.

Auf der Aufwandsseite erhöh
ten sich der Personalaufwand um 
1.156 TEUR und die sonstigen betrieb
lichen Aufwendungen um 431 TEUR, 
während die Instandhaltungsaufwen
dungen um 2.238 TEUR, hauptsächlich 
aufgrund des Fortfalls der Maßnahmen 
nach dem Konjunkturpaket II (Vorjahr: 
1.897 TEUR), sowie der Materialauf
wand um 157 TEUR gesunken sind. 

Finanzierung des Kölner Studentenwerks in Prozent
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Kapitalflussrechnung 2012 TEUR Vorjahr TEUR

Jahresergebnis 3.705 3.278

Abschreibung auf das Anlagevermögen abzüglich Auflösung Sonderposten  
für Zuschüsse

2.944 2.833

Zunahme /Abnahme () der mittel und langfristigen Rückstellungen 4.606 1.560

Cash Earnings nach DVFA / SG 2.043 4.551

Saldo der Gewinne und Verluste aus Anlagenabgängen 27 117

Zunahme /Abnahme () der kurzfristigen Rückstellungen 2.804 589

Zunahme () /Abnahme der Aktiva, die nicht der Investitions oder Finanzie
rungstätigkeit zuzuordnen sind

2.202 296

Zunahme der Passiva, die nicht der Investitions oder Finanzierungstätigkeit  
zuzuordnen sind 

224 1.131

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 7.300 4.422

sald. Auszahlungen () für Investitionen in immaterielle Anlagen  
und in Sachanlagen

2.149 2.911

sald. Einzahlungen /Auszahlungen () für Investitionen in Finanzanlagen 4.761 2.457

Cashflow aus der Investitionstätigkeit 6.910 454

Zuschreibungen auf Finanzanlagevermögen 73 30

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 593 0

Auszahlungen () für die Tilgung von Darlehen 114 3.312

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 406 3.342

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 796 626

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 3.378 2.752

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 4.174 3.378
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beschriebenen Herausforderungen be
friedigend bewältigt werden können, 
hängt allerdings auch von finanziel
len Mitteln für die soziale Infrastruk
tur des Hochschulraums ab. Dazu leis
ten die Studentenwerke aktuell einen 
erheblichen Beitrag. Hinreichend wird 
dieser Beitrag jedoch nur mit staatli
cher Unterstützung sein können.

Das Jahresergebnis 2012 des 
Kölner Studentenwerks weist einen 
Überschuss von 3.705 TEUR aus und 
hat sich damit gegenüber dem Vor
jahr (Jahresüberschuss: 3.278 TEUR) 
um 427 TEUR verbessert. Danach re
sultiert das positive Jahresergebnis 
im Berichtsjahr nach Verrechnung der 
Erträge aus Zuschüssen in Höhe von 
8.022 TEUR (Vorjahr: 7.575 TEUR) 
aus einem positiven Betriebsergeb
nis in Höhe von 2.334 TEUR (Vorjahr: 
2.331 TEUR), einem positiven Finanz
ergebnis in Höhe von 837 TEUR (Vor
jahr: 836 TEUR) und einem positi
ven neutralen Ergebnis in Höhe von 
534 TEUR (Vorjahr: 111 TEUR).

2. Ertragslage
Die Umsatzerlöse in der Vermietung 
und in der Gastronomie entwickelten 
sich wie folgt und sind für 2013 wie 
nachstehend geplant:

1. Geschäfts und Rahmen
bedingungen
Das Kölner Studentenwerk erbringt 
auf der Grundlage des Gesetzes über 
die Studentenwerke im Land Nord
rheinWestfalen (StWG) in der Be
kanntmachung der Fassung vom 3. 
September 2004 sowie auf der Grund
lage seiner Satzung vom 12. Novem
ber 2004 für die Studierenden seines 
Zuständigkeitsbereichs Dienstleistun
gen auf sozialem und sozialwirtschaft
lichem Gebiet. Geschäftsjahr ist das 
Kalenderjahr.

Die bundesweit 58 Studenten
werke vollziehen seit einigen Jahren 
parallel zu den folgenreichen Ände
rungsprozessen in der Hochschulland
schaft einen Wandel, der ihre Leis
tungsangebote wesentlich erweitert 
und differenzierter werden lässt. Die 
Reformen im Bereich der Hochschu
len führen zu geänderten Anspruchs
haltungen der Studierenden und der 
Hochschulen gegenüber den Stu
dentenwerken. Dadurch werden die 
wechselseitigen Beziehungen zwi
schen den Beteiligten neu bestimmt. 
Die infrastrukturellen Aufgaben der 
Studentenwerke werden aktuell mo
difiziert und teilweise auch neu de
finiert. In der Folge entstehen für die 
Studentenwerke zusätzliche Verant
wortlichkeiten innerhalb und außer
halb ihrer angestammten Aufgaben 
(zeitlich und örtlich differenzierte gast
ronomische Angebote, flexible und in
novative Wohnraumvermittlung, Aus
bau der Beratungs, Betreuungs und 
kulturellen Angebote).

Die zeitgemäßen Dienstleistungs
ansprüche gegenüber Studentenwer
ken resultieren aus den Ziel und Leit

bildfestlegungen der Hochschulen, 
die ihrerseits politischen Steuerungs
vorgaben und gesamtgesellschaftli
chen Herausforderungen erwachsen. 
Sich als Hochschule hervorzuheben 
bedeutet, auch die Rahmenbedin
gungen eines Studiums in entspre
chender Standortgüte vorzuhalten. 
In besonderer Weise sind die Stu
dentenwerke gegenwärtig gefordert, 
Kinderbetreuungseinrichtungen zu er
richten und zu betreiben, um studie
rende Eltern, aber auch Nachwuchs
wissenschaftler/innen angemessen 
zu unterstützen. Auch eine möglichst 
bedarfsgerechte Unterbringung von 
Studierenden in campusnahen Wohn
häusern spielt in der gegenwärtigen 
Situation im Vorfeld doppelter Abitur
jahrgänge eine wichtige Rolle. Glei
chermaßen müssen die gastronomi
schen Versorgungseinrichtungen des 
Studentenwerks qualitativ und ka
pazitativ den Herausforderungen der 
nächsten Jahre genügen. Dabei geht 
es nicht nur um ernährungswissen
schaftliche Erkenntnisse und deren 
Berücksichtigung in den Angeboten, 
sondern auch um die Schaffung zü
giger Abwicklungsvoraussetzungen 
an den Speiseausgaben und Kassen, 
die sich dem Takt der Lehrveranstal
tungen bzw. den Pausenzeiten opti
mal anpassen.

Nicht nur die Hochschulen, son
dern auch die Studentenwerke ha
ben rechtzeitig damit begonnen, ge
eignete Maßnahmen einzuleiten, um 
dem erwarteten Zustrom von Studie
renden Rechnung zu tragen. Das gilt 
auch für die beratende Unterstützung 
in Fragen der Studienfinanzierung und 
die psychosozialen Bedarfe. Ob diese 

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2012
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Die Vermietungserlöse sind gegenüber 
dem Vorjahr um 78 TEUR (= 0,6 %) auf 
13.247 TEUR gestiegen und lagen da
mit um 220 TEUR über den geplanten 
Mieterlösen von 13.027 TEUR. Der An
stieg ist im Wesentlichen auf die ge
genüber dem Vorjahr höhere durch
schnittliche Anzahl von Wohnheimplät
zen und der verbesserten Auslastung 
der zur Verfügung stehenden Zimmer 
zurückzuführen. Dies resultiert insbe
sondere aus der ganzjährigen Vermie
tung des Wohnheims Am Sportpark 
Müngersdorf nach Abschluss der ener
getischen Sanierung sowie der Um
wandlung eines Hausmeisterbüros in 
studentischen Wohnraum.

Für das Jahr 2013 wird mit einem 
Rückgang der Mieterlöse um 417 TEUR 
(= 3,2 %) auf insgesamt 12.830 TEUR 
gerechnet. Die Gründe hierfür liegen in 
der fast ganzjährigen Entmietung des 
Wohnhauses DeutzKalkerStraße 118 
in 2013 aufgrund einer umfassenden 
Sanierung sowie der zeitweiligen Ent
mietung des Wohnhauses Bernkasteler 
Straße 52a aufgrund von Sanierungs 
und Umbaumaßnahmen. In den Plankos
ten sind bereits beschlossene Mieterhö
hungen um 6 % ab Oktober 2013 be
rücksichtigt. Damit werden auch die in 
den vergangenen Jahren und insbeson
dere im Berichtsjahr gestiegenen Ener
giekosten teilweise an die Mieter wei
tergegeben. Für das Jahr 2013 wird mit 

einem Anstieg der Energiekosten auf
grund höherer Kosten der Fernwärme 
und für Gas um 6 % und für Stromkosten 
um bis zu 10 % gerechnet.

Die steigenden Mieteinnahmen 
sind eine Voraussetzung dafür, die Sa
nierungs und Instandhaltungsmaßnah
men in den Wohnhäusern weiterhin im 
erforderlichen Umfang durchzuführen 
sowie die zunehmenden energetischen 
Nebenkosten tragen zu können.

Das Kölner Studentenwerk führt 
nach wie vor eine längere Anwart
schaftsliste für die Vermietung von 
Wohnraum, da die Nachfrage das An
gebot weiterhin deutlich übersteigt. In 
NordrheinWestfalen beträgt die Ver
sorgungsquote mit Wohnplätzen für 
Studierende durch die Studentenwerke 
7,3 %; sie hat sich damit im Verhält
nis zu den gestiegenen Studierenden
zahlen gegenüber dem Vorjahr (8,5 %) 
verschlechtert. Am Hochschulstand
ort Köln werden derzeit nur 6,0 % nach 
7,1 % im Vorjahr der Studierenden 
durch das Studentenwerk versorgt. 
Die Versorgungsquote wird sich auf
grund der umfassenden Sanierung des 
Wohnhauses DeutzKalkerStraße 118 
und der Teilsanierung des Wohnhau
ses Bernkasteler Straße 52a und den 
dadurch bedingten Entmietungen vor
übergehend weiter verschärfen. Nach 
Abschluss der Sanierung und nach Fer
tigstellung der Wohnheime in Leverku

senOpladen und Gummersbach soll 
die Versorgungsquote ab 2014 wieder 
verbessert werden.

Die Umsätze in den 15 gastronomi
schen Betrieben sind im Vergleich zum 
Vorjahr bei einem weiteren Anstieg der 
Studierendenzahlen und zusätzlichen 
Öffnungstagen um 263 TEUR (= 2,2 %) 
auf 11.744 TEUR gesunken und liegen 
damit deutlich um 378 TEUR unter dem 
Prognosewert von 12.122 TEUR. Die Er
löse in den Mensen sind um 459 TEUR 
(= 7,0 %) auf 6.097 TEUR aufgrund der 
um 175.208 (= 6,7 %) niedrigeren An
zahl verkaufter Essen auf 2.434.340 in 
2012 gesunken. Am stärksten betroffen 
war die UniMensa mit einem Umsatz
rückgang von 646 TEUR (= 20,1 %) 
auf 2.571 TEUR aufgrund des Umbaus 
der Mensa ab Mitte 2012 und der da
mit verbundenen um 211.408 geringe
ren Anzahl verkaufter Essen. Der Um
satzrückgang konnte durch Umsatzzu
wächse, insbesondere in den Mensen 
RobertKochStraße und Gummers
bach, nicht kompensiert werden. In 
den Cafeterien und Kaffeebars ist dage
gen ein Anstieg der Erlöse um 74 TEUR 
(= 1,5 %) auf 4.913 TEUR zu verzeich
nen. Während in der Cafeteria der Uni
Mensa ebenfalls ein Umsatzrückgang 
von 190 TEUR (= 30,7 %) aufgrund 
der Umbaumaßnahmen zu verzeich
nen war, konnte der Umsatz in der Kaf
feebar in der UniBibliothek aufgrund 

2013
Planumsatz

TEUR

2012
TEUR

2011
TEUR

2010
TEUR

2009
TEUR

Vermietung 12.830 13.247 13.169 12.710 13.076

Gastronomie 12.659 11.744 12.007 11.608 11.809

Gesamt 25.489 24.991 25.176 24.318 24.885
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der ganzjährigen Öffnung und durch 
die Eröffnung der neuen Kaffeebar in 
der Mensa Südstadt erheblich gestei
gert werden. Die Umsätze des Veran
staltungsgeschäftes sind mit 735 TEUR 
gegenüber dem Vorjahr (609 TEUR) 
aufgrund der höheren Anzahl der Ver
anstaltungen gestiegen.

Nach der für das Jahr 2013 erstell
ten Prognose wird in den Gastronomie
betrieben wieder mit steigenden Um
sätzen auf 12.659 TEUR gerechnet. 
Diese liegen um 915 TEUR (= 7,8 %) 
über den in 2012 erzielten Umsätzen. 
Eine Umsatzsteigerung wird in fast al
len Verpflegungsbetrieben erwartet, 
vornehmlich in der UniMensa, da die 
Umbaumaßnahmen im April 2013 ab
geschlossen werden. Zudem sind in 
2012 zwei zusätzliche Standorte er
öffnet worden, die in 2013 ganzjäh
rig zu den Umsatzsteigerungen beitra
gen sollen. Bei einem nahezu unverän
derten durchschnittlichen Essenspreis 
von 2,52 EUR wird der Verkauf von 
2.720.000 Essen geplant.

Von Bedeutung für die Umsatzent
wicklung ist, dass die Kölner Hochschu
len nur begrenzt als campuszentrierte 
Einrichtungen zu bezeichnen sind. Die 
gastronomischen Betriebe des Kölner 
Studentenwerks stehen an den meis
ten Standorten in direkter Konkurrenz 
zur vielfältigen Gastronomie Kölns mit 
einem überwiegend günstigen Preis/
Leistungsverhältnis. Dennoch hat sich 
das Kölner Studentenwerk bisher gut 
gegenüber der Konkurrenz behaupten 
können. Um weiterhin konkurrenzfähig 
zu bleiben, wird durch die Errichtung 
weiterer gastronomischer Betriebe, die 
Modernisierung der Ausstattung der 
Cafeterien und Kaffeebars sowie die Er
weiterung und eine zeitgemäße Anpas
sung des Angebots diesem Umstand 
Rechnung getragen. 

Aufgrund der gesunkenen Zahl ver
kaufter Essen, hauptsächlich in der Uni
Mensa, und einem damit verbunde

nen deutlichen Umsatzrückgang in den 
Mensen und der im Berichtsjahr durch
schnittlich niedrigeren Rohstoffanteile 
ist der Wareneinsatz um 339 TEUR (= 
4,3 %) auf 7.564 TEUR gesunken. Nach 
dem Kostenstellenergebnis der Gastro
nomiebetriebe sind die Personalkosten 
mit 9.563 TEUR (Vorjahr: 9.221 TEUR), 
also einem Anstieg von 342 TEUR (= 
3,7 %), vor dem Wareneinsatz der 
größte Aufwandsposten. Das nahezu 
unveränderte Kostenstellenergeb
nis bleibt mit einem Fehlbetrag von 
4.250 TEUR (Vorjahr: 4.204 TEUR) wei
ter deutlich defizitär. Im Berichtsjahr ha
ben sich die geringeren Umsatzerlöse 
und Wareneinsatzkosten durch den 
Umbau der UniMensa im Kostenstel
lenergebnis niedergeschlagen. Der An
stieg der Personalkosten konnte durch 
den um 204 TEUR auf 5.102 TEUR hö
heren Festbetragszuschuss des Lan
des, der in voller Höhe in diese Kos
tenstelle eingeflossen ist und somit zu 
der Verbesserung des Kostenstellener 
gebnisses beiträgt, teilweise ausge
glichen werden. Der vollständige Aus
gleich des verbleibenden Defizits erfolgt 
über die studentischen Sozialbeiträge. 
Aufgrund von steigenden Personal und 
Energiekosten sowie Preiserhöhun
gen für verschiedene Fleischprodukte 
wird in 2013 mit einem Anstieg des 
defizitären Kostenstellenergebnisses 
gerechnet.

Die Erträge aus Zuschüssen in Höhe 
von 8.022 TEUR (Vorjahr: 7.575 TEUR) 
sind hauptsächlich aufgrund der Erhö
hung des Festbetragszuschusses und 
der höheren Betriebskostenzuschüsse 
für Kindertageseinrichtungen gestiegen. 
Die Zuschüsse entfallen mit 5.102 TEUR 
auf den Festbetrag, mit 2.361 TEUR auf 
die Fallkostenpauschale Ausbildungs
förderung und mit 558 TEUR auf Be
triebskostenzuschüsse für die Kinderta
geseinrichtungen. Der gegenüber dem 
Vorjahr um 204 TEUR (= 4,2 %) hö
here Festbetrag enthält mit 685 TEUR 

(Vorjahr: 499 TEUR) einen Anteil für 
kapazitätserhöhende Investitionen im 
Wohnheim und Verpflegungsbereich 
als Ausgleich für die weiter steigenden 
Studierendenzahlen. Für das Jahr 2013 
wird von einer etwa gleichbleibenden 
Höhe des Festbetrages ausgegangen. 
Es wird jedoch mit einer Erhöhung der 
Fallkostenpauschale Ausbildungsförde
rung aufgrund steigender Antragszah
len um 433 TEUR auf 2.794 TEUR und 
mit einer Erhöhung der Fördersumme 
für Kindertagesstätten um 94 TEUR auf 
652 TEUR gerechnet.

Die seit dem Sommersemester 
2007 unveränderten Sozialbeiträge 
(59,00 EUR pro Studierenden/Semes
ter) haben sich aufgrund der gestiege
nen Studierendenzahlen um 822 TEUR 
(= 10,8 %) deutlich auf 8.423 TEUR er
höht. Für das Jahr 2013 wird bei einem 
weiteren Anstieg der Studierenden
zahlen um 4 % mit Sozialbeiträgen in 
Höhe von 9.250 TEUR gerechnet. Ob
wohl das Kölner Studentenwerk zwi
schenzeitlich in NordrheinWestfalen 
den niedrigsten Sozialbeitrag erhebt, 
ist eine Anhebung des Sozialbeitrags 
derzeit nicht vorgesehen.

Die sonstigen Erträge in Höhe von 
634 TEUR (Vorjahr: 2.481 TEUR) ent
halten im Wesentlichen mit 184 TEUR 
Erträge aus dem Betrieb der Wasch
maschinen und Trockner in den Wohn
heimen und mit 122 TEUR Erträge aus 
Antennenmietverträgen. Im Vorjahr 
wurden noch mit 1.837 TEUR Baukos
tenzuschüsse aus dem Konjunkturpa
ket II ausgewiesen. 

Die Aufwendungen für bezogene 
Leistungen, im Wesentlichen Energieko
sten für Wohnheime und Verpflegungs
betriebe, haben sich um 182 TEUR (= 
2,7 %) auf 6.999 TEUR erhöht. Aus
schlaggebend hierfür sind die teilweise 
stark gestiegenen Bezugspreise für 
Energie (Gas, Heizöl, Fernwärme) und 
die Auswirkungen auf die zum Vorjahr 
höhere Anzahl der Öffnungstage und 
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Zeiten in den Verpflegungsbetrieben. 
Für das Jahr 2013 wird aufgrund des 
Auslaufens eines günstigen Fernwär
mevertrags mit einem Anstieg für Gas 
und Fernwärme um 6 % und für Strom 
mit einem starken Anstieg um 10 % 
gerechnet.

Der Personalaufwand im Gesamt
unternehmen erhöhte sich deutlich ge
genüber dem Vorjahr durch den An
stieg der Zahl der im Jahresdurch
schnitt Vollzeitbeschäftigten bei einem 
leichten Rückgang der Zahl der Teil
zeitbeschäftigten sowie einer tarif
lichen Erhöhung von 3,5 % ab März 
2012 um 1.156 TEUR (= 6,8 %) auf 
18.275 TEUR. Der Rückgang bei den 
Teilzeitbeschäftigten ist hauptsächlich 
auf den Umbau der UniMensa zurück
zuführen. Die Neueinstellungen waren 
insbesondere erforderlich im Bereich 
der psychosozialen Beratung, für die 
Eröffnung weiterer Standorte von Ver
pflegungsbetrieben sowie im Bereich 
Ausbildungsförderung für die Bearbei
tung des gestiegenen Antragsvolu
mens. Darüber hinaus haben sich die 
ganzjährigen Personalkosten für die 
Ende 2011 eingestellten Beschäftigten 
einer neu eröffneten Kindertagesein
richtung kostenerhöhend ausgewirkt. 
Zum 31.12.2012 beschäftigte das Köl
ner Studentenwerk 573 (Vorjahr: 583) 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da
von waren 282 (= 49,2 %) Teilzeitbe
schäftigte (Vorjahr: 301 = 51,6 %). 
Insgesamt 76,1 % der Arbeitsverträge 
sind unbefristet geschlossen. Für das 
Folgejahr wird aufgrund weiterer ta
riflicher Erhöhungen sowie durch ei
nen Anstieg der Zahl der Beschäftig
ten mit höheren Personalkosten von rd. 
825 TEUR gerechnet.

Den im Berichtsjahr um 111 TEUR 
auf 4.387 TEUR gestiegenen Abschrei
bungen auf immaterielle Anlagen und 
Sachanlagen stehen unverändert mit 
1.443 TEUR Auflösungen der Sonder
posten gegenüber. 

Der Sanierungsaufwand für die 
Wohnhäuser und Gastronomiebetriebe 
betrug im Berichtsjahr 1.465 TEUR 
nach 3.703 TEUR im Vorjahr. Davon 
entfallen auf Instandhaltungs und Sa
nierungsaufwendungen für Wohnheime 
565 TEUR, für Verpflegungsbetriebe 
568 TEUR und für laufende Instand
haltungen 332 TEUR einschließlich In
standhaltungen für das Gemeinschafts
eigentum UNICenter 237 TEUR. 
Im Vorjahr wurden noch Instandhal
tungsmaßnahmen nach dem Konjunk
turpaket II in Höhe von 1.897 TEUR 
ausgewiesen. 

Für den Bereich Studentisches 
Wohnen erwartet das Kölner Studen
tenwerk auch in den nächsten Jah
ren einen erheblichen Sanierungs 
und Instandhaltungsaufwand. Für das 
Jahr 2013 wurde ein Sanierungs 
und Instandhaltungsaufwand von rd. 
1.563 TEUR eingeplant. Davon sind 
892 TEUR für Instandhaltungen Wohn
heime einschließlich rd. 300 TEUR für 
die Brandschutzsanierungen im UNI
Center und 614 TEUR für Instandhaltun
gen Verpflegungsbetriebe vorgesehen. 
Diese nicht durch das Land geförder
ten Sanierungen werden ausschließlich 
durch Eigenmittel des Studentenwerks 
finanziert.

Der übrige Betriebsaufwand hat 
sich um 431 TEUR (= 24,1 %) auf 
2.218 TEUR, hauptsächlich durch den 
Anstieg der Raumkosten (262 TEUR) 
und der sonstigen Personalkosten 
(404 TEUR) erhöht. Darüber hinaus 
werden Verwaltungskosten für das 
Gemeinschaftseigentum UNICen
ter (492 TEUR), Versicherungen und 
Beiträge (253 TEUR), Rechts, Bera
tungs und Prüfungskosten (141 TEUR) 
und sonstige Verwaltungskosten 
(170 TEUR) ausgewiesen.

Das Finanzergebnis resultiert maß
geblich aus der Verzinsung der Finanz
anlagen und der Bankguthaben. Auf
grund der weiterhin anhaltenden Zins

schwäche ist das Finanzergebnis in 
Höhe von 837 TEUR gegenüber dem 
Vorjahr (836 TEUR) nahezu unverän
dert. Für das Jahr 2013 wird durch den 
verzögerten Beginn der Baumaßnahme 
LeverkusenOpladen und dem damit 
verbundenen späteren Abfluss von Fi
nanzierungsmitteln mit einem unverän
derten Finanzergebnis gerechnet.

Die Zinsaufwendungen für die lang
fristige Finanzierung von Grundstücken 
mit Wohnbauten haben sich aufgrund 
der Mitte 2011 vorzeitigen Ablösung von 
Fremdfinanzierungsmitteln um 69 TEUR 
(= 35,8 %) auf 124 TEUR vermindert. 
Für das Jahr 2013 wird aufgrund des 
Zinsaufwands für die geplante anteilige 
Fremdfinanzierung der Baumaßnahme 
LeverkusenOpladen mit einem Zinsauf
wand von 186 TEUR gerechnet.

Das neutrale Ergebnis von 534 TEUR 
setzt sich zusammen aus Erträgen in 
Höhe von 656 TEUR und Aufwendun
gen von 122 TEUR und ist gegenüber 
dem Vorjahr um 423 TEUR gestiegen. 
Die neutralen Erträge enthalten im 
Wesentlichen mit 324 TEUR (Vorjahr: 
219 TEUR) Erträge aus der Auflösung 
von Rückstellungen und mit 172 TEUR 
(Vorjahr: 126 TEUR) periodenfremde 
Erträge. Bei den neutralen Aufwen
dungen haben sich hauptsächlich die 
periodenfremden Aufwendungen um 
187 TEUR auf 30 TEUR und die Verluste 
aus Anlagenabgängen um 90 TEUR auf 
27 TEUR vermindert.

3. Finanzlage
Das Eigenkapital erhöht sich um den 
Jahresüberschuss von 3.705 TEUR 
auf 54.112 TEUR. Gemeinsam mit den 
Sonderposten für Zuschüsse in Höhe 
von 31.028 TEUR wurden damit 95,5 % 
des Sachanlagevermögens finanziert. 
Die Eigenkapitalausstattung einschließ
lich Sonderposten beträgt im Verhältnis 
zur Bilanzsumme 69,0 %.

Die Bauerhaltungsrückstellungen 
in Höhe von 22.366 TEUR entfallen mit 
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5.917 TEUR auf kurzfristige und mit 
16.449 TEUR auf mittel und langfris
tige Rückstellungen. Die kurzfristigen 
Rückstellungen decken den für 2013 
geplanten Sanierungsaufwand ab.

Die Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten betreffen die langfris
tige Finanzierung der Grundstücke mit 
Wohnbauten und haben sich aufgrund 
eines Zugangs von 600 TEUR und durch 
planmäßige Tilgungen (121 TEUR) um 
479 TEUR auf 4.903 TEUR erhöht.

Die Liquidität aus Kassen und 
Bankguthaben hat sich Ende 2012, ins
besondere durch die Einlösung fälliger 
kurzfristiger Schuldscheindarlehen, um 
797 TEUR auf 4.178 TEUR erhöht. Da
rüber hinaus bestehen noch weitere 
liquidierbare Mittel. Es sind in den Fi
nanzanlagen ausgewiesene Wertpa
piere und Schuldscheindarlehen zum 
Kurswert von 24.105 TEUR (Vorjahr: 
19.839 TEUR). Im Vorjahr wurden zu
sätzlich in den sonstigen Vermögens
gegenständen kurzfristige Schuld
scheindarlehen zum Kurswert von 
2.000 TEUR ausgewiesen. 

Die Finanzlage des Kölner Studen
tenwerks ist geordnet und mittelfris
tig gesichert. Das Kölner Studenten
werk kann jederzeit seinen Zahlungs
verpflichtungen nachkommen.

4. Vermögenslage
Das Anlagevermögen hat sich ge
genüber dem Vorjahr um 2.569 TEUR  
(= 2,2 %) auf 117.462 TEUR erhöht. 
Das ist hauptsächlich die Folge eines 
Buchwertrückgangs der Sachanla
gen um 2.253 TEUR auf 89.147 TEUR 
bei einem Anstieg der Finanzanla
gen durch den Kauf weiterer Schuld
scheindarlehen um 4.833 TEUR auf 
28.202 TEUR.

Den Zugängen bei den Sachanla
gen von 2.087 TEUR stehen Abgänge 
von 27 TEUR und Abschreibungen von 
4.313 TEUR gegenüber. Die wesent
lichen Investitionen entfallen auf Her

stellungskosten für die Generalsanie
rung des Wohnheimes DeutzKalker
Straße 118 (465 TEUR), auf den Umbau 
der UniMensa (250 TEUR) und Investi
tionen in die Betriebs und Geschäfts
ausstattung (1.091 TEUR).

Die geplanten Investitionen 2013 
im Bereich der Grundstücke und Ge
bäude entfallen mit 6.400 TEUR auf 
die Generalsanierung des Wohnhauses 
DeutzKalkerStraße 118, mit 2.760 auf 
die Bebauung des Grundstücks Lever
kusenOpladen mit einem Wohnheim 
zur Schaffung von 65 Wohnheimplät
zen, mit 1.608 TEUR auf den Anbau 
und die Aufstockung des Wohnheims 
Bernkasteler Straße 52a zur Schaffung 
von 30 zusätzlichen Wohnheimplätzen 
und mit 2.760 TEUR auf den Grund
stückserwerb in Gummersbach und 
dem Bau eines Wohnheimes mit 50 
Wohnheimplätzen. 

Im Gastronomiebereich ist für das 
Jahr 2013 ein Investitionsvolumen, ein
schließlich der Ersatzbeschaffung von 
Geräten und Maschinen, in Höhe von 
1.704 TEUR geplant. Davon entfallen 
810 TEUR auf den Umbau UniMensa 
und 300 TEUR auf den Bau einer Kaf
feebar in der WiSoFakultät, deren Bau
maßnahme von 2012 in 2013 verscho
ben wurde. Die Mensen und Cafeterien 
bedürfen dauerhaft einer Neu und Um
gestaltung, um den sich teilweise wan
delnden Anforderungen der Studie
renden bzw. der Hochschulen gerecht 
zu werden. Die Mehrzahl der Mensen 
und Cafeterien wurde zwischenzeit
lich grundsaniert und technisch neu 
ausgestattet. In den kommenden Jah
ren besteht weiterhin ein erheblicher 
Bedarf an Ersatz und Erweiterungsin
vestitionen. Zusätzlich ist der Bau und 
die Einrichtung weiterer Verpflegungs
einrichtungen an neuen Standorten er
forderlich, um in den kommenden Jah
ren die Versorgung der Studierenden 
aufgrund der erwarteten Zuwächse zu 
gewährleisten.

Die Finanzanlagen haben sich haupt
sächlich durch den Verkauf von Fonds
Anteilen (672 TEUR) und der planmä
ßigen Rückzahlung von vier Schuld
scheindarlehen (5.900 TEUR), denen 
Käufe von sechs Schuldscheindarlehen 
(10.800 TEUR) gegenüber stehen, um 
4.833 TEUR erhöht.

5. Nachtragsbericht
Das in 2011 gekaufte Grundstück Le
verkusenOpladen soll ab 2013 mit ei
nem Wohnheim (Passivhaus) mit 65 
Wohnheimplätzen bebaut werden. Die 
Investitionskosten belaufen sich auf rd. 
4.000 TEUR. Davon sollen 3.250 TEUR 
fremdfinanziert werden. Derzeit verzö
gert sich die Baumaßnahme aufgrund 
von Unstimmigkeiten mit dem beauf
tragten Architekten.

Das Kölner Studentenwerk hat im Ja
nuar 2013 ein Grundstück in Gummers
bach zum Preis von 362 TEUR erworben. 
Das Grundstück soll in 2013/2014 mit ei
nem Studentenwohnheim mit 50 Wohn
heimplätzen bebaut werden. Die Investi
tionskosten werden auf rd. 4.600 TEUR 
geschätzt. Davon sollen rd. 50 % 
(2.300 TEUR) fremdfinanziert werden.

Ende 2012/Anfang 2013 wurden 
im UNICenter weitere Schadstoffbe
lastungen (Asbest) festgestellt. Der 
Umfang der Belastungen und die für 
die Sanierung voraussichtlich anfal
lenden Kosten werden gutachterlich 
untersucht. Es ist davon auszugehen, 
dass auf das Kölner Studentenwerk 
nicht unerhebliche Sanierungskosten 
zukommen.

Nach Abschluss des Geschäfts
jahres haben sich keine weiteren Vor
gänge von besonderer Bedeutung er
geben, die einen wesentlichen Einfluss 
auf die Ertrags, Finanz und Vermö
genslage haben können.

6. Risikobericht
Das Kölner Studentenwerk führt ein Ri
sikoManagementHandbuch, in dem 



Jahresabschluss 2012 | 45

alle erkennbaren Risiken erfasst und 
jährlich fortgeschrieben werden. Da
durch werden die Risiken im Hinblick 
auf ihre jeweilige Eintrittswahrschein
lichkeit und Schadenshöhe klassifiziert, 
bewertet und überwacht. Zur Identi
fizierung und Bewertung bedient sich 
das Kölner Studentenwerk auch EDV
gestützter Systeme. Hierunter fällt 
auch die Sicherung der jederzeitigen 
Zahlungsbereitschaft. 

Nach der Risikoanalyse bestehen 
neben allgemeinen Risikofaktoren, die 
mit allen unternehmerischen Tätigkei
ten des Kölner Studentenwerks ver
bunden sind, keine bestandsgefähr
denden Risiken, die nach derzeitiger 
Einschätzung die künftige Entwicklung 
wesentlich beeinträchtigen könnten.

7. Prognosebericht
In dem Ende 2012 verabschiedeten 
Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 wird 
nach der Prognoserechnung mit einem 
Jahresüberschuss von 3.058 TEUR ge
rechnet. Dabei wird trotz einer beschlos
senen Mieterhöhung ab Oktober 2013 
aufgrund von Entmietungen für Sanie
rungsarbeiten mit nur leicht rückläufigen 
Mieterlösen gerechnet. Für die Gastro
nomieerlöse wird aufgrund höherer Stu
dierendenzahlen, dem Abschluss der 
Umbaumaßnahmen in der UniMensa im 
April 2013 und der Inbetriebnahme von 
zwei neuen Standorten mit Umsatzstei
gerungen gerechnet. Die Umsatzstei
gerungen sowie erwartete Preiserhö
hungen werden auch einen Anstieg der 
Wareneinsatzkosten zur Folge haben. 
In der Prognose wird von einem Fest
betrag in beinahe unveränderter Höhe 
und einer höheren Aufwandserstattung 
für die Ausbildungsförderung aufgrund 
steigender Antragszahlen ausgegangen. 
Die Personalkostensteigerungen wur
den aufgrund eines weiteren Anstiegs 
der Zahl der im Jahresdurchschnitt Be
schäftigten und tariflichen Erhöhungen 
von 1,4 % im Januar und 1,4 % im Au

gust eingeplant. Zudem wird mit deut
lich steigenden Energie und Betriebs
kosten gerechnet.

Bei einem weiteren Anstieg der 
Studierendenzahlen wird eine deutliche 
Erhöhung der Erlöse aus Sozialbeiträ
gen bei einem unveränderten Beitrags
satz prognostiziert. 

Die Zinserträge werden aufgrund 
der weiterhin niedrigen Zinssätze und 
dem späteren Abfluss von Finanzie
rungsmitteln durch die zeitliche Verzö
gerung von Baumaßnahmen auf Höhe 
des Vorjahresniveaus veranschlagt. In 
den Folgejahren werden jedoch haupt
sächlich durch die geplanten Investitio
nen im Wohnheimbereich, deren Finan
zierungen voraussichtlich überwiegend 
durch eigene Mittel, aber auch durch 
Fremdmittel erfolgt, niedrigere Zinser
träge erwartet.

Mit Wirksamwerden des Bilanz
rechtsmodernisierungsgesetzes ab 
dem Geschäftsjahr 2010 ist die Bildung 
von Aufwandsrückstellungen für die 
Bauerhaltung Wohnheime und Gastro
nomie nicht mehr zulässig. Damit be
lasten sie als solche auch nicht mehr 
das Jahresergebnis. Für in Folgejahren 
noch durchzuführende Sanierungs und 
Großinstandhaltungsmaßnahmen wer
den zunächst die verbleibenden Bau
erhaltungsrückstellungen in Anspruch 
genommen.

8. Berichterstattung über die  
wesentlichen Chancen und Risiken
Für die Geschäftsjahre 2013 und ent
sprechend der Mittelfristplanung für 
das Geschäftsjahr 2014 wird eine zu
friedenstellende geschäftliche Entwick
lung erwartet. Grundlage hierfür bildet 
der erwartete weitere Anstieg der Stu
dierendenzahlen mit entsprechend hö
heren Erlösen aus Sozialbeiträgen so
wie ab 2014 steigende Mieterlöse im 
Wohnheimbereich. Auch im Gastrono
miebereich wird nach Abschluss des 
Umbaus der UniMensa im April 2013 

und der Inbetriebnahme neuer Stand
orte ein Anstieg der Umsatzerlöse er
wartet. Bei den Zuschüssen ist von ei
nem leichten Anstieg auszugehen.

Mit Blick auf die Kostenstruktur 
wird eine stabile Entwicklung erwar
tet. Im Hinblick auf die prognostizierte 
Entwicklung der Gastronomieerlöse 
in 2013 und steigender Preise wer
den auch die Wareneinsatzkosten hö
her ausfallen. Bei einem weiter wach
senden Personalbestand ergeben sich 
zusätzliche Kostensteigerungen auch 
aufgrund tarifvertraglicher Vorgaben. 
Bei den Energie und Betriebskos
ten wird mit hohen Preisanpassungen 
gerechnet. 

Durch die geplanten Investitionen 
im Wohnheim und Gastronomiebe
reich, die teilweise aus eigenen Mit
teln finanziert werden, erfolgt ein Ab
bau der liquiden Mittel insbesondere 
ab Mitte 2013. Dieser Abbau führt zu 
niedrigeren Zinserträgen.

Insgesamt werden für die beiden 
Folgejahre positive Ergebnisse aus der 
Geschäftstätigkeit des Kölner Studen
tenwerks erwartet, die zu einer Stär
kung der Eigenkapitalbasis beitragen.

Zur Stabilisierung der wirtschaftli
chen Entwicklung wird das Kölner Stu
dentenwerk weiterhin Dienstleistungen 
für die Hochschulen anbieten bzw. er
weitern und die Zusammenarbeit über 
Kooperations und langfristige Nut
zungsverträge mit den Hochschulen in
tensivieren bzw. sichern.

Köln, im April 2013

Dr. Peter Schink 
Geschäftsführer 
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Bilanz

31.12.2012 EUR Vorjahr EUR

A Anlagevermögen 117.462.220,11 114.892.975,14

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 113.028,00 123.818,00

II. Sachanlagen 89.147.047,27 91.400.264,46

1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der 
Bauten auf fremden Grundstücken

85.110.979,13 88.343.480,13

2. Andere Anlagen, Betriebs und Geschäftsausstattung 2.534.976,00 2.242.897,00

3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.501.092,14 813.887,33

III. Finanzanlagen 28.202.144,84 23.368.892,68

1. Beteiligungen 1.533.875,65 1.533.875,65

2.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht

2.562.887,63 1.996.403,81

3. Wertpapiere des Anlagevermögens 2.005.381,56 2.638.613,22

4. Sonstige Ausleihungen 22.100.000,00 17.200.000,00

B Umlaufvermögen 5.929.782,41 7.334.375,09

I. Vorräte 508.292,55 529.155,84

1. Roh, Hilfs und Betriebsstoffe 371.182,37 400.976,59

2. Waren 137.110,18 128.179,25

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.243.683,96 3.423.928,31

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 308.049,78 225.103,55

2.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht

63.596,74 65.337,94

3. Sonstige Vermögensgegenstände 872.037,44 3.133.486,82

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 4.177.805,90 3.381.290,94

C Rechnungsabgrenzungsposten 15.983,09 17.873,05

Aktivseite 123.407.985,61 122.245.223,28

Treuhandvermögen 1.109.511,81 1.622.015,78
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31.12.2012 EUR Vorjahr EUR

A Eigenkapital 54.112.390,90 50.407.589,23

I. Gewinnrücklagen 54.112.390,90 50.407.589,23

B Sonderposten für Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 31.027.434,87 32.470.225,87

1. Verwendete Zuschüsse 31.027.434,87 32.470.225,87

C Rückstellungen 27.395.180,23 29.196.719,81

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 220.163,00 232.832,00

2. Bauerhaltungsrückstellungen 22.366.166,07 24.652.625,81

3. Sonstige Rückstellungen 4.808.851,16 4.311.262,00

D Verbindlichkeiten 8.959.808,11 8.153.270,28

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.902.967,82 4.424.064,08

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.995.802,73 1.755.509,15

3. Sonstige Verbindlichkeiten 2.061.037,56 1.973.697,05

davon aus Steuern: 150.502,01 EUR (Vorjahr: 132 TEUR) 
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 2.924,31 EUR (Vorjahr: 0 TEUR)

E Rechnungsabgrenzungsposten 1.913.171,50 2.017.418,09

Passivseite 123.407.985,61 122.245.223,28

Treuhandverbindlichkeiten 1.109.511,81 1.622.015,78
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2012 EUR Vorjahr EUR

1. Umsatzerlöse 24.991.284,43 25.176.040,28

2. Erträge aus Zuschüssen 8.021.440,58 7.574.697,69

3. Sozialbeiträge 8.422.441,00 7.600.697,00

4. Sonstige betriebliche Erträge 1.290.045,18 3.002.236,49

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 7.564.423,91 7.902.968,33

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.998.707,72 6.816.774,68

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 14.042.085,79 13.102.315,41

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 
davon für Altersversorgung: 1.196.235,51 EUR (Vorjahr: 1.141 TEUR)

4.232.484,66 4.045.034,26

7.
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens  
und Sachanlagen

4.386.525,60 4.275.560,47

8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.442.791,00 1.442.782,00

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.805.051,00 5.870.686,26

10. Erträge aus Beteiligungen 55.500,00 55.500,00

11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 120.174,33 133.942,17

12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 751.004,90 730.103,97

13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen  
davon aus der Abzinsung 72.402,00 EUR (Vorjahr: 74 TEUR)

213.521,32 278.024,87

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.851.881,42 3.424.635,32

15. Sonstige Steuern 147.079,75 146.902,83

16. Jahresüberschuss 3.704.801,67 3.277.732,49

Gewinn und 
Verlustrechnung
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Anhang
FüR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012

A. Allgemeine Angaben
Das Kölner Studentenwerk ist eine Anstalt des öffentlichen 
Rechts.

Für den Jahresabschluss gelten nach § 11 Abs. 3 der 
Satzung des Studentenwerks die Vorschriften des HGB für 
große Kapitalgesellschaften entsprechend. 

Die zum Jahresabschluss 2012 aufgestellte Bilanz so
wie die Gewinn und Verlustrechnung entsprechen im Glie
derungsschema den Vorschriften für große Kapitalgesell
schaften gemäß § 264 Abs. 1 HGB. Bei der Gliederung und 
Bezeichnung der Posten der Bilanz und Gewinn und Verlust
rechnung ist § 265 Abs. 67 HGB angewandt worden. We
gen des besonderen Charakters des Studentenwerks wurde 
folgender Posten in der Bilanz ergänzt – Passiva: B. Sonder
posten für Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen 
Hand – sowie in der Gewinn und Verlustrechnung folgende 
Posten – 2. Erträge aus Zuschüssen, 3. Sozialbeiträge.

Für die Gewinn und Verlustrechnung wird das Gesamt
kostenverfahren angewendet.

B. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Die Bilanzierungs und Bewertungsmethoden wurden ge
genüber dem Vorjahr unverändert beibehalten und das Prin
zip der Darstellungsstetigkeit wurde beachtet. 

Die in Vorjahren gebildeten Aufwandsrückstellun
gen nach § 249 Abs. 2 HGB a. F. für Großreparaturen von 
22.366 TEUR (Vorjahr: 24.653 TEUR) werden unter Bezug
nahme auf das Wahlrecht in Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB 
beibehalten und bei Durchführung der im Wirtschaftsplan 
berücksichtigten Maßnahmen verbraucht. 

Die Bauerhaltungsrückstellungen bestehen für die In
standhaltungskosten der Wohnheime mit 6.408 TEUR (Vor
jahr: 7.809 TEUR) und der gastronomischen Einrichtungen 
mit 15.958 TEUR (Vorjahr: 16.844 TEUR). 

Die Pensionsrückstellungen bestehen für Witwen
renten.

Bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen wurde 
die versicherungsmathematische Berechnung unter An
wendung des Anwartschaftsbarwertverfahrens vorgenom
men. Zudem wurden die Sterbetafeln nach Heubeck aus 
dem Jahr 2005 verwendet. 

Die Pensionsrückstellungen wurden pauschal mit dem 
von der Deutschen Bundesbank im Monat Dezember 2012 

veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der ver
gangenen 7 Jahre abgezinst, der sich bei einer angenom
menen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt (§ 253 Abs.2 Satz 
2 HGB). Dieser Zinssatz beträgt 5,04 %.

Bei der Ermittlung der Pensionsrückstellungen wurden 
jährliche Rentensteigerungen von 2 % unterstellt.

Die Altersteilzeitrückstellungen wurden nach IDW RS 
HFA 3 gebildet. Die Rückstellungsberechnungen erfolg
ten auf der Grundlage der Richttafeln 2005 G von Klaus 
Heubeck mit einem Rechnungszins von 3,79 %. Dabei er
gab sich der Rechnungszins aus den Veröffentlichungen der 
Deutschen Bundesbank zu den Abzinsungssätzen gemäß 
§ 253 Abs. 2 HGB mit Stand Dezember 2012 auf der Grund
lage einer durchschnittlichen mittleren Restlaufzeit von rund 
2 Jahren.

Ein künftiger Anstieg der einkommensabhängigen Leis
tungen aufgrund allgemeiner Gehaltsdynamik wurde in der 
Bewertung mit einem Trendansatz von 2 % p. a., der sich 
sowohl auf einen Erfüllungsrückstand als auch auf die künf
tigen Aufstockungsbeträge und die gehaltsabhängigen 
Abfindungszahlungen bei Ende der Altersteilzeit bezieht, 
berücksichtigt.

Die im Folgenden dargestellten Bilanzierungs und Be
wertungsmethoden sind im Vergleich zum Vorjahr unverän
dert angewandt worden:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegen
stände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten 
aktiviert und entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nut
zungsdauer planmäßig abgeschrieben. Das Sachanlage
vermögen besteht wesentlich aus Grundstücken und Ge
bäuden. Die Gebäude werden im Wesentlichen über einen 
Zeitraum von 30 bis 50 Jahren linear abgeschrieben. Die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Betriebs und Ge
schäftsausstattung liegt zwischen 3 und 15 Jahren. In 2012 
zugegangene Geringwertige Wirtschaftsgüter werden in 
voller Höhe abgeschrieben.

Von den Finanzanlagen sind die Beteiligung sowie die 
Ausleihungen mit Nominalbeträgen angesetzt. Die Wertpa
piere und sonstigen Ausleihungen sind mit ihren Nennbeträ
gen bzw. mit den zum Bilanzstichtag niedrigeren Kurswer
ten angesetzt. Es wurden Zuschreibungen auf in Vorjahren 
abgewertete Wertpapiere aufgrund von Kurssteigerungen 
in Höhe von 38 TEUR (Vorjahr: 30 TEUR) vorgenommen.
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Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten bewertet.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind 

mit ihren Nennbeträgen angesetzt. Einzelwertberichtigun
gen sowie Pauschalwertberichtigungen sind in erforderli
chem Umfang gebildet worden.

Die liquiden Mittel sind mit ihren Nennbeträgen angesetzt.
Der Sonderposten für verwendete Zuschüsse wird ent

sprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlage
güter aufgelöst.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den Arbeit
nehmern bestehen bei den Rheinischen Versorgungskassen, 
Köln (RVK). Diese mittelbaren Versorgungszusagen werden in 
Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB 
nicht passiviert. Die RVK ist eine rechtsfähige Anstalt des öf
fentlichen Rechts. Zweck der Rheinischen Versorgungskassen 
ist es, Arbeitnehmern der beteiligten Einrichtungen/Unterneh
men im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche 
Alters, Berufsunfähigkeits, Erwerbsminderungs und Hinter
bliebenenversorgung zu gewähren. Die Anstalt ist keine im 
Wettbewerb stehende Einrichtung. Die Altersversorgung wird 
durch Umlagen finanziert. Die Umlage ist in Höhe von 4,25 % 
(Umlage) des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts zuzüg
lich 3,5 % (Sanierungsgeld) des zusatzversorgungspflichtigen 
Entgelts in Höhe von 13.742 TEUR zu zahlen.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten alle bekannten 
Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Bewertung 
erfolgte mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag im Rah
men einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung. 
Die Verbindlichkeiten sind jeweils mit ihren Erfüllungsbeträ
gen angesetzt.

C. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der 
Bilanz und Gewinn und Verlustrechnung

Angaben zur Bilanz
Die Entwicklung des Anlagevermögens zu Bruttowerten ist 
im Anlagegitter dargestellt, das integraler Bestandteil des 
Anhangs ist. 

Die Beteiligung von 1.534 TEUR besteht an der „Stu
dentenwohnungen Sudermanplatz GbR“, Köln. Gesellschaf
ter der 1995 gegründeten GbR sind das Kölner Studenten
werk und die Harald und Hilde Neven DuMont Stiftung. Am 
gesamten Vermögen der GbR sind die beiden Gesellschaf
ter je zur Hälfte beteiligt. Das Eigenkapital der GbR umfasst 
3.102 TEUR (Vorjahr: 3.053 TEUR). Im Geschäftsjahr 2012 
wurde ein Jahresüberschuss von 49 TEUR (Vorjahr: Jahres
überschuss 50 TEUR) erzielt. Die der GbR gewährten lang
fristigen Darlehen wurden im Berichtsjahr mit 34 TEUR (Vor
jahr: 26 TEUR) planmäßig getilgt.

Unter den Sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 
872 TEUR (Vorjahr: 3.133 TEUR) werden im Wesentlichen 
die Instandhaltungsrücklage UNICenter 175 TEUR (Vor
jahr: 370 TEUR), abgegrenzte Zinsen von 375 TEUR (Vor
jahr: 346 TEUR), Forderungen aus Zuschüssen 94 TEUR (Vor
jahr: 224 TEUR), an bedürftige Studierende vergebene Hilfs
fondsdarlehen von 109 TEUR (Vorjahr: 115 TEUR) sowie im 
Vorjahr kurzfristige Schuldscheindarlehen mit 2.000 TEUR 
ausgewiesen. 

Sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 93 TEUR 
(Vorjahr: 111 TEUR) haben eine Restlaufzeit von mehr als 
einem Jahr.

Die Gewinnrücklagen haben sich im Geschäftsjahr wie 
folgt entwickelt: 

TEUR

1.1.2012 50.407

Einstellung Jahresüberschuss 2012 3.705

31.12.2012 54.112

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 4.809 TEUR (Vor
jahr: 4.311 TEUR) entfallen auf:

31.12.2012  
TEUR

Vorjahr
TEUR

Bewirtschaftungskosten 1.511 1.507

Dienstjubiläum 69 67

Vergütung Umkleidezeiten 84 0

Urlaubs und 
Gleitzeitansprüche

734 596

Leistungszulagen 615 411

Altersteilzeit 1.478 1.491

Übrige 318 283

 
Die Verbindlichkeiten, gegliedert nach Restlaufzeiten, set
zen sich zusammen aus:

31.12.2012 
(Vorjahr) 

TEUR

Restlaufzeit 
unter 1 Jahr 

TEUR

Restlaufzeit 
über 5 Jahre 

TEUR

Verbindlichkeiten  
gegenüber  
Kreditinstituten

4.903
(4.424)

128
(115)

4.201
(3.799)

Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen 
und Leistungen

1.996
(1.756)

1.996
(1.756)

0
(0)

Sonstige Ver
bindlichkeiten

2.061
(1.973)

1.178
(1.103)

0
(0)

Gesamt
8.960

(8.153)
3.302

(2.974)
4.201

(3.799)
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Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind nicht 
durch Grundpfandrechte gesichert.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten von 
1.913 TEUR (Vorjahr: 2.017 TEUR) enthalten im Wesentli
chen mit 1.907 TEUR (Vorjahr: 2.005 TEUR) von Studieren
den vorausbezahlte Sozialbeiträge.
 
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Umsatzerlöse entfallen auf die Bereiche:

2012
TEUR

Vorjahr
TEUR

Vermietung 13.247 13.169

Gastronomie 11.744 12.007

Gesamt 24.991 25.176

Die Erträge aus Zuschüssen von 8.021 TEUR (Vor
jahr: 7.575 TEUR) enthalten mit 5.102 TEUR (Vorjahr: 
4.898 TEUR) den vom MIWF für das Haushaltsjahr 2012 ge
währten Festbetrag.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen von 1.290 TEUR 
(Vorjahr: 3.002 TEUR) sind Erträge aus Baukostenzuschüs
sen mit 0 TEUR (Vorjahr: 1.837 TEUR), aus der Auflösung 
von Rückstellungen mit 324 TEUR (Vorjahr: 219 TEUR), aus 
der Auflösung von Wertberichtigungen mit 24 TEUR (Vor
jahr: 12 TEUR), Gewinne aus Anlagenabgängen mit 5 TEUR 
(Vorjahr: 11 TEUR), Kursgewinne und Zuschreibungen Wert
papiere mit 54 TEUR (Vorjahr: 42 TEUR) und übrige perio
denfremde Erträge von 172 TEUR (Vorjahr: 126 TEUR) ent
halten. Bei den übrigen periodenfremden Erträgen handelt 
es sich im Wesentlichen um Betriebskostenerstattungen 
Vorjahre für Antennenmieten sowie um Ausbuchung von 
Verbindlichkeiten aus Vorjahren.

Personalbestand
Die Zahl der im Jahresdurchschnitt beschäftigten Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter (ohne Geschäftsführer) betrug:

Beschäftigte 2012 Vorjahr

Vollzeitbeschäftigte 286 270

Teilzeitbeschäftigte 284 287

Gesamt 570 557

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 
3.805 TEUR (Vorjahr: 5.871 TEUR) enthalten Verluste aus 
Anlagenabgängen mit 27 TEUR (Vorjahr: 117 TEUR), übrige 

periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 30 TEUR (Vor
jahr: 108) im Wesentlichen Betriebskostenabrechnungen für 
Vorjahre sowie im Vorjahr Instandhaltungsaufwendungen 
aus dem Konjunkturprogramm in Höhe von 1.897 TEUR. 

Ergebnisverwendungsvorschlag
Die Geschäftsführung schlägt dem Verwaltungsrat vor, den 
Jahresüberschuss in Höhe von 3.705 TEUR in die Rücklage 
gem. § 10 StWG einzustellen.

Sonstige Angaben

treuhandvermögen/treuhandverbindlichkeiten
Als Treuhandvermögen werden mit 1.110 TEUR (Vorjahr: 
1.622 TEUR) treuhänderisch verwaltete Rückforderungen 
aus dem BAföGBereich ausgewiesen, die nach Eingang an 
das Land NordrheinWestfalen abzuführen sind und deshalb 
in gleicher Höhe als Treuhandverbindlichkeiten ausgewiesen 
werden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus vergebenen 
Bauaufträgen von 6.408 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR) und aus 
Mietverträgen in Höhe von 693 TEUR (Vorjahr: 532 TEUR).
 
D. Organe des Studentenwerks

Verwaltungsrat 
Drei Studierende von Hochschulen im Zuständigkeitsbe
reich des Studentenwerks (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 StWG)
• Jana Jesper, Vorsitzende 
• Nicola Schliermann 
• Saeed Mohajer

Ein anderes Mitglied einer Hochschule im Zuständigkeits
bereich des Studentenwerks (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 StWG)
•  Ltd. Regierungs-Direktorin Ina Gabriel, Stellvertreterin des 

Kanzlers der Universität zu Köln 

Eine Bedienstete oder ein Bediensteter des Studenten
werks (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 StWG)
• Erdinc Arslan 

Eine Person mit einschlägigen Fachkenntnissen oder Be
rufserfahrung auf wirtschaftlichem, rechtlichem oder so
zialem Gebiet (§ 4 Abs. 1 Nr. 4 StWG)
• Christoph Ripp, stellvertretender Vorsitzender 
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Ein Mitglied des Rektorats oder des Präsidiums einer 
Hochschule im Zuständigkeitsbereich des Studentenwerks 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 5 StWG)
•  Prof. Dr. Sylvia Heuchemer, Vizepräsidentin für Lehre und 

Studium der Fachhochschule Köln 

Für die Tätigkeiten des Verwaltungsrates wurden im Ge
schäftsjahr Aufwandsentschädigungen von 4 TEUR (Vor
jahr: 4 TEUR) geleistet.

Geschäftsführer 
•  Dr. Peter Schink, Diplom-Betriebswirt/Diplom-Psychologe, 

Geschäftsführer
•  Frank Leppi, stellvertretender Geschäftsführer und Leiter 

der Verpflegungsbetriebe.

Gesamtbezüge der früheren Geschäftsführer  
und ihrer Hinterbliebenen
Die Pensionsrückstellungen in Höhe von 220 TEUR (Vorjahr: 
233 TEUR) wurden für frühere Geschäftsführer und ihre Hin

terbliebenen gebildet. Im Geschäftsjahr wurden Pensions
zahlungen in Höhe von 42 TEUR an Hinterbliebene von frü
heren Geschäftsführern ausbezahlt. 

Abschlussprüferhonorar
Für das Geschäftsjahr 2012 wird vom Abschlussprüfer für die 
Abschlussprüfungsleistung ein Gesamthonorar von 30 TEUR 
netto bzw. 36 TEUR brutto erwartet.

Köln, im April 2013

Der Geschäftsführer 
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Stab-Matrix-Organisation
im KStW, Stand 01.06.2013
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Anlagegitter
Entwicklung des Anlagevermögens 
im Geschäftsjahr 2012

Anschaffungs/Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Nettobuchwerte

Stand am 
01.01.2012 

EUR

Zugänge 

EUR

Abgänge 

EUR

Umbuchungen 

EUR

Stand am 
31.12.2012

EUR

Stand am 
01.01.2012 

EUR

Zugänge

EUR

Abgänge 

EUR

Stand am 
31.12.2012 

EUR

Stand am 
31.12.2012 

EUR

Stand am 
31.12.2011 

EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.  Konzessionen, gewerbliche Schutz
rechte und ähnliche Rechte und Werte 
sowie Lizenzen an solchen Rechten  
und Werten

496.966,60 62.473,54 4.942,98 0,00 554.497,16 373.148,60 73.263,54 4.942,98 441.469,16 113.028,00 123.818,00

II. Sachanlagen

1.  Grundstücke, grundstücksgleiche 
Rechte und Bauten einschließlich der 
Bauten auf fremden Grundstücken

137.879.043,06 77.037,01 0,00 0,00 137.956.080,07 49.535.562,93 3.309.538,01 0,00 52.845.100,94 85.110.979,13 88.343.480,13

2.  Andere Anlagen, Betriebs und 
Geschäftsausstattung

8.348.293,70 1.006.007,66 292.345,08 293.178,39 9.355.134,67 6.105.396,70 1.003.724,05 288.962,08 6.820.158,67 2.534.976,00 2.242.897,00

3.  Geleistete Anzahlungen und Anlagen 
im Bau

813.887,33 1.003.986,04 23.602,84 293.178,39 1.501.092,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.501.092,14 813.887,33

147.041.224,09 2.087.030,71 315.947,92 0,00 148.812.306,88 55.640.959,63 4.313.262,06 288.962,08 59.665.259,61 89.147.047,27 91.400.264,46

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 1.533.875,65 0,00 0,00 0,00 1.533.875,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.533.875,65 1.533.875,65

2.  Ausleihungen an Unternehmen, mit  
denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht

1.996.403,81 600.070,00 33.586,18 0,00 2.562.887,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2.562.887,63 1.996.403,81

3. Wertpapiere des Anlagevermögens 2.974.507,94 0,00 684.905,20 0,00 2.289.602,74 335.894,72 0,00 51.673,54 284.221,18 2.005.381,56 2.638.613,22

4. Sonstige Ausleihungen 17.220.894,00 10.800.000,00 5.920.894,00 0,00 22.100.000,00 20.894,00 0,00 20.894,00 0,00 22.100.000,00 17.200.000,00

23.725.681,40 11.400.070,00 6.639.385,38 0,00 28.486.366,02 356.788,72 0,00 72.567,54 284.221,18 28.202.144,84 23.368.892,68

171.263.872,09 13.549.574,25 6.960.276,28 0,00 177.853.170,06 56.370.896,95 4.386.525,60 366.472,60 60.390.949,95 117.462.220,11 114.892.975,14
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01.01.2012 

EUR

Zugänge

EUR

Abgänge 

EUR

Stand am 
31.12.2012 

EUR

Stand am 
31.12.2012 

EUR

Stand am 
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EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.  Konzessionen, gewerbliche Schutz
rechte und ähnliche Rechte und Werte 
sowie Lizenzen an solchen Rechten  
und Werten

496.966,60 62.473,54 4.942,98 0,00 554.497,16 373.148,60 73.263,54 4.942,98 441.469,16 113.028,00 123.818,00

II. Sachanlagen

1.  Grundstücke, grundstücksgleiche 
Rechte und Bauten einschließlich der 
Bauten auf fremden Grundstücken

137.879.043,06 77.037,01 0,00 0,00 137.956.080,07 49.535.562,93 3.309.538,01 0,00 52.845.100,94 85.110.979,13 88.343.480,13

2.  Andere Anlagen, Betriebs und 
Geschäftsausstattung

8.348.293,70 1.006.007,66 292.345,08 293.178,39 9.355.134,67 6.105.396,70 1.003.724,05 288.962,08 6.820.158,67 2.534.976,00 2.242.897,00

3.  Geleistete Anzahlungen und Anlagen 
im Bau

813.887,33 1.003.986,04 23.602,84 293.178,39 1.501.092,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.501.092,14 813.887,33

147.041.224,09 2.087.030,71 315.947,92 0,00 148.812.306,88 55.640.959,63 4.313.262,06 288.962,08 59.665.259,61 89.147.047,27 91.400.264,46

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 1.533.875,65 0,00 0,00 0,00 1.533.875,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.533.875,65 1.533.875,65

2.  Ausleihungen an Unternehmen, mit  
denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht

1.996.403,81 600.070,00 33.586,18 0,00 2.562.887,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2.562.887,63 1.996.403,81

3. Wertpapiere des Anlagevermögens 2.974.507,94 0,00 684.905,20 0,00 2.289.602,74 335.894,72 0,00 51.673,54 284.221,18 2.005.381,56 2.638.613,22

4. Sonstige Ausleihungen 17.220.894,00 10.800.000,00 5.920.894,00 0,00 22.100.000,00 20.894,00 0,00 20.894,00 0,00 22.100.000,00 17.200.000,00

23.725.681,40 11.400.070,00 6.639.385,38 0,00 28.486.366,02 356.788,72 0,00 72.567,54 284.221,18 28.202.144,84 23.368.892,68

171.263.872,09 13.549.574,25 6.960.276,28 0,00 177.853.170,06 56.370.896,95 4.386.525,60 366.472,60 60.390.949,95 117.462.220,11 114.892.975,14

Jahresabschluss 2012 | 55



56 | Geschäftsbericht 2012 | Kölner Studentenwerk

Studentenwerksgesetz
Gesetz über die Studentenwerke im

Lande NordrheinWestfalen 
(Studentenwerks gesetz – StWG) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 3. September 2004 
und der Verordnung vom 18. August 2010

§ 1 EINRICHTUNG VON ANSTALTEN DES 
  öFFENTLICHEN RECHTS
(1)  Die Studentenwerke mit Sitz in Aachen, Bielefeld, Bochum, Bonn, 

Dortmund, Düsseldorf, Essen, Köln, Münster, Paderborn, Sie
gen und Wuppertal sind rechts fähige Anstalten des öffentlichen 
Rechts mit dem Recht auf Selbstverwaltung.

(2)  Die Studentenwerke geben sich eine Satzung. Die se bedarf der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

(3)  Zuständig ist
1.  das Studentenwerk Aachen für die Technische Hochschule Aa

chen, die Fachhochschule Aachen und die Hochschule für Musik 
Köln, Standort Aachen,

2.  das Studentenwerk Bielefeld für die Universität Bielefeld, die 
Fachhochschule Bielefeld, die Fachhochschule Lippe und Höxter 
in Lemgo und die Hochschule für Musik Detmold,

3. das Studentenwerk Bochum für die Universität Bochum, die Fach
hochschule Bochum, die Fachhochschule Gelsenkirchen, die Folk
wangHochschule im Ruhrgebiet, Standort Bochum, und die Fach
hochschule für Gesundheitsberufe in Bochum,

4. das Studentenwerk Bonn für die Universität Bonn und die Fach
hochschule BonnRheinSieg,

5. das Studentenwerk Dortmund für die Universität Dortmund, die 
Fachhochschule Dortmund, die FolkwangHochschule im Ruhr
gebiet, Standort Dortmund, die Fernuniversität in Hagen und die 
Fach hochschule Südwestfalen in Iserlohn,

6. das Studentenwerk Düsseldorf für die Universität Düsseldorf, die 
Fachhochschule Düsseldorf, die Kunstakademie Düsseldorf, die 
RobertSchumannHochschule Düsseldorf, die Fachhochschule 
Nie derrhein in Krefeld und Mönchengladbach sowie die Fach
hochschule RheinWaal und Kleve und KampLintfort,

7. das Studentenwerk EssenDuisburg für die Universität Duisburg
Essen, die FolkwangHochschule im Ruhrgebiet, Standorte Essen 
und Duisburg sowie die Fachhochschule Westliches Ruhrgebiet in 
Mülheim und Bottrop,

8. das Studentenwerk Köln für die Universität Köln, die Deutsche 
Sporthochschule Köln, die Fach hochschule Köln, die Hochschule 
für Musik Köln, Standort Köln, und die Kunsthochschule für Me
dien Köln,

9.  das Studentenwerk Münster für die Universität Münster, die 
Fachhochschule Münster und die Kunstakademie Münster,

10. das Studentenwerk Paderborn für die Universität Paderborn sowie 
die Fachhochschule HammLippstadt in Hamm und Lippstadt,

11.  das Studentenwerk Siegen für die Universität Sie gen,
12. das Studentenwerk Wuppertal für die Universität Wuppertal und 

die Hochschule für Musik Köln, Standort Wuppertal.
(4)  Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung kann im Einver

nehmen mit dem Finanzministerium und im Benehmen mit den 

jeweiligen Hochschulen nach Absatz 3 bei Änderungen in der 
Hochschulorganisation oder, wenn es im Interesse einer besse
ren Durchführung der Aufgaben der Studentenwerke erforderlich 
ist, durch Rechtsverordnung weitere Studentenwerke errichten, 
Studentenwerke zusammenlegen und die Zuständigkeit der Stu
dentenwerke nach Absatz 3 ändern sowie bestimmte Aufgaben 
mehrerer Studentenwerke einem Studentenwerk zur Durchfüh
rung übertragen.

§ 2 AUFGABEN
(1)  Die Studentenwerke erbringen für die Studierenden Dienstleis

tungen auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiet insbesondere 
durch:

1.  die Errichtung, Bereitstellung und Unterhaltung von wirtschaftli
chen und sozialen Einrichtungen,

2.  die Versicherung der Studierenden gegen Krankheit und Unfall, 
soweit nicht gesetzlich etwas anderes geregelt ist,

3.  Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge für die Studierenden,
4.  Förderung kultureller Interessen der Studierenden durch Bereit

stellung ihrer Räume sowie nach Maßgabe ihrer Satzung,
5.  Maßnahmen der Studienförderung, insbesondere bei Heranziehung 

für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes. 
Die Studentenwerke berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse 
behinderter Studierender sowie der Studierenden mit Kindern. Sie 
bemühen sich um eine sachgerechte Betreuung dieser Kinder.

(2)  Die Landesregierung wird ermächtigt, den Studentenwerken im 
Wege der Rechtsverordnung weitere Dienstleistungsaufgaben 
für die Studierenden auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiet 
zu übertragen. Sie können Ämter für Ausbildungsförderung nach 
Maßgabe des Ausführungsgesetzes zum Bundesausbildungsför
derungsgesetz – AG BAföGNW – sein. Die Studentenwerke kön
nen weitere Aufgaben auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiet 
übernehmen, sofern weder die Erfüllung der Aufgaben nach Ab
satz 1 noch Belange der Hochschule in Forschung und Lehre be
einträchtigt werden.

(3)  Zur Erfüllung ihrer Aufgaben können sich die Studentenwerke 
Dritter bedienen, sich an Unternehmen beteiligen und Unterneh
men gründen. Dabei stellt das Studentenwerk das Prüfungsrecht 
des Landesrechnungshofs nach § 111 der Landeshaushaltsord
nung (LHO) sicher.

(4)  Die Studentenwerke gestatten den Studierenden der Fernuniver
sität in Hagen die Benutzung ihrer Einrichtungen.

(5)  Die Studentenwerke sollen ihren Bediensteten und den Bediens
teten der Hochschulen die Benutzung ihrer Einrichtungen gegen 
Entgelt gestatten, soweit die Erfül lung der Aufgaben nach Absatz 
1 nicht beeinträchtigt wird. Anderen Personen kann die Benut
zung gestattet werden. Das Nähere regelt die Satzung. Soweit 
die Bediensteten der Hochschulen die Mensen der Studenten
werke zur Einnahme der Mittagsmahlzeit benutzen, ist die Benut
zung von den Studentenwerken und den genannten Hochschulen, 
die ihre Personalvertretungen in entsprechender Anwendung von 
§ 72 Abs. 2 Nr. 4 LPVG zu beteiligen haben, vertraglich zu regeln.
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§ 3 ORGANE DES STUDENTENWERKS
Organe des Studentenwerks sind:
1.  der Verwaltungsrat,
2.  die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer.

§ 4 ZUSAMMENSETZUNG DES  
 VERWALTUNGSRATES
(1)  Dem Verwaltungsrat gehören an:
1.  drei Studierende von Hochschulen im Zuständigkeitsbereich 

des Studentenwerks,
2.  ein anderes Mitglied einer Hochschule im Zuständigkeitsbereich 

des Studentenwerks,
3.  eine Bedienstete oder ein Bediensteter des Studentenwerks,
4.  eine Person mit einschlägigen Fachkenntnissen oder Berufserfah

rung auf wirtschaftlichem, rechtlichem oder sozialem Gebiet,
5.  ein Mitglied des Rektorats oder des Präsidiums einer Hochschule 

im Zuständigkeitsbereich des Studentenwerks.

(2)  Die Satzung des Studentenwerks kann vorsehen, dass Mitglieder 
des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat eine 
angemessene Vergütung erhalten.

(3)  Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer nimmt an den Sit
zungen des Verwaltungsrates mit beratender Stimme teil.

§ 5 BILDUNG DES VERWALTUNGSRATES
(1)  Die studentischen Mitglieder des Verwaltungsrates werden 

durch das jeweilige Studentenparlament der Hochschulen im Zu
ständigkeitsbereich des Studentenwerks gewählt. Ist ein Studen
tenparlament nicht vorhanden, so treten die studentischen Mit
glieder des Senats an seine Stelle. Das Hochschulmitglied nach 
§ 4 Abs. 1 Nr. 2 wird von den nichtstudentischen Mitgliedern des 
jeweiligen Hochschulsenats gewählt. Für die Wahl der Mitglieder 
des Verwaltungsrates ist in der Satzung eine angemessene Ver
teilung aller Hochschulmitglieder auf die Hochschulen und auf die 
Mitgliedergruppen zu regeln. Gehören zum Zuständigkeitsbereich 
eines Studentenwerks mehrere Hochschulen, wird das Mitglied 
nach § 4 Abs. 1 Nr. 5 von den Leitungen der beteiligten Hochschu
len bestimmt. Das Mitglied des Verwaltungsrates nach § 4 Abs. 1 
Nr. 3 wird durch die Personalversammlung gewählt.

(2)  Das Mitglied des Verwaltungsrates nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 wird 
durch die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates bestellt.

(3)  Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates beträgt zwei 
Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Ist bei Ablauf der Amtszeit noch 
kein neues Mitglied gewählt, so übt das bisherige Mitglied sein 
Amt weiter aus. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu wäh
len. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Ersatzmitglieds erfolgt für 
den Rest der Amtsperiode eine Nachwahl. Das Nähere wird durch 
die Satzung geregelt.

(4)  Der Verwaltungsrat wählt nach Bestellung des Mitglieds gemäß 
Absatz 2 aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzen
den. Diese oder dieser sowie ihre oder seine satzungsmäßige Stell

vertreterin oder ihr oder sein satzungsmäßiger Stellvertreter dürfen 
nicht Bedienstete oder Bediensteter des Studentenwerks gemäß 
§ 4 Abs. 1 Nr. 3 sein. Wird ein Mitglied des Verwaltungsrats gemäß 
§ 4 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 4 Bedienstete oder Be diensteter des Stu
dentenwerks, endet die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat.

§ 6 AUFGABEN DES VERWALTUNGSRATES
(1)  Die Aufgaben des Verwaltungsrates sind:
1.  Erlass und Änderung der Satzung,
2.  Erlass und Änderung der Beitragsordnung,
3.  Vorschlag an das Ministerium für Wissenschaft und Forschung 

für die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführerin oder des 
Geschäftsführers; der Vorschlag für die Abberufung bedarf der 
Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates,

4.  Regelung des Dienstverhältnisses der Geschäftsführerin oder des 
Geschäftsführers,

5.  Erlass und Änderung von Richtlinien für die Geschäftsführung des 
Studentenwerks und die Überwachung ihrer Einhaltung,

6.  Beschlussfassung über den jährlichen Wirtschaftsplan einschließ
lich der Stellenübersicht,

7.  Zustimmung zu Entscheidungen nach § 2 Abs. 3,
8.  Beschlussfassung gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3,
9.  Entgegennahme und Erörterung des Jahresberichts der Ge

schäftsführerin oder des Geschäftsführers und Feststellung des 
Jahresabschlusses,

10.  Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführerin oder 
des Geschäftsführers aufgrund des Prüfungsberichts der Wirt
schaftsprüferin oder des Wirtschaftsprüfers,

11.  Bestimmung der Wirtschaftsprüferin oder des Wirtschaftsprüfers 
für die Aufgaben gemäß § 10 Abs. 4,

12.  Entscheidung über alle sonstigen Angelegenheiten des Studen
tenwerks, soweit es sich nicht um die Leitung und Geschäftsfüh
rung des Studentenwerks handelt.

Der Verwaltungsrat hat die Tätigkeit der Geschäftsführe rin oder des 
Geschäftsführers insbesondere im Hinblick auf die Organisation, das 
Rechnungswesen sowie auf die Einhaltung der Grundsätze der Fi
nanzierung und Wirt schaftsführung zu überwachen. Er kann sich 
jederzeit über die Geschäftsführung unterrichten und Auskunft der 
Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers anfordern.

(2)  Gegenüber der Geschäftsführerin oder dem Ge schäftsführer wird 
das Studentenwerk durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
des Verwaltungsrates ver treten, die oder der dabei an die Be
schlüsse des Verwal tungsrates gebunden ist.

§ 7 VERFAHRENSGRUNDSÄTZE
(1)  Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner 

Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit einfacher Mehr
heit der anwesenden Mitglieder gefasst, soweit dieses Gesetz 
oder die Satzung keine an dere Regelung vorsieht. Bei Stimmen
gleichheit entschei det die Stimme der oder des Vorsitzenden.

(2)  Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind bei der Ausübung des 
Stimmrechts an Weisungen nicht gebun den.
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(3)  Die Sitzungen des Verwaltungsrates sind nicht öffentlich, soweit 
die Satzung nichts anderes bestimmt.

(4)  Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsord nung.

§ 8 GESCHÄFTSFüHRERIN ODER  
 GESCHÄFTSFüHRER
(1)  Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer wird vom Minis

terium für Wissenschaft und Forschung bestellt und abberufen. 
Ihre oder seine Einstellung und Entlassung sowie die Regelung 
ihres oder seines Dienstverhältnisses durch den Verwaltungs
rat bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Wissenschaft 
und Forschung. Die Einstellung erfolgt in einem privatrechtlichen 
Dienstverhältnis, das befristet sein kann. Willigt das Ministerium 
für Wissenschaft und Forschung in die Einstellung oder Entlas
sung ein, so gilt die Bestellung mit Wirkung vom Tage des Be
ginns und die Abberufung mit Wirkung vom Tage der Beendigung 
des Dienstverhältnisses als ausgesprochen.

(2)  Der Verwaltungsrat schreibt die Stelle der Ge schäftsführerin oder 
des Geschäftsführers öffentlich aus. Vorschläge für die Bestellung 
sind unter Beifügung der eingegangenen Bewerbungen dem Mi
nisterium für Wis senschaft und Forschung vorzulegen; es kann im 
Beneh men mit dem Studentenwerk eine abweichende Entschei
dung treffen.

(3)  Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer muss über die er
forderlichen Erfahrungen auf wirtschaftlichem, rechtlichem oder 
sozialem Gebiet verfügen.

§ 9 STELLUNG UND AUFGABEN DER GESCHÄFTS 
 FüHRERIN ODER DES GESCHÄFTSFüHRERS
(1)  Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer leitet das Studen

tenwerk und führt dessen Geschäfte. Sie oder er vertritt das Stu
dentenwerk gerichtlich und rechtsgeschäftlich. Sie oder er ist Be
auftragte oder Beauftragter für den Haushalt. Sie oder er vollzieht 
den Wirtschaftsplan einschließlich der Stellenübersicht und erstellt 
den Jahresabschluss. Die Geschäftsführerin oder der Geschäfts
führer hat den Verwaltungsrat unverzüglich zu unterrichten, wenn 
wesentliche Abweichungen vom Wirtschaftsplan oder der Stellen
übersicht zu erwarten sind. Sie oder er führt die Beschlüsse des 
Verwal tungsrates aus.

(2)  Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer ist Vorgesetzte 
oder Vorgesetzter der Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter 
des Studentenwerks. Sie oder er stellt nach Maßgabe der Stel
lenübersicht das Personal ein. Zur Einstellung und Entlassung 
leiten der Angestellter ist die Zustimmung des Verwaltungs rates 
erforderlich. Das Nähere wird in der Satzung geregelt.

(3)  Hält die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer einen Beschluss 
oder eine Maßnahme des Verwaltungsrates für rechtswidrig, hat sie 
oder er den Beschluss oder die Maßnahme unverzüglich zu bean
standen. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Wird der 
Beanstandung nicht innerhalb eines Monats abgeholfen, hat die Ge
schäftsführerin oder der Geschäftsführer die Entscheidung der Auf

sichtsbehörde herbeizuführen. Die aufschiebende Wirkung bleibt 
bestehen.

(4)  Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer setzt die Vollzie
hung von Beschlüssen des Verwaltungs rates aus, wenn die hier
für erforderlichen Mittel nicht zur Verfügung stehen. Der Verwal
tungsrat hat in die sem Fall über die Angelegenheit nochmals zu 
beschlie ßen. Wird eine Einigung nicht erzielt, hat die Geschäfts
führerin oder der Geschäftsführer die Angele genheit der Auf
sichtsbehörde zur Entscheidung vorzulegen.

§ 10 WIRTSCHAFTSFüHRUNG
(1)  Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Studen

tenwerke bestimmen sich nach kaufmännischen Grundsätzen. 
Wirtschaftsbetriebe und Wohnhei me sind so zu führen, dass die 
Einnahmen (§ 11 Abs. 1) die Gesamtkosten unter Beachtung der 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit bei Gewinnverzicht decken; es 
ist eine angemessene Rücklage zu bilden. Die Landeshaushalts
ordnung findet mit Ausnahme der haushaltsrechtlichen Behand
lung der Erstattung der Verwaltungskos ten aus der Durchführung 
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes keine Anwendung. 
Das Prüfungsrecht des Landesrechnungshofs (§ 111 LHO) bleibt 
unberührt.

(2)  Die Studentenwerke stellen jährlich vor Beginn des Haushaltsjah
res einen Wirtschaftsplan einschließlich ei ner Stellenübersicht 
auf; sie sind für das Studentenwerk verbindlich. Der Wirtschafts
plan einschließlich der Stellenübersicht ist der Aufsichtsbehörde 
vor Beginn des Haushaltsjahres anzuzeigen; Änderungen sind der 
Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen.

(3)  Mit Ausnahme der laufenden Geschäfte bedürfen Kreditaufnah
men und sonstige Maßnahmen, die das Stu dentenwerk zur Aus
gabe in künftigen Wirtschaftsjahren verpflichten können, der Zu
stimmung der Aufsichtsbehörde, auch wenn ihre Finanzierung 
aus zweckgebunde nen Zuwendungen Dritter gesichert ist.

(4)  Der Jahresabschluss (Bilanz sowie Gewinn und Verlust rechnung), 
der Geschäftsbericht und die Wirtschaftsführung werden von ei
ner öffentlich bestellten Wirtschaftsprüferin oder einem öffentlich 
bestellten Wirtschaftsprüfer geprüft. Der Wirtschaftsprüfungsbe
richt enthält auch Aussagen über die wirtschaftlichen Verhältnisse 
einschließlich besonderer wirtschaftlicher Risiken des Studenten
werks. Je eine Ausfertigung des Wirtschaftsprüfungsberichts ist 
der Aufsichtsbehörde und dem Landesrechnungshof Nordrhein
Westfalen zuzuleiten.

(5)  Der Jahresabschluss ist in den Hochschulen im Zuständigkeitsbe
reich des Studentenwerks zu veröffentlichen.

§ 11 FINANZIERUNG
(1)  Zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen des Wirtschaftsplans ste

hen den Studentenwerken folgende Einnahmen zur Verfügung:
1.  Einnahmen aus Wirtschaftsbetrieben, Wohnheimen und sonsti

gen Dienstleistungen,
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2.  staatliche Zuschüsse,
3.  Sozialbeiträge der Studierenden,
4.  Zuwendungen Dritter.

(2)  Das Land NordrheinWestfalen stellt den Studentenwerken Zu
schüsse nach Maßgabe des Landeshaus halts zur Verfügung. Die 
Zuschüsse für den laufenden Betrieb werden als Festbeträge 
gewährt; ihre haushaltsrechtliche Behandlung richtet sich aus
schließlich nach den Vorschriften dieses Gesetzes.

(3)  Die Verteilung der Zuschüsse für den laufenden Be trieb auf die 
Studentenwerke regelt das Ministerium für Wissenschaft und 
Forschung durch Verwaltungsvorschrift.

(4)  Als Nachweis der Verwendung gegenüber der Aufsichtsbehörde 
und dem Landesrechnungshof dient der von einer Wirtschafts
prüferin oder einem Wirtschaftsprüfer geprüfte Abschluss. Die 
Aufsichtsbehörde prüft die sachgerechte Verwendung im Rah
men ihrer Rechtsaufsicht.

(5)  Sozialbeiträge nach Absatz 1 Nr. 3 werden durch die Studenten
werke aufgrund einer Beitragsordnung von den Studierenden er
hoben. Die Beiträge sind bei der Einschreibung oder der Rückmel
dung der Studierenden fällig und werden von den Hochschulen 
für die Studentenwerke kostenlos eingezogen.

§ 12 DIENST UND ARBEITSVERHÄLTNIS 
 DER ANGESTELLTEN, ARBEITERINNEN 
 UND ARBEITER
Die Dienst und Arbeitsverhältnisse der Angestellten, Arbeiterin
nen und Arbeiter der Studentenwerke sind nach den für die Ange
stellten, Arbeiterinnen und Arbeiter des Landes NordrheinWest
falen geltenden Bestim mungen zu regeln; Halbsatz 1 gilt vorbe
haltlich einer abweichenden besonderen Tarifvertragsregelung 
für die Studentenwerke, sofern diese mindestens 25 % der dort 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erfasst. 
§ 8 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt.

§ 13 AUFSICHT
(1)  Aufsichtsbehörde ist das Ministerium für Wissenschaft und For

schung. Die Aufsicht erstreckt sich darauf, dass die Studen
tenwerke ihre Aufgaben im Einklang mit dem geltenden Recht 
erfüllen.

(2)  Die Aufsichtsbehörde kann im Rahmen ihrer Aufsicht Maßnah
men und Beschlüsse beanstanden und ihre Aufhebung und Än
derung verlangen. Die Beanstandung erfolgt schriftlich gegenüber 
der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer. Sie hat auf
schiebende Wirkung. Die Aufsichtsbehörde kann im Rahmen ihrer 
Aufsicht auch Beschlüsse und Maßnahmen aufheben.

(3)  Erfüllt das Studentenwerk die ihm obliegenden Verpflichtungen 
nicht, so kann die Aufsichtsbehörde anordnen, dass das Studen
tenwerk innerhalb einer bestimmten Frist das Erforderliche veran

lasst. Kommt das Studentenwerk der Anordnung nicht innerhalb 
einer bestimmten Frist nach, so kann die Aufsichtsbehörde die 
notwendigen Anordnungen an Stelle des Studentenwerks tref
fen, insbesondere auch die erforderlichen Vorschriften erlassen. 
Einer Fristsetzung durch das Ministerium für Wissenschaft und 
Forschung bedarf es nicht, wenn das Studentenwerk die Befol
gung einer Beanstandung oder Anordnung oder die Erfüllung einer 
ihm obliegen den Pflicht verweigert oder sein Verwaltungsrat dau
ernd beschlussunfähig ist.

(4)  Wenn und solange die Maßnahmen der Aufsichtsbehörde nach 
Absatz 2 und 3 nicht ausreichen, kann sie auch Beauftragte be
stellen, die die Befugnisse einzelner Organe oder einzelner Mit
glieder von Organen des Stu dentenwerkes im erforderlichen Um
fang ausüben.

(5)  Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung kann seine Auf
sichtsbefugnisse auf andere Stellen übertragen.

§ 14 INKRAFTTRETEN
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Satzung
des Kölner Studentenwerks
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. November 2004

Das Kölner Studentenwerk – Anstalt des öffentlichen Rechts – hat 
sich aufgrund § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Studentenwerke 
im Lande NordrheinWestfalen (Studentenwerksgesetz – StWG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. September 2004 (GV 
NW S. 518) durch seinen Verwaltungsrat die folgende Satzung  
ge geben:

§ 1 Name und Sitz
(1) Das Studentenwerk führt den Namen „Kölner Studentenwerk“, 

dem im Schriftverkehr die Bezeichnung „Anstalt des öffentlichen 
Rechts“ hinzugefügt wird.

(2) Es hat seinen Sitz in Köln.

(3) Das Kölner Studentenwerk führt ein eigenes Schriftsiegel. Bei der 
Durchführung des Bundesausbildungsförderungs gesetzes wird in 
Erledigung hoheitlicher Aufgaben bei Bedarf das Kleine Landes
siegel in abgewandelter Form gemäß § 5 Satz 2 der Verordnung 
über die Führung des Landeswappens verwendet.

§ 2 AUFGABEN
(1) Das Kölner Studentenwerk erbringt für die Studierenden der 

Hochschulen seines Zuständigkeitsbereichs Dienstleistungen auf 
sozialem und wirtschaftlichem Gebiet, insbesondere durch:

1. Errichtung und Betrieb gastronomischer Einrich tungen,
2. Errichtung, Vermietung und Vermittlung von Wohn raum,
3. Durchführung der Studienförderung, insbesondere der Ausbil

dungsförderung nach dem BAföG,
4. Psychosoziale Dienste,
5.  studienbegleitende Kompetenzförderung im Benehmen mit den 

Hochschulen,
6. Errichtung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder,
7.  Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge für die Studierenden,
8.  Versicherungen für Studierende gegen Krankheit und Unfall,
9.  Förderung kultureller Interessen und internationaler Kontakte der 

Studierenden im Benehmen mit den betroffenen Studierenden
schaften und Hochschulen,

10. Schaffung von Möglichkeiten intensiver Kommunikation der 
Studierenden,

11. Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse behinderter 
Studierender. 

12. Ferner kann das Studentenwerk die Verfasste Studierendenschaf
ten und die Hochschulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
unterstützen. Das Studentenwerk strebt die Kooperation mit an
deren Gremien der Verfassten Studierendenschaften und der 
Hochschulen an.

(2) Das Kölner Studentenwerk kann auch Dienstleistungen für Stu
dierende von Hochschulen in kirchlicher oder privat rechtlicher Trä
gerschaft erbringen, soweit die Hochschulen staatlich anerkannt 

sind und zu staatlich anerkannten Hoch schulabschlüssen führen. 
Die jeweiligen Bedingungen sind vertraglich zu regeln.

(3) Das Kölner Studentenwerk gestattet gegen Entgelt seinen Be
diensteten und den Bediensteten sowie den Gästen der Hoch
schulen seines Zuständigkeitsbereichs die Benutzung seiner 
Einrichtungen.

(4) Die Übernahme weiterer Aufgaben nach § 2 Abs. 2 StWG darf die 
Gemeinnützigkeit des Studentenwerks nicht gefährden.

(5) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich das Studentenwerk Drit
ter bedienen, sich an Unternehmen beteiligen und Unternehmen 
gründen. Dabei darf die Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 
nicht gefährdet werden.

(6) Dritten können durch Einzelvertrag Räume und Leistungen bereit
gestellt wer den, soweit die Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 
und 3 nicht beeinträchtigt wird.

§ 3 GEMEINNüTZIGKEIT
Die gemäß den Vorschriften (§§ 51 ff.) der Abgabenordnung vom 16. 
März 1976 (BGBl. I S. 613, ber. BGBl. 1977 I S. 269) in der jewei
lig geltenden Fassung notwendigen Bestimmungen hinsichtlich der 
Gemein nützigkeit der Einrichtungen des Studentenwerks trifft der Ver
waltungsrat in einer besonderen Satzung; diese bedarf nicht der Zu
stimmung der Aufsichtsbehörde.

§ 4 ORGANE
Organe des Kölner Studentenwerks sind:
1. der Verwaltungsrat,
2. der / die Geschäftsführer / in.

§ 5 ZUSAMMENSETZUNG UND AUFGABEN DES  
 VERWALTUNGSRATES

(1) Der Verwaltungsrat nimmt die Aufgaben gemäß Studentenwerks
gesetz wahr.

(2) Mitglieder des Verwaltungsrates sind:
1.  drei Studierende der Hochschulen im Zuständigkeitsbe

reich des Kölner Studentenwerks, davon  
  zwei Studierende der Universität zu Köln,  
  ein / e Student / in der Fachhochschule Köln,

2.  ein anderes Mitglied der Hochschulen. Dieses Mitglied wird von 
der Universität zu Köln entsandt. Entsendet die Universität zu 
Köln das Mitglied nach Nr. 5, so entsendet die Fachhochschule 
Köln das andere Mitglied der Hochschulen,

3.  ein / e Bedienstete / r des Kölner Studentenwerks,
4.  eine Person mit einschlägigen Fachkenntnissen oder Berufserfah



Satzung | 61

rung auf wirtschaftlichem, rechtlichem oder sozialem Gebiet,
5.  ein Mitglied des Rektorats oder des Präsidiums einer Hochschule 

im Zuständigkeitsbereich des Studentenwerks.

(3) Für jedes Mitglied nach § 4 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 StWG ist ein Er
satzmitglied zu wählen. Es tritt an dessen Stelle, wenn bis zur 
konstituierenden Sitzung des neuen Verwaltungsrates kein Mit
glied gewählt ist oder das Mitglied während der Wahlperiode 
ausscheidet. Verliert ein Mitglied den Status oder die Hochschul
zugehörigkeit, die es bei seiner Wahl innehatte, so tritt das Er
satzmitglied an seine Stelle.

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates beginnt jeweils 
am 1. April und endet am 31. März des übernächsten Jahres. 
Im Falle eines späte ren Beginns der Amtszeit verkürzt sie sich 
um den entsprechenden Zeitraum. Die Mitglieder bleiben über 
ihre Amtszeit hinaus bis zur Konstituierung eines neuen Ver
waltungsrates im Amt.

(5) Die Mitglieder des Verwaltungsrates gemäß § 4 Abs. 1 Nrn. 1 und 
2 StWG sind durch die nach dem StWG zuständigen Gremien je
weils bis zum Ende der Vorle sungszeit des Wintersemesters zu 
wählen, in dem die Amtsperiode des Verwaltungs rates endet.

(6) Das Mitglied nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 StWG wird auf einer Per sonalver
sammlung gemäß § 45 LPVG in geheimer Abstimmung gewählt.

(7) Für die Wahl des Mitglieds nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 StWG ist die 
Zustimmung von mindestens vier Mitgliedern des Verwaltungs
rats erforderlich. Das Vorschlagsrecht haben nur Mitglieder des 
Verwaltungsra tes.

(8) Der Verwaltungsrat wählt neben dem / der Vorsitzenden eine / n 
Stellvertreter / in, der / die den / die Vorsitzende / n im Falle sei
ner / ihrer Verhinderung oder seines / ihres Ausscheidens vertritt. 
Die Wahlen des / der Vorsitzenden und des Stellvertreters / der 
Stellvertreterin erfolgen in getrennten Wahlgängen. Zur jeweili
gen Wahl ist die Zustimmung von mindestens vier Mitgliedern 
erforderlich. Wird diese in zwei Wahlgängen nicht erreicht, so ist 
in einem unverzüglich durchzuführenden dritten Wahlgang der
jenige / diejenige gewählt, der / die die meisten Stimmen erhält. 
Das Vor schlagsrecht für den / die Vorsitzende / n, den / die Stell
vertreter / in haben nur Mitglieder des Verwaltungsrates. Der / die 
Vorsitzende oder der / die stellvertretende Vorsitzende sollen der 
Gruppe nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 angehören.

(9) Der / die Vorsitzende und der / die stellvertretende Vorsitzende 
können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes abgewählt wer
den. Zu einem solchen Beschluss ist die Zustimmung von min
destens fünf Mitgliedern des Verwaltungsrates erforderlich. Dies 

ist nur möglich bei entsprechender Ankündigung in der vorläu
figen Tagesordnung bzw. in der vorangegangenen Sitzung und 
gleichzeitiger Neuwahl eines anderen Mitglieds in das entspre
chende Amt.

(10) Für den Verwaltungsrat gelten die Vorschriften des § 7 StWG mit 
folgender Maßgabe:

Bei der Beschlussfassung über
1.  Vorschläge für die Bestellung des Geschäftsführers / der 

Geschäftsführerin,
2.  Erlass und Änderung der Geschäftsordnung, 
3.  Erlass und Änderung der Beitragsordnung, 
4.  Erlass und Änderung von Richtlinien für die Geschäftsführung,
5.  Bestimmungen bzw. Änderungen zur Gemeinnützigkeit (gemäß 

§ 3 dieser Satzung in einer besonderen Satzung) 
ist die Zustimmung von mindestens vier Mitgliedern des Verwaltungs
rates erforderlich.

Bei der Beschlussfassung über 
1.  Änderungen der Satzung,
2.  Vorschläge für die Abberufung des / der Geschäftsführers / in aus 

wichtigem Grund,
3. Entscheidungen nach § 2 Abs. 5
ist die Zustimmung von mindestens fünf Mitgliedern des Verwaltungs
rates erforderlich.

(11) Der Verwaltungsrat überwacht im Rahmen des § 6 Abs. 1 StWG 
die Geschäftsführung. Er kann von dem / der Geschäftsführer / in 
jederzeit Einsicht in alle Geschäftsvorgänge verlangen. Form und 
Umfang der Einsichtnahme werden im Einzelfall vom Verwal
tungsrat festgelegt. Datenschutzrechtliche Bestimmungen blei
ben hiervon unberührt.

(12) Sonstige Angelegenheiten i. S. d. § 6 Abs. 1 Nr. 12 StWG sind 
insbesondere:

1. Grundstücksübertragungen und belastun gen,
2. Kreditaufnahme gemäß § 10 Abs. 3 StWG,
3. Richtlinien für die Benutzung der Einrichtun gen des  

Studentenwerkes,
4. Verträge mit Hochschulen gemäß § 2 Abs. 2 dieser Satzung,
5. Richtlinien für den Hilfsfonds und den Gesundheits förderungs

fonds,
6. Begründung und Beendigung von Mitgliedschaften in Ver

einen sowie wesentliche Beteiligungen an Gesellschaf
ten und ggf. Beschlüsse zur Beteiligung von Delegierten an 
Mitgliederversammlungen.

(13) Den Mitgliedern des Verwaltungsrats werden notwendige 
Reiseko sten nach den Bestimmungen des Landesreisekosten
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(5) Sofern bei Stimmengleichheit im Verwaltungsrat gemäß § 7 Abs. 1 
Satz 3 StWG die Stimme des Vorsitzenden entscheidet, kann 
der / die Vorsitzende eine weitere Stimme abgeben. Dies sollte 
nicht sofort geschehen, sondern erst nach erneuter Beratung der 
Angelegenheit in der nächsten Sitzung bei dann immer noch be
stehender Stimmengleichheit. Satz 2 gilt nicht, sofern der Verwal
tungsrat mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschließt, die Ange
legenheit sofort zu entscheiden oder der / die Geschäftsführer / in 
die Angelegenheit als dringlich bezeichnet. § 7 Abs. 1 Satz 3 StWG 
gilt nicht bei der Wahl des / der stellvertretenden Vorsitzenden.

§ 7 GESCHÄFTSFüHRER / IN
(1) Die Stellung und Aufgaben des Geschäftsführers / der Geschäftsfüh

rerin richten sich nach § 9 des Studentenwerks gesetzes.

(2) Der / die Geschäftsführer / in stellt einen Geschäfts verteilungsplan 
und eine allgemeine Geschäftsord nung für das Studentenwerk 
auf, die dem Verwaltungsrat anzuzeigen sind.

(3) Der / die Geschäftsführer / in kann eine / n oder mehrere ständi ge / n 
Vertreter / in aus dem Krei se der Abteilungsleiter / innen bestellen. 
Die Bestellung ist vom Verwaltungsrat zu genehmigen.

(4) Der / die Geschäftsführer / in berichtet dem Verwaltungsrat re
gelmäßig ausführlich und umfassend über die Lage und Entwick
lung des Studentenwerks, insbesondere über die wirtschaft
liche Situation und über die Ausführung von Be schlüssen des 
Verwaltungsrates.

§ 8 RAT DER HOCHSCHULEN
(1) Das Kölner Studentenwerk richtet als Beirat einen Rat der Hoch

schulen ein. Dieser berät die Organe des Studentenwerks in An
gelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung.

(2) Mitglieder sind die Vorsitzenden der Allgemeinen Studierendenaus
schüsse und die Rektoren bzw. Präsidenten der Hochschulen im Zu
ständigkeitsbereich des Kölner Studentenwerks. Die Mitglieder ha
ben die Möglichkeit, eine / n Vertreter / in zu benennen. Die Mitglie
der des Verwaltungsrats und der / die Geschäftsführer / in haben das 
Recht, an den Sitzungen teilzunehmen.

(3) Der / die Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Sitzungen des Rats 
der Hochschulen.

(4) Der Rat der Hochschulen tagt mindestens einmal im Semester. 
Innerhalb eines Jahres ist mindestens eine Sitzung öffentlich.

§ 9 LEITENDE ANGESTELLTE
(1) Leitende Angestellte, zu deren Einstellung und Entlassung die Zu

stimmung des Verwaltungsrats erforderlich ist, sind die Beschäftig
ten mit Abteilungsleiterfunktion.

gesetzes erstattet. Sie erhalten darüber hinaus ein Sitzungsgeld 
(Aufwandsentschädigung) von 60 EUR für jede Sitzung, an der 
sie zumindest während der Hälfte der Sitzungszeit teilnehmen, 
höchstens jedoch 180 EUR im Monat. Der / die Vorsitzende erhält 
das doppelte Sitzungsgeld, höchstens jedoch 360 EUR im Mo
nat und darüber hinaus eine monatliche pauschale Aufwandsent
schädigung von 80 EUR.

(14) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung, die mindes
tens folgendes regelt:

1. Form und Frist der Einladungen zu Sitzungen,
2. Durchführung der Sitzungen,
3. Führung und Inhalt der Sitzungsniederschrift,
4. Verfahren bei Abstimmungen,
5. rechtzeitige Verständigung der Wahlgremien vor Ablauf der 

Amtsperiode.

§ 6 VERFAHRENSGRUNDSÄTZE DES 
 VERWALTUNGSRATS

(1) Der / die Vorsitzende beruft den Verwaltungsrat zu seinen Sit
zungen ein. Der Verwaltungsrat ist unverzüglich einzuberu
fen, wenn es mindestens zwei der stimmberechtigten Mitglie
der verlangen, der / die Geschäftsführer / in es beantragt oder 
der / die Vorsitzende es für erforderlich hält. 

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der / die Geschäfts
führer / in haben Rede und Antragsrecht. Andere Personen 
haben Rede und Antragsrecht, soweit es ihnen aufgrund des 
Studentenwerksgesetzes (StWG) oder dieser Satzung zusteht. 
Das Rederecht kann darüber hinaus vom Gremium im Einzelfall 
durch Beschluss erteilt werden. Anträge zur Geschäftsordnung 
können nur von den Mitgliedern des Verwaltungsrats gestellt 
werden.

(3) Jedes überstimmte Mitglied kann einen abweichenden Stand
punkt in einem schriftlichen Sondervotum darlegen, sofern die
ses in der Sitzung vorbehalten worden ist. Das Sondervotum ist 
in die Niederschrift aufzunehmen. Bei Beschlüssen, die anderen 
Gremien des Studentenwerks oder dem zuständigen Ministerium 
vorzulegen sind, ist das Sondervotum beizufügen. Das Nähere re
gelt die Geschäftsordnung.

(4) Beratungen in Sitzungen des Verwaltungsrats sind vertraulich. 
Der Verschwiegenheitspflicht unterliegen alle Mitglieder und Teil
nehmer; der Vorsitzende hat auf diese Verpflichtung hinzuweisen. 
Hiervon bleibt unberührt, dass Mitglieder des Gremiums über Be
schlüsse oder den Stand der Beratungen, nicht aber über die Be
ratungen selbst, die durch sie Vertretenen und den Rat der Hoch
schulen unterrichten, es sei denn, das Gremium schließt dies im 
Einzelfall aus. 
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(2) Die Zustimmung des Verwaltungsrats ist auch erforderlich bei der 
Einstellung und Entlassung des Innenrevisors / der Innenrevisorin 
und der Entlassung von Bediensteten, die Mitglied im Verwal
tungsrat sind oder innerhalb des letzten Jahres waren.

(3) Bei der Einstellung der Bereichsleiter der Verpflegungsbetrie be, 
des Leiters des Rechnungswesens und des Personalleiters ist die 
Zustimmung des Verwaltungsrats erforderlich.

(4) Die Bestimmungen des LPVG NRW bleiben unberührt.

§ 10 WIRTSCHAFTSPLAN
(1) Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, der Stellen

übersicht, dem Finanzplan und dem In vestiti onsplan. Er muss 
mindestens ausgeglichen sein. 

(2) Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Wirtschaftsplan für 
das jeweils nächste Wirtschaftsjahr ist dem Verwaltungsrat so 
rechtzeitig vorzulegen, dass er vor Beginn des Wirtschaftsjahres 
im Verwaltungsrat erörtert und beschlossen werden kann. Beab
sichtigte oder sich ergebende Änderungen des beschlossenen 
Wirtschaftsplans sind dem Verwaltungsrat vor ihrer Umsetzung 
zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Das nähere regeln 
die Richtlinien für die Geschäftsführung.

(3) Dem Verwaltungsrat sind regelmäßig SollIstVergleiche vorzule
gen. Das nähere, insbesondere zu Turnus, Fristen und Umfang, 
regeln die Richtlinien für die Geschäftsführung.

§ 11 JAHRESABSCHLUSS
(1) Der von dem / der Geschäftsführer / in bis zum 31. März eines je

den Jahres aufzustellende Jahresabschluss (Bilanz, GuV, Anhang 
nach § 264 Abs. 1 HGB) und Lagebericht wird von einem / ei
ner Wirtschaftsprüfer / in geprüft, den / die der Verwaltungsrat 
bestimmt.

2) Der von dem/der Geschäftsführer/in zu erstellende Geschäftsbe
richt ist dem Verwaltungsrat vorzulegen. 

(3) Für den Jahresabschluss gelten die Vorschriften des HGB für 
große Kapitalgesellschaften entsprechend.

§ 12 BEKANNTMACHUNG UND INKRAFTTRETEN 
 VON RECHTSVOR SCHRIFTEN
(1) Die Satzung des Kölner Studentenwerks wird in den Verkün

dungsblättern der Hochschulen im Zuständigkeitsbereich des Köl
ner Studentenwerks veröffentlicht. Die Beitragsordnung und der 
Geschäftsbericht werden den Hochschulen, den Studierenden
schaften und den Beschäftigten des Kölner Studentenwerks in 
geeigneter Weise bekannt gemacht.

(2) Sie treten, sofern nicht ein anderer Zeitpunkt bestimmt ist, am 
Ersten des Monats in Kraft, der der Bekanntmachung folgt.

(3) Die Satzungen des Kölner Studentenwerks müssen die Unter
schrift des/der Vorsitzenden des Verwaltungsrates wiederge
ben und, soweit erforderlich, den Genehmigungsvermerk der 
Aufsichtsbehörde.

§ 13 INKRAFTTRETEN
Diese Neufassung der Satzung des Kölner Studentenwerks tritt am 
Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft, gleichzeitig tritt die Satzung 
des Kölner Studentenwerks vom 20. Juli 1994, geändert am 15. Juli 
1996 und neugefasst am 20. September 2002 außer Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates vom 
8. Oktober 2004 und der Genehmigung des Ministeriums vom 28. Ok
tober 2004 (Az: 1244.07.06.09.02).

Köln, 12. November 2004

gez. Christoph Ripp  gez. Dr. Peter Schink
Vorsitzender des   Geschäftsführer 
Verwaltungsrates
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Mitgliedschaften i.S. des § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz

Verwaltungsrat

Ltd. RegierungsDirektorin Ina Gabriel
Stellvertretendes Mitglied für den Kanzler im Aufsichtsrat  
des Universitätsklinikums Köln

Christoph Ripp
Gesellschafter der etagis GmbH, SoftwareEntwicklung und Beratung

Geschäftsführung

Dr. Peter Schink
Vorstandsvorsitzender der Darlehenskasse der Studentenwerke
im Land NordrheinWestfalen e.V.

Korruptionsbekämpfungsgesetz
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§ 1
1.  Für das Kölner Studentenwerk werden in jedem Semester von allen immatrikulierten Studierenden 

der Universität zu Köln, Deutschen Sporthochschule Köln, Hochschule für Musik, Köln (ohne Abtei
lungen Aachen und Wuppertal), Fachhochschule Köln, Kunsthochschule für Medien, Köln, Sozial
beiträge gemäß § 11 Abs. 5 Satz 1 StWG erhoben.

2.  Die Beitragspflicht erstreckt sich auch auf die beurlaubten Studierenden. Dies gilt nicht für die Be
urlaubung zur Ableistung des Grundwehrdienstes oder des zivilen Ersatzdienstes sowie bei Beur
laubung vom Studium wegen Krankheit oder wegen eines Auslandsstudiums. Bei einer Beurlau
bung wegen Krankheit ist unter Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen, dass ein 
ordnungsgemäßes Studium nicht möglich ist.

§ 2
Der Sozialbeitrag wird auf 59,00 EUR festgesetzt. 

§ 3
1.  Der Beitrag wird jeweils fällig:
 a) mit der Einschreibung, 
 b)  mit der Rückmeldung oder mit der Beurlaubung für die in § 1 Abs. 1 genannten Hochschulen – 

mit Ausnahme der Universität zu Köln,
 c)  für die Universität zu Köln für jedes weitere Sommersemester am 15. Februar und jedes wei

tere Wintersemester am 15. Juli – jeweils vor Beginn des Semesters – oder mit der Beur
laubung. Bei der Einschreibung, Rückmeldung oder Beurlaubung ist die Zahlung des Beitrags 
nachzuweisen.

2.  Der Sozialbeitrag wird für das Kölner Studentenwerk von der jeweiligen Hochschule oder Einrich
tung, an der die Studierenden eingeschrieben werden, eingezogen. Die Hochschulen überweisen 
die eingezogenen Sozialbeiträge unverzüglich an das Kölner Studentenwerk.

§ 4
 Der Beitrag kann nicht erlassen, ermäßigt oder gestundet werden. Bei Exmatrikulation bzw. in den 

Fällen des § 1 Nr. 2 dieser Beitragsordnung vor Beginn des Semesters, für das der Sozialbeitrag 
bereits geleistet wurde, ist der Sozialbeitrag von der Hochschule zurückzuerstatten. Vorausset
zung dafür ist der Nachweis über die Rückgabe des Student/innenausweises an die Hochschule. 
Ein Anspruch auf anteilige Rückzahlung besteht nicht.

§ 5
1.  Diese Änderung der Beitragsordnung tritt zum Sommersemester 2009 in Kraft.
2.  Die Veröffentlichung dieser Ordnung erfolgt in den Amtlichen Bekanntmachungen der jeweiligen 

in § 1 Abs. 1 genannten Einrichtungen oder wird – wenn eine solche nicht vorhanden ist – durch 
Aushang hochschulöffentlich bekannt gemacht.

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Verwaltungsrates des Kölner Studentenwerks vom  
24. Oktober 2008.

Köln, den 31. Oktober 2008

Inge Vogt – Vorsitzende des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat des Kölner Studentenwerks hat gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 
2 in Verbindung mit § 11 Abs. 5 Satz 1 des Gesetzes über die Studenten
werke im Lande NordrheinWestfalen (Studentenwerksgesetz – StWG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. Januar 1994 (GV. NW. S. 36) zuletzt 
geändert am 31. Oktober 2006 (GVBl. S. 474) folgende Neufassung der Bei
tragsordnung beschlossen:

Beitragsordnung 
des Kölner Studentenwerks vom 24. Oktober 2008 – Anstalt des öffentlichen Rechts
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